
 

3 

 

 

Sicherheit durch Kooperation 

 
Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über 

die Sicherheitspolitik der Schweiz 

(SIPOL B 2000) 

 

vom 7. Juni 1999 
______________________________________________________________________ 



4 

 
Übersicht 
 
Die politische und strategische Entwicklung seit der Wende von 1989/90 in Europa, die 
Beurteilung des modernen Bedrohungsspektrums sowie unsere knapper werdenden Res-
sourcen erfordern eine Neukonzipierung unserer Sicherheitspolitik. 

Die Kernfrage lautet, wie sich die Schweiz gegen Gewalt staats- und existenzgefährdenden 
Ausmasses, wer immer sie uns androht oder gegen uns anwendet, im heutigen geostrategi-
schen Umfeld am besten schützen lässt, obwohl sich diese Gewalt zum Teil in neuen For-
men präsentiert und zunehmend grenzübergreifend erweist. 

Entsprechend analysiert der vorliegende Bericht ausführlich die aktuellen und mutmassli-
chen künftigen Gefahren und Risiken; er bewertet gleichermassen auch die Chancen, die 
sich infolge zahlreicher Anstrengungen der Staatengemeinschaft für die Sicherung unseres 
Kontinents ergeben; und er zieht nicht zuletzt unsere eigenen Möglichkeiten und Grenzen 
in Betracht. 

Die Gegenüberstellung dieser Erkenntnisse und unserer staatspolitischen Ziele und Interes-
sen führt uns zu einer spezifisch schweizerischen sicherheitspolitischen Strategie, die unter 
dem Titel „Sicherheit durch Kooperation“ zusammengefasst werden kann. Sie beruht auf 
der Erkenntnis, dass zur Gewährleistung unserer Werte und zum Schutz von Land und 
Volk zweierlei Anstrengungen nötig sind: 

Einerseits geht es um eine nach wie vor umfassende, gegenüber früher aber flexiblere Ko-
operation zwischen allen unseren zivilen und militärischen Mitteln, die der sicherheitspoli-
tischen Interessenwahrung dienen, um lagegerechte Massnahmen treffen und Abwehr-
schwerpunkte bilden zu können. Ihr Ziel besteht darin, ein Optimum möglicher Synergien 
und allenfalls nötiger Aufwuchskapazitäten zu erreichen, damit auf eine aufwendige per-
manente Ausrichtung auf den schlimmsten Fall verzichtet werden kann. 

Anderseits geht es um die verstärkte Kooperation mit internationalen Sicherheitsorganisati-
onen und befreundeten Staaten, um in wechselseitig sich ergänzender Zusammenarbeit mit-
zuhelfen, Stabilität und Frieden in einem weiteren Umfeld zu gewährleisten. Wir verstär-
ken damit nicht nur die von uns erwartete Solidarität, sondern investieren auch möglichst 
präventiv in unsere eigene Sicherheit. 

Die in der Sicherheitsdiskussion oft erwähnten beiden weiteren strategischen Optionen, 
eine möglichst autonome Selbstbehauptung oder der Beitritt zu einer Militärallianz, sind 
sowohl staats- wie sicherheitspolitisch unbefriedigend, weil über alles gesehen zu lücken-
haft oder heute nicht zwingend. 

Bei der Umsetzung dieser Kooperationsstrategie geht es weiterhin um die Meisterung der 
bereits im Bericht 90 identifizierten drei strategischen Aufgaben: Friedensförderung und 
Krisenbewältigung, Prävention und Bewältigung existenzieller Gefahren sowie Verteidi-
gung, wenn auch in neuer und stärkerer Akzentuierung. 
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Wir lösen diese Aufgaben unter Beibehaltung bewährter Traditionen, solange diese unseren 
heutigen und absehbaren Sicherheitsbedürfnissen dienen, aber mit neuen Konzepten, Struk-
turen und Elementen, soweit sie sich als nötig erweisen. So bleiben wir bei unserer traditi-
onellen Neutralität unter gleichzeitiger voller Nutzung des neutralitätsrechtlichen Spiel-
raums. So wird aber auch unser gesamtes ziviles und militärisches Sicherheitsinstrumenta-
rium einer Überprüfung unterzogen und wo nötig in einem Reformprozess den neuen Be-
dürfnissen angepasst. Insbesondere bleibt die Armee grundsätzlich beim Milizsystem, er-
fährt aber in Teilen die sich aus ihrem neu formulierten Auftrag ergebende notwendige Pro-
fessionalisierung. Verbindliche Vorgabe für die Ausrichtung und das Ziel aller dieser Ar-
beiten ist die hier vorgelegte Konzeption. 

Neuerungen sind auch bei der strategischen Führung notwendig. Die Kantone übernehmen 
namentlich im Bevölkerungsschutz zusätzliche Verantwortung. Der Bundesrat, nach wie 
vor auch die oberste sicherheitspolitische Behörde, verschafft sich vorbereitende Unterstüt-
zung durch eine permanente Lenkungsgruppe Sicherheit, in der alle strategisch wichtigen 
Bereiche vertreten sind und namentlich auch die nachrichtendienstliche Koordination si-
chergestellt wird. Zu den Aufgaben dieser Gruppe gehört nicht zuletzt die periodische 
Überprüfung dieser Strategie nach Massgabe neuer Gefahren und anderer sicherheitspoli-
tisch relevanter Entwicklungen. 
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1. Einleitung 
Seit dem Ende des Kalten Kriegs haben sich damals bereits erkennbare, aber noch unsiche-
re Entwicklungstendenzen weiter konkretisiert. Bedrohungen, Gefahren und Risiken haben 
schärfere Konturen erhalten. Neue Chancen zur Förderung von Stabilität, Sicherheit und 
Frieden haben sich aufgetan. Gesellschaftliche Entwicklungen haben sich akzentuiert. Ent-
sprechend ist der Veränderungs- und Reformdruck in der Sicherheitspolitik gewachsen, vor 
allem bei der Armee und beim Bevölkerungsschutz. Auch wenn der vorliegende Bericht die 
Grundlage für Reformprojekte in diesen beiden Bereichen sein soll, heisst dies nicht, dass 
die Lageanalyse und die Erfassung des Handlungsbedarfs ausschliesslich auf diese beiden 
Instrumente der Sicherheitspolitik beschränkt würde. Sicherheitspolitik ist eine Quer-
schnittsaufgabe, an der Staat, Wirtschaft und Gesellschaft auf den Ebenen Bund, Kantone 
und Gemeinde beteiligt sind. Nur eine gesamtheitliche Analyse, die auf einem umfassenden 
Sicherheitsbegriff basiert, gestattet es, Aufgabe, Stellung und Gewicht der einzelnen si-
cherheitspolitischen Instrumente und die Wechselbeziehungen zwischen ihnen realitätsge-
recht festzulegen.  

Mit diesem Vorgehen lässt sich vermeiden, dass der normativen Kraft des Bestehenden und 
der Ressourcenfrage bei der Bestimmung der Sicherheitspolitik eine ungebührliche präju-
dizierende Bedeutung zukommt. Nur wichtigste staatspolitische Grundsätze und Interessen 
der Schweiz sind unverrückbare Vorgaben. Auch wenn damit traditionelle Auffassungen in 
Frage gestellt werden, muss sich die Sicherheitspolitik an den tatsächlichen Herausforde-
rungen orientieren. Dann wird es auch gelingen, den notwendigen innenpolitischen Kon-
sens zu erzielen. 

Die begriffliche Umschreibung der Sicherheitspolitik, wie sie diesem Bericht zugrunde 
liegt, entspricht der veränderten Lage. War die Sicherheitspolitik gemäss Bericht 90 „jener 
Politikbereich, der sich auf die machtpolitisch bedingten Bedrohungen bezieht“, so gilt sie 
im vorliegenden Bericht der Prävention und Bewältigung von Gewalt strategischen Aus-
masses, d.h. von Gewalt, die überregionale, nationale oder internationale Auswirkungen hat 
und damit erhebliche Teile von Staat und Gesellschaft betrifft. Machtpolitische Bedrohun-
gen bleiben selbstverständlich Gegenstand der Sicherheitspolitik. Die neue Umschreibung 
erlaubt aber auch den Einbezug zusätzlicher Bedrohungen und Gefahren für unsere Sicher-
heit, die in der Zwischenzeit an Bedeutung gewonnen und nicht zwingend mit Machtpolitik 
zu tun haben, etwa organisierte Kriminalität, aber auch natur- und zivilisationsbedingte 
Katastrophen. Die Bekämpfung von Gewalt, die nicht strategisches Ausmass erreicht, ist 
für die öffentliche Sicherheit von grösster Bedeutung. Sie ist Aufgabe kantonaler Sicher-
heitspolitik. Primär sind die kantonalen Führungsorganisationen und der kantonale Mit-
teleinsatz auf Gross-Schadensereignisse oder die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 
durch Gewalt und Kriminalität ausgerichtet. Die kantonale Sicherheitspolitik ist somit mit 
der eidgenössischen eng verbunden, aber nicht deckungsgleich. 

Einen neuen Akzent setzt der vorliegende Bericht auch mit seinem Leitmotiv „Sicherheit 
durch Kooperation“. Die Lage verlangt sicherheitspolitische Kooperation sowohl im In-
land als auch mit ausländischen Staaten und internationalen Organisationen. Die sicher-
heitspolitischen Herausforderungen lassen sich nur bewältigen, wenn alle für den Einsatz 
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im Inland zur Verfügung stehenden Mittel noch flexibler und effizienter eingesetzt werden 
und wenn die Schweiz beim Einsatz ihrer grenzüberschreitenden Mittel – ohne Aufgabe der 
Neutralität - die Chancen internationaler Zusammenarbeit zur Erhöhung ihrer eigenen Si-
cherheit nutzt. 

Eine besondere Herausforderung ist die Ablösung der vom Kalten Krieg geprägten Ge-
samtverteidigung durch eine umfassende flexible Sicherheitskooperation auf nationaler 
Ebene. Infolge der veränderten Sicherheitslage besteht erheblicher Spielraum für eine De-
zentralisierung von Aufgaben zugunsten der Kantone, bei gleichzeitiger Stärkung der Mul-
tifunktionalität der sicherheitspolitischen Mittel des Bundes und der entsprechenden Füh-
rungsinstrumente. 

Der anhaltende Wandel verlangt die regelmässige Überprüfung dieser Konzeption. Im Kal-
ten Krieg mit seinem festgefügten Spektrum von Bedrohungen, Gefahren und Risiken 
konnte davon ausgegangen werden, dass ein sicherheitspolitischer Bericht für einen be-
trächtlichen Zeitraum gültig bleiben würde. Zwischen dem Bericht von 1973 und demjeni-
gen von 1990 genügte der Zwischenbericht von 1979. Seither hat das Tempo des Wandels 
zugenommen. Die Leitidee unserer Strategie - Sicherheit durch Kooperation - ist aber aus-
baubar und flexibel genug, um der Schweiz auch die Bewältigung rascher und sprunghafter 
Veränderungen zu erleichtern. Wenn die Schweiz die Chancen der Kooperation nutzt, kann 
sie den sicherheitspolitischen Herausforderungen der Zukunft mit Selbstvertrauen entge-
gentreten. 

 
 
 
2. Notwendigkeit und Zweck eines neuen Berichts 

2.1. Was hat sich seit 1990 verändert? 
2.1.1. Veränderungen im Umfeld 
Seit der Mitte dieses Jahrhunderts wurde unser sicherheitspolitisches Umfeld einerseits 
vom Kalten Krieg geprägt, anderseits aber auch von der zunehmenden Zusammenarbeit 
früher verfeindeter Staaten, zunächst in Westeuropa. Das Ende des Kalten Krieges weckte 
umfassende Friedenshoffnungen. Diese haben sich nicht alle erfüllt; dennoch hat sich unse-
re Sicherheitslage im europäischen Umfeld insgesamt verbessert. 

Die konventionelle militärische Bedrohung mit Auswirkungen auf die Schweiz hat sich 
drastisch verringert. Ehemalige Mitgliedstaaten des Warschauer Pakts sind der NATO bei-
getreten, und weitere haben die gleiche Absicht bekundet. Zudem haben sich weitere Län-
der des OSZE-Raums in die demokratische Wertegemeinschaft und die entsprechenden 
Organisationen eingefügt, was unser Umfeld weiter stabilisiert. Die fortschreitende europä-
ische Integration liess die inhaltlich vertiefte und geografisch erweiterte Europäische Union 
zum bedeutendsten wirtschaftlichen und politischen Akteur auf dem Kontinent werden. 
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Andere Gefahren und Risiken treten in den Vordergrund. Regionale Konflikte und lokale 
Bürgerkriege mit Eskalationsgefahr sind aufgeflammt. Die Proliferation von Massen-
vernichtungsmitteln und Trägersystemen geht weiter. Organisierte Kriminalität und Dro-
genmafia vergrössern ihren Einfluss. Terrorismus und gewalttätiger Extremismus bleiben 
eine ständige Bedrohung. Menschenrechtsverletzungen, Wohlstandsgefälle, Res-
sourcenknappheit und Umweltschädigung erzeugen Migrationsdruck und Flüchtlings-
ströme. Die Verwundbarkeit der modernen Gesellschaft nimmt laufend zu. Diese in ihrer 
Intensität und Verflechtung neuartigen, in erster Linie nicht-militärischen Bedrohungen 
und Gefahren können nur mit nachhaltigen multilateralen Sicherheitsbemühungen erfolg-
reich bekämpft werden. 

Diese Veränderung der Lage widerspiegelt sich auch im Wandel der militärischen Zusam-
menarbeit in Europa, gerade in der NATO, die sich immer mehr auf die Krisenbewältigung 
ausserhalb des Bündnisgebiets konzentriert und weniger auf die Verteidigung desselben, 
obwohl die Verteidigungsfähigkeit aufrechterhalten wird. 

 

2.1.2. Entwicklung der schweizerischen Sicherheitspolitik 
Die Schweiz wird von dieser Entwicklung ebenfalls berührt. Sie teilt die Bedrohungen und 
Gefahren, aber auch die Chancen zu deren Bewältigung mit ihren Nachbarn und anderen 
europäischen Staaten. Die Möglichkeiten autonomer Bewahrung der eigenen Sicherheit 
sind wegen der grenzüberschreitenden Auswirkungen neuer Gefahren und Risiken, aber 
auch wegen unserer technologischen und finanziellen Grenzen gesunken. Gleichzeitig sind 
aber die Möglichkeiten kooperativen Sicherheitsgewinns gestiegen. Auch in der Schweiz 
ist die Überzeugung gewachsen, dass sich unser Land den neuen Herausforderungen ge-
meinsam mit anderen Ländern stellen muss, um unsere eigene Sicherheit zu erhöhen und 
gleichzeitig zu Sicherheit und Frieden auf globaler und kontinentaler Ebene beizutragen. 

Entsprechend hat der Bundesrat das internationale Engagement und die internationale Ko-
operation in der Sicherheitspolitik seit dem Ende des Kalten Krieges ausgebaut. Unter den 
Aufträgen an die Armee dominierte zwar weiterhin die autonom zu erfüllende Aufgabe der 
Kriegsverhinderung und Verteidigung, was auch im Rahmen der Armeereform 95 mit ih-
rem Bestandesabbau um rund einen Drittel nicht in Frage gestellt wurde. Eine Anzahl von 
Einzelschritten zu vermehrter sicherheitspolitischer Kooperation deutete aber bereits eine 
Gewichtsverlagerung an. 

Ab 1990 entsandte die Schweiz UNO-Militärbeobachter („Blaumützen“) in den Nahen 
Osten, in das ehemalige Jugoslawien, nach Georgien und Tadschikistan. Zivilpolizei-
beobachter wurden ab 1993 in Mazedonien, Südafrika, Ruanda, Zaire, Bosnien-Herze-
gowina und Kroatien eingesetzt. 1992/93 stellte die Schweiz der UNO zum zweiten Mal 
eine Sanitätseinheit zur Verfügung, nämlich für die Mission der UNO für das Referendum 
in der Westsahara. Seit 1996 unterstützt sie die OSZE-Mission in Bosnien-Herzegowina 
mit einer logistischen Einheit, nachdem ihr eine Beteiligung an der NATO-geführten Ope-
ration IFOR/SFOR verbaut war, weil sie ihre Friedenstruppen auf Grund des Volksent-
scheides über die Blauhelme von 1994 nicht bewaffnen konnte. Zudem stellt die Schweiz 
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internationalen Missionen, vor allem der UNO und der OSZE, zivile, teilweise auch über 
längere Zeitspannen eingesetzte Experten für die Förderung von Frieden und Demokratie 
zur Verfügung. Diese unterstützen mit klar definierten Mandaten z.B. in OSZE-Langzeit-
missionen die Förderung der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte in Krisengebieten 
oder sind als Wahlbeobachter tätig. 

Eine weitere, vor allem neutralitätspolitisch bedeutsame Öffnung vollzog der Bundesrat 
hinsichtlich der Sanktionspraxis. Sie brachte seit dem Golfkrieg das autonome Mittragen 
der Wirtschaftssanktionen der UNO gegenüber mehreren Staaten (neben Irak namentlich 
Libyen und Serbien-Montenegro) sowie die Unterstützung der durch ein Mandat des Si-
cherheitsrates autorisierten militärischen Massnahmen im Rahmen des Bosnien-Konflikts 
mit der Gewährung von Transitrechten zu Lande und in der Luft an die NATO. In Überein-
stimmung mit den im Bericht 90 formulierten Leitlinien beteiligt sich die Schweiz seit Juli 
1998 zudem erstmals an Embargo-Massnahmen, die von der Europäischen Union gegen-
über der Bundesrepublik Jugoslawien verhängt worden sind. 

Mit der autonomen Umsetzung der vom UNO-Sicherheitsrat verhängten Massnahmen, un-
terstützt durch eine zunehmende Beteiligung an der Überwachung der Einhaltung der Sank-
tionen, übernahm die Schweiz faktisch die heute allgemein anerkannte Auffassung, dass 
auch Nichtmitgliedstaaten der UNO deren Wirtschaftssanktionen zu vollziehen haben und 
dass das Neutralitätsrecht der Teilnahme an geschlossen befolgten Zwangsmassnahmen der 
Weltorganisation nicht entgegensteht. Die Sanktionspolitik der Schweiz ist von ihren eige-
nen Interessen bestimmt, steht aber in Übereinstimmung mit den Forderungen der UNO-
Charta, obwohl keine entsprechende Rechtspflicht besteht.  

Ein bedeutender Schritt in Richtung kooperative Sicherheit war die schweizerische Über-
nahme der OSZE-Präsidentschaft im Jahr 1996. Sie führte nicht nur zu einer starken Zu-
nahme unseres Engagements in der multilateralen Präventivdiplomatie; darüber hinaus 
übernahm die Schweiz Mit- und Führungsverantwortung auf sicherheitspolitischem Gebiet 
und stärkte dadurch ihr internationales Ansehen und das Vertrauen in ihre Fähigkeit zu 
konstruktiven Beiträgen an die Aktivitäten internationaler Organisationen. Eine ähnliche 
Entwicklung hatte sich bereits zuvor bei der UNO angebahnt, deren Generalsekretär zwei-
mal Schweizer zu seinen Sondervertretern und damit politischen Leitern von friedenserhal-
tenden Operationen (Westsahara und Georgien) berufen hatte. 

Die Schweiz verstärkte auch ihre Mitwirkung in multilateralen Gremien der Rüstungskon-
trolle und Abrüstung. Nach dem Erwerb der Vollmitgliedschaft in der Genfer Abrüstungs-
konferenz 1996 präsidierte sie diese im folgenden Jahr zum ersten Mal. Die Schweiz wirkt 
in allen multilateralen Exportkontrollvereinbarungen für zivil und militärisch verwendbare 
Güter mit, namentlich in der Vereinbarung von Wassenaar, dem Raketentechnologie-
Kontrollregime, der Australien-Gruppe und der Gruppe der Nuklearlieferländer. Sie enga-
gierte sich stark bei der Aushandlung des Chemiewaffen-Übereinkommens und unterstützt 
dessen Umsetzung. So stellt sie z.B. eines der sieben weltweit designierten Vertrauensla-
bors und beteiligt sich an der Ausbildung der Inspektoren. Weiter bewirbt sie sich mit Genf 
um den Sitz einer neuen Organisation zur Überwachung des Biologiewaffen-Übereinkom-
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mens. Ferner wirkte die Schweiz intensiv in den Missionen der UNSCOM zur Abrüstung 
des Iraks mit. 

Ein Markstein in der Entwicklung der schweizerischen Sicherheitspolitik war die Beteili-
gung an der von der NATO lancierten Partnerschaft für den Frieden (1996) sowie am Eu-
ro-Atlantischen Partnerschaftsrat (1997). Die Zielsetzung der Partnerschaft – die Stärkung 
der demokratischen Wertegemeinschaft und der Fähigkeiten der Partner zu friedensunter-
stützenden Massnahmen – entspricht auch den Zielen der schweizerischen Sicherheitspoli-
tik. Die Bilanz der beiden ersten Jahre zeigt, dass die schweizerischen Ausbildungsangebo-
te trotz des gesetzlich bedingten einstweiligen Ausschlusses des Kooperationsbereichs der 
bewaffneten Friedensunterstützung, auf rege Nachfrage stossen und dass auch die Schweiz 
aus den Angeboten ihrer PfP-Partner Nutzen zieht. Zudem profitiert sie von der Teilnahme 
am regelmässigen sicherheitspolitischen Meinungsaustausch auf Ebene der Aussen- und 
Verteidigungsminister sowie an den Treffen der Generalstabschefs im Rahmen des Euro-
Atlantischen Partnerschaftsrates. 

Im Ergänzung zur Partnerschaft für den Frieden beteiligt sich die Schweiz auch an regiona-
len Zusammenarbeitsinitiativen (z.B. zugunsten des Baltikums und im Rahmen der 
CENCOOP-Initiative Österreichs für eine zentraleuropäische Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet friedensunterstützender Operationen, namentlich im Balkan-Raum). 

Die Schweiz gründete in Genf zwei Zentren, die ihr international Anerkennung eingebracht 
haben: das Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik (1996), das im Rahmen der Partnerschaft 
für den Frieden Diplomaten, Offiziere und Beamte ausbildet, sowie das Genfer internatio-
nale Zentrum für humanitäre Minenräumung (1997), das durch ein elektronisches Verbin-
dungsnetz für die weltweiten Aktionen der UNO und durch verschiedene Konferenz- und 
Ausbildungsangebote die humanitäre Minenräumung fördert. Zur Förderung des freien 
internationalen Informationsflusses über sicherheitspolitische Belange hat die Schweiz das 
International Relations and Security Network (ISN) auf dem Internet aufgebaut. Auch die 
Friedensforschung in der Schweiz hat sich in den neunziger Jahren weiterentwickelt und 
verfügt insbesondere mit der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik und Konfliktanalyse 
der ETH Zürich, dem Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales in Genf sowie 
der Schweizerischen Friedensstiftung über entsprechende Kapazitäten. 

Die wirtschaftliche Landesversorgung baute im Zuge der Globalisierung der Märkte ihre 
Massnahmen zur Krisenbekämpfung auf internationaler Ebene aus. Eine institutionalisierte 
Kooperation besteht im Mineralölbereich, für den die Internationale Energieagentur das 
entsprechende Forum bietet. Diese Organisation will durch eine Verpflichtung ihrer Mit-
glieder zur Haltung von Mindestreserven, durch differenzierte Krisenversorgungssysteme 
und durch die Einschränkung des Konsums Versorgungsstörungen gemeinsam bewältigen. 
Im Rahmen des zivilen Teils der Partnerschaft für den Frieden werden ebenfalls gemein-
same Anstrengungen zur Versorgungssicherung unternommen.  

Die internationale Polizei- und Sicherheitszusammenarbeit wurde in den letzten Jahren 
soweit erweitert und ausgebaut, als es ohne den Beitritt zum Abkommen von Schengen 
bzw. zur EU möglich war. Erst am Anfang steht die zusammen mit den Kantonen im Gan-
ge befindliche Prüfung, ob im Bereich der inneren Sicherheit die heutige Aufgabenteilung 
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zwischen Bund und Kantonen hinsichtlich der aktuellen, vor allem aber künftigen Proble-
me noch zweckmässig ist. 

 
2.2. Grundsätzliche Folgerungen 
Die Entwicklung seit dem Bericht 90 verlangt eine Überprüfung der schweizerischen Si-
cherheitskonzeption. Angesichts der Abnahme der konventionellen militärischen Bedro-
hung und ihrer Bedeutung im Vergleich zu anderen Bedrohungen und Gefahren ist auch der 
Begriff der Sicherheitspolitik zu modifizieren, damit er den gegenwärtigen Verhältnissen 
und den möglichen Entwicklungen entspricht. In diesem Bericht wird Sicherheitspolitik als 
der Bereich jener staatlichen Aktivitäten verstanden, die der Prävention und Abwehr der 
Androhung und Anwendung von Gewalt strategischen Ausmasses gelten, d.h. von Gewalt, 
von der erhebliche Teile der Bevölkerung und des Landes betroffen werden können. 

Entsprechend ist das sicherheitspolitische Instrumentarium anzupassen. Unter dem Begriff 
der Gesamtverteidigung wurde es im Kalten Krieg so ausgestattet, dass es umfassend gegen 
alle möglichen Bedrohungen und Gefahren, bis hin zu einem bewaffneten Grosskonflikt in 
Europa, ausgerichtet war. Die Schwergewichte lagen vor allem bei der Armee und beim 
Zivilschutz. Das Verschwinden des Bedrohungsprofils des Kalten Krieges und die Heraus-
bildung eines breiteren Spektrums diffuser, grösstenteils nicht-militärischer Gefahren und 
Risiken verlangen, die Konzeption einer auf den schlimmsten Fall ausgerichteten Verteidi-
gungsstruktur zu modifizieren. Sie muss von einer neuen, flexibleren Form der Zusammen-
arbeit abgelöst werden, die rascher und mit geringerem Aufwand wechselnden Herausfor-
derungen entgegenwirken kann, wobei die für die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit 
von Bund und Kantonen bereitzustellenden Mittel – namentlich jene der Polizei – zu ver-
stärken sind. 

Ein drittes Gebiet, das der Überprüfung und Reform bedarf, ist die internationale sicher-
heitspolitische Zusammenarbeit. Die bestehenden und voraussehbaren Bedrohungen und 
Gefahren, aber auch die heute bestehenden Chancen verlangen und ermöglichen gleichzei-
tig eine Stärkung dieser Kooperation. Nur damit kann die Schweiz sowohl ihre eigenen 
Sicherheitsinteressen wahren als auch gestaltend auf die europäische sicherheitspolitische 
Entwicklung Einfluss nehmen. Unser Beitrag zur internationalen Sicherheit ist nicht bloss 
Ausdruck unserer Solidarität, sondern ein vollwertiger, unseren eigenen Interessen dienen-
der Teil unserer Sicherheitspolitik. 
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3. Risiken und Chancen 
3.1. Spektrum der Bedrohungen und Gefahren 
Das Spektrum der Bedrohungen und Gefahren ist durch drei Merkmale geprägt: Dynamik, 
Komplexität und verminderte Bedeutung des geografischen Raums. Diesem Umstand ist 
bei der Analyse aller Bedrohungen und Gefahren Rechnung zu tragen. 

 

3.1.1. Abnahme herkömmlicher militärischer Bedrohungsfaktoren 
Der Rüstungswettlauf konnte durch verschiedene Rüstungskontrollvereinbarungen (z.B. 
Atomsperrvertrag, SALT, INF, START, CFE, Konventionen über biologische und chemi-
sche Waffen) teilweise unter Kontrolle gebracht werden. Erst das Ende des Kalten Krieges 
und der Zerfall der Sowjetunion führten aber zu einer nachhaltigen Reduktion der Kapazitä-
ten bei Massenvernichtungswaffen und konventionellen Waffen sowie der Wahrschein-
lichkeit ihres Einsatzes. Die Vorwarnzeiten für raumgreifende Operationen mit konventio-
nellen Mitteln sind auf Jahre angestiegen. Dies gilt hingegen nicht für Massen-
vernichtungswaffen. Bei diesen ist insbesondere die Gefahr in Rechnung zu stellen, dass sie 
in die Hände nichtstaatlicher Gruppierungen geraten und im Rahmen terroristischer Aktio-
nen ohne jede Vorwarnzeit zum Einsatz gebracht werden könnten. 

Insgesamt ist der militärische Sicherheitsgewinn für die Schweiz infolge des Endes des 
Kalten Krieges beträchtlich. Dies gilt auch dann, wenn berücksichtigt wird, dass nach wie 
vor starke Streitkräfte unterhalten, ihre Aufwuchsfähigkeiten sichergestellt, Hoch-
leistungswaffen modernisiert sowie neue Kampfmittel erprobt werden. Wohl werden in 
Europa – im Gegensatz zu früheren Jahrzehnten – wieder bewaffnete Konflikte ausgetra-
gen. Ihre direkten Auswirkungen, vor allem jene militärischer Art, sind aber regional be-
grenzt. Eine geografische Ausweitung, welche die Schweiz erfassen würde, ist nie völlig 
auszuschliessen. Anders als im Kalten Krieg ist aber die Eskalation hin zu einem militäri-
schen Konflikt zwischen den grossen Staaten wenig wahrscheinlich. 

 
3.1.2. Zunahme innerstaatlicher Konflikte 
Die meisten bewaffneten Konflikte finden heute nicht zwischen Staaten oder Staatengrup-
pen statt, sondern zwischen der staatlichen Macht und Gruppierungen innerhalb des glei-
chen Staates. Zu den wichtigsten Ursachen solcher Konflikte zählen ethnische Spannungen, 
Sezessionsbestrebungen, wirtschaftliche Ungleichgewichte, ideologische und religiöse Dif-
ferenzen, aber auch das politische Machtstreben einzelner Gruppen oder das Bemühen kri-
mineller Verbindungen, die staatliche Autorität zu untergraben. Besonders dort, wo staatli-
che Strukturen in permanenten Krisen und wirtschaftlichem Elend zerfallen, erhalten oft 
Gruppen und Organisationen Macht, die sich nicht am Gemeinwohl orientieren, sondern 
ihre eigenen Interessen verfolgen und dabei Staat und Gesellschaft destabilisieren. 
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Lokale Streitigkeiten können sich bei ungenügendem Krisenmanagement der internationa-
len Gemeinschaft zu grenzüberschreitenden, grossflächigen Konflikten mit bewaffneten 
Auseinandersetzungen, Flüchtlingsströmen, inneren Spannungen in Drittländern und Stö-
rungen des Wirtschaftsverkehrs ausweiten. Benachbarte, aber auch geografisch entfernte 
Staaten wie die Schweiz, können so von den Folgen eines inneren Konflikts in einem ande-
ren Staat erfasst werden. Ein Teil der Asylsuchenden, die in der Schweiz Aufnahme gefun-
den haben, beteiligen sich von hier aus mit logistischer Unterstützung und politischer Agi-
tation weiter am Konflikt in ihrer Heimat. Wenn sich leitende Exponenten von Gruppierun-
gen, die gegen die Staatsmacht in ihrem Herkunftsstaat kämpfen, in der Schweiz aufhalten, 
können sie politische Spannungen zwischen der Schweiz und diesem Heimatstaat auslösen. 
Schweizerische oder ausländische Einrichtungen in der Schweiz können zum Ziel gewalt-
samer Manifestationen oder gar erpresserischer Pfandnahme werden. Auch gewaltsame 
Auseinandersetzungen zwischen ausländischen Bevölkerungsgruppen in der Schweiz kön-
nen nicht ausgeschlossen werden. Der Rechtsstaat, der sich gegen gesetzeswidrige Ma-
chenschaften wehrt und die Ausnützung des Asyls für gewaltsame Aktivitäten verhindern 
will, kann selber zur Zielscheibe von Gewalt werden. 

 

3.1.3. Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen und Waffen-
systemen grosser Reichweite  

Die Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen in Form eines globalen Atomkrieges ist 
in den Hintergrund gerückt. Die Weiterverbreitung von Nuklearwaffen geht jedoch weiter, 
z.T. auch gefördert durch das Verhalten von Nuklearwaffenstaaten. Damit steigt das Risiko 
regionaler nuklearer Auseinandersetzungen. Ausserhalb des Wirkungskreises der Konven-
tion über das Verbot chemischer Waffen sind weiterhin einzelne Chemiewaffenprogramme 
im Gang. Die militärische Nutzung der Biotechnologie rückt für immer mehr Staaten in den 
Bereich des Möglichen. Weitreichende ballistische Lenkwaffen gewinnen als Trägermittel 
für Massenvernichtungswaffen an Bedeutung. Der Technologietransfer aus Staaten mit 
hochentwickelter Rüstungsindustrie sowie die Zusammenarbeit untereinander erlaubte wei-
teren Staaten den Aufbau eigener Raketenindustrien. 

Besonders bedrohlich ist die immer weniger auszuschliessende Möglichkeit, dass Massen-
vernichtungswaffen der staatliche Kontrolle entgleiten und in die Hände terroristischer 
Gruppen gelangen könnten. 

International umfasst das Spektrum der Antworten auf die Bedrohung durch Massenver-
nichtungswaffen Abschreckung, Präventivschläge sowie aktive und passive Verteidi-
gungsmassnahmen. Die Schweiz ist autonom nur zu passiven Schutzmassnahmen fähig. 
Für einen Schutz durch aktive Massnahmen (z.B. Vergeltungsdrohung oder Raketenab-
wehr) müsste sie wegen technologischer und finanzieller Sachzwänge die internationale 
Zusammenarbeit suchen bzw. Hilfe in Anspruch nehmen; dies gilt insbesondere auch für 
die Abwehr der terroristischen Bedrohung mit Massenvernichtungswaffen. 
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3.1.4. Einschränkungen des freien Wirtschaftsverkehrs und wirtschaftlicher 
Druck 

Wirtschaftliche Massnahmen, die von einzelnen Ländern oder von ganzen Staatengruppen 
zur Durchsetzung wirtschaftlicher, politischer oder militärischer Ziele ergriffen werden, 
gehören seit je zu den gängigen politischen Instrumenten. Deren Spektrum ist sehr breit. 
Darunter fallen gezielte Import- und Exportverbote, Diskriminierungen bei öffentlichen 
Beschaffungen oder bei der Visumerteilung, Boykotte einzelner Wirtschaftssektoren oder 
flächendeckende Handelssanktionen. 

In den neunziger Jahren hat der Einsatz wirtschaftlicher Druckmittel zugenommen. Ergrif-
fen wurden wirtschaftliche Zwangsmassnahmen namentlich von der UNO zur Wiederher-
stellung des Friedens und zur Durchsetzung des Völkerrechts. Aber auch die EU und die 
USA haben wiederholt zu solchen Zwangsmassnahmen zur Durchsetzung eigener wirt-
schaftlicher oder politischer Ziele gegriffen. Schliesslich haben gerade in den neunziger 
Jahren auch einzelne Staaten und insbesondere in den USA Gliedstaaten oder Städte ver-
sucht, durch wirtschaftlichen Druck partikuläre Interessen durchzusetzen. 

Die Wirkung wirtschaftlicher Druckausübung kann für die betroffenen Länder empfindlich 
sein. Die Schweiz war lange Zeit vor allem durch Drittwirkungen wirtschaftlicher Druck-
ausübung anderer Staaten betroffen. Im Zusammenhang mit der Diskussion über die Rolle 
der Schweiz im Zweiten Weltkrieg kam es erstmals zu umfassenden politischen Attacken 
und zu direktem wirtschaftlichem Druck gegen Schweizer Banken und Versicherungen. 
Mit der Möglichkeit von Pressionen dieser Art gegen die Schweiz muss auch in Zukunft 
gerechnet werden. 

 
3.1.5. Wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklungen  
Tendenzen, Chancen und Risiken der Weltwirtschaftsentwicklung 

Ein grundlegender Wandel kennzeichnet das globale Wirtschaftssystem. An die Stelle ein-
zelner Produkte treten vermehrt Gesamtlösungen, die neben Gütern auch Dienstleistungen, 
Finanzierung, Wartung und Vertrieb umfassen. Die Produktionsfaktoren Kapital, Techno-
logie und teilweise auch Arbeit sind weitgehend mobil geworden. Produktion und Handel 
orientieren sich kaum noch an staatlichen Grenzen. Nicht nur die informations- und kom-
munikationsintensiven Märkte, sondern auch die Märkte schwerer und zeitkritischer Güter 
sind weitgehend globalisiert. Zusammenarbeitsverträge und strategische Allianzen regeln 
den grenzüberschreitenden Transfer zwischen spezialisierten Produktionseinheiten. Globale 
Netzwerke innerhalb oder zwischen verschiedenen Unternehmen verstärken sich durch 
Fusionen und Allianzen. 

Die weltwirtschaftliche Dynamik bringt vielen Menschen Wohlstandsgewinn, birgt jedoch 
auch Gefahren. Die hohe Kapitalmobilität zeigt ihre Kehrseite in der Unbeständigkeit der 
Finanzmärkte, deren Folgen in kürzester Zeit ganze Volkswirtschaften und sogar Regionen 
zu destabilisieren vermögen. Sowohl die Konzentration im internationalen Bankensystem 
als auch das finanzielle Verbindungsgeflecht erschweren die Kontrolle über die äusserst 
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rasch ablaufenden Transaktionen und die Verbindlichkeiten und bergen in sich den Keim 
globaler Finanzkrisen. Die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Weltwirtschaft stellt 
zunehmende Anforderungen an die Staatengemeinschaft. Multilaterale Lösungsansätze zur 
Gewährleistung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, und damit regionale und globale 
Zusammenarbeit, werden immer wichtiger. 

Viele Länder konnten bisher nicht oder nur ungenügend in die Weltwirtschaft integriert 
werden. Dazu gehört die Gruppe der ärmeren Entwicklungsländer, in denen ein grosser Teil 
der Weltbevölkerung lebt. Eine Reihe osteuropäischer Volkswirtschaften haben tiefgrei-
fende strukturelle Probleme, deren Überwindung noch längere Zeit beanspruchen wird. Die 
daraus resultierenden wirtschaftlichen Notlagen können in Krisen umschlagen, die bewaff-
nete Auseinandersetzungen und unfreiwillige Migrationen auslösen. Krisen- und konflikt-
trächtige Situationen können auch durch zu rasch vollzogene Strukturanpassungen, über-
hastete Privatisierungen oder einen überbordenden Standortwettbewerb erzeugt werden, 
wenn dadurch Menschenrechte verletzt, soziale Grundbedürfnisse nicht mehr befriedigt 
oder natürliche Ressourcen übernutzt werden. 

 

Wechselwirkung zwischen Sicherheit und sozialem Gefälle 

Obschon sich in den letzten Jahren die Lebensbedingungen vieler Menschen markant ver-
bessert haben, ist Armut weiterhin stark verbreitet; in den Entwicklungsländern leben viele 
in absoluter Armut. Ihre Zahl nimmt jedoch auch in Osteuropa in besorgniserregendem 
Ausmass zu. Dabei sind Frauen in überproportionalem Mass betroffen. Es zeigt sich, dass 
die Gefahr kriegerischer Konflikte in Ländern und Regionen besonders gross ist, in denen 
weite Bevölkerungskreise an den Rand gedrängt sind und zu wenig in Menschen investiert 
wird, die über schwache politische Institutionen verfügen oder unter fortgeschrittener Um-
weltzerstörung und Ressourcenknappheit leiden. 

 

Globale und lokale Umweltgefahren 

Fortschritte bei der Bekämpfung der globalen Umweltgefahren im Rahmen internationaler 
Abkommen und Zusammenarbeit sind bislang bescheiden. Die Umweltbelastungen nehmen 
weltweit und auch in Europa weiterhin zu, insbesondere durch vermehrten Verkehr und 
Energieverbrauch. Umweltkatastrophen globalen Ausmasses drohen zwar kurzfristig nicht, 
doch wird es zum Zeitpunkt, in dem sich gerade die klimatischen Veränderungen in voller 
Stärke auswirken werden, für Gegenstrategien zu spät sein. Lokale Umweltkatastrophen 
mit regionalen Auswirkungen sind gerade in Osteuropa heute jederzeit möglich. Grundsätz-
lich zeichnen sich sechs ökologische Bedrohungsfelder ab: Wasserknappheit, Bodenerosi-
on, Waldzerstörung, Klimaveränderung, Anstieg des Meeresspiegels und Umweltver-
schmutzung durch Giftmüll sowie durch die Freisetzung toxischer und radioaktiver Sub-
stanzen. 

In der Schweiz sind die Folgen für die Sicherheit im Spannungsfeld Wirtschaft-Gesell-
schaft-Umwelt bisher kaum untersucht worden, namentlich wegen der Komplexität des 
Themas. In seinem Strategiepapier „Nachhaltige Entwicklung in der Schweiz“ hat der Bun-
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desrat angekündigt, die Zusammenhänge zwischen Sicherheitspolitik und nachhaltiger 
Entwicklung vertieft zu untersuchen. 

 

3.1.6. Sicherheitspolitisch relevante technologische Entwicklungen 
Technologische Entwicklungen werden auch in Zukunft einen grossen Einfluss auf die Si-
cherheit der Schweiz ausüben. Dies nicht nur durch die Entwicklung der Rüstungstechno-
logie, sondern auch durch die Verwundbarkeiten bzw. Schutzwirkungen, welche die 
Verbreitung neuer Technologien in Wirtschaft, Gesellschaft und Staat zur Folge haben 
kann. Aus der Vielzahl absehbarer technologischer Entwicklungen geben besonders die 
Informations- und Kommunikationstechnologien Anlass zu Sicherheitsbedenken. Ein zwei-
tes Gebiet, das besondere Beachtung verdient, sind die Biowissenschaften. 

Die technologische Entwicklung wird einen tiefgreifenden Wandel bei den Streitkräften 
auslösen und jene Armeen benachteiligen, die mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten 
können. Insgesamt wird der Faktor Zeit gegenüber den Faktoren Raum und Kräfte an Be-
deutung gewinnen. Zu erwarten sind insbesondere verbesserte Aufklärungsfähigkeiten, eine 
Beschleunigung der Entscheidungsprozesse durch leistungsfähigere Informationssysteme, 
das Aufkommen von Laser- und Mikrowellenwaffen, eine weitere Verbreitung von 
„Stealth“(„Tarnkappen“)-Eigenschaften, die Erhöhung der Reichweite von Waffensyste-
men und grössere Einsatzpräzision. Einsätze werden voraussichtlich zunehmend mit unbe-
mannten Mitteln oder zumindest kleineren Besatzungen erfolgen. Der Trend wird sich ver-
stärken, die direkte Bekämpfung gegnerischer Streitkräfte auf kurze Entfernung durch die 
Bekämpfung aus grösserer Distanz zu ersetzen oder aber die Führungsfähigkeit auszuschal-
ten und damit eine frühe Entscheidung zu bewirken. 

Die Fortschritte in der Bio- und Gentechnologie beschleunigen auch die Weiterentwicklung 
und -verbreitung biologischer Kampfstoffe. Gerade in zukünftigen Auseinandersetzungen 
zwischen hochentwickelten Gesellschaften und Entwicklungsländern könnte B-Waffen eine 
entscheidende Rolle zukommen. Die Herstellung von B-Waffen ist im Vergleich zur Pro-
duktion von Kernwaffen oder chemischen Waffen billig und einfach. Praktisch die gesamte 
dazu notwendige Technologie hat einen „Dual-use“-Charakter und ist auf dem Markt er-
hältlich. Auch Krankheitserreger, die in der medizinischen Forschung benötigt werden, 
sind relativ leicht zu beschaffen. Derzeit stehen etwa zehn Staaten im Verdacht, ein B-
Waffen-Programm zu unterhalten.  

 

3.1.7. Bedrohung der Informatik- und Kommunikationsinfrastruktur 
Informations- und Kommunikationstechnologien ziehen in praktisch alle Lebensbereiche 
ein. Damit wächst die Abhängigkeit aller Nutzer von der ungestörten Funktionsfähigkeit 
von Informatiksystemen und kritischer Teile der Informatik- und Kommunikations-
infrastruktur, und gleichzeitig erweitern sich die Verwundbarkeiten gegenüber feindlichen 
Einwirkungen. Da deren Wirksamkeit weder von der strategischen und wirtschaftlichen 
Potenz der Akteure, noch von quantitativen und qualitativen Grössenordnungen von Trup-
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penpotentialen oder Waffenarsenalen abhängt, eröffnet sich hier ein kaum abschätzbarer 
Raum zur Multiplizierung der Akteure und Motive der Einwirkung. 

Diese Einwirkung ist für staatliche und nichtstaatliche Akteure auch mit beschränkten Mit-
teln, entfernungsunabhängig, teilweise ohne grosse Kostenfolgen, bei kleiner Entdeckungs-
wahrscheinlichkeit und mit geringem Risiko möglich. Über menschliche und technische 
Fehlmanipulationen hinaus reichen die Einwirkungen von allen Möglichkeiten zur Infor-
mationsbeschaffung, gezielter Manipulation von Daten, über die Sättigung von Systemen, 
Implementierung von Fehlfunktionen, Daten- und Softwarevernichtung bis zur physischen 
Zerstörung von Hardware und Infrastruktur. Die Motive sind insbesondere Spionage zur 
Erringung eines wirtschaftlichen Vorteils, das Herbeiführen von Datenschäden oder Funk-
tionsstörungen zur Erpressung sowie die gezielte Beeinflussung von Entscheidungen in 
Wirtschaft, Verwaltung und Militär. 

Vorbereitungsaktivitäten zu Einwirkungen mittels Informationskriegführung sind in der 
Regel nicht erkennbar, womit die Vorwarnzeit entfällt und Schutz- bzw. Gegenmassnah-
men nicht rechtzeitig ausgelöst werden können. Einem einzelnen Informatiksystem ist es 
auch kaum möglich, Urheber, Absicht, Beginn, Art, Umfang und Ende der Einwirkung, 
auch Erfolg oder Misserfolg der Angriffe, rasch zu erfassen bzw. zu identifizieren. Angrei-
fer profitieren heute insbesondere vom Umstand, dass fast alle Unternehmungen und Ver-
waltungen ihre Datensicherheit allein zu erreichen versuchen (Insellösungen), womit die-
selben Angriffsmethoden wiederholt angewendet werden können. 

Infolge der europaweit höchsten Informatik- und Vernetzungsdichte und der starken inter-
nationalen Verflechtung der Wirtschaft ist die Schweiz extrem abhängig von funktions- 
und eindringsicheren Datenverbindungen. Solange Abwehrmassnahmen nicht in ausrei-
chendem Masse möglich sind, führen die teilweise komplexen Vernetzungsstrukturen und 
die als unmittelbare Folge stattfindende Verknüpfung unterschiedlicher gesellschaftlicher 
Bereiche zu einer hohen Verwundbarkeit. Die Bedrohung reicht von massiven Beeinträch-
tigungen oder Störungen unserer Wirtschaft bis zur Lähmung unserer politischen und mili-
tärischen Führungsfähigkeit. 

Vorrangig zu berücksichtigen sind Einwirkungen gegen sensitive Bereiche oder gegen sol-
che, in denen überproportionale Schäden angerichtet werden können. Dazu gehören im 
wesentlichen folgende kritischen Datenbestände und Netzwerke der nationalen Informatik- 
und Kommunikationsinfrastruktur: öffentliche Verwaltung aller Ebenen; Industrie, Handel, 
Banken, Versicherungen, Sozialwerke; Versorgungs- und Verteilsysteme für Elektrizität, 
Gas, Erdöl, Wasser; Verkehrsleitung und Transportwesen (Strasse, Schiene, Luft, Wasser); 
Polizei, Sicherheits- und Rettungsdienste, Informations- und Kommunikationsdienste, Me-
dien; militärische Führung. Elektronische Angriffe auf diese vitalen Bereiche der Infra-
struktur sind als Bedrohung unserer nationalen Sicherheit zu betrachten. 

 



22 

3.1.8. Terrorismus, gewalttätiger Extremismus, Spionage, Kriminalität und 
organisiertes Verbrechen 

Der Wandel unseres sicherheitspolitischen Umfeldes hat auch das Lagebild der inneren 
Sicherheit verändert. Auch die diesem Bereich zugeordneten Gefahren und Risiken haben 
vermehrt grenzüberschreitenden Charakter angenommen, wozu die Entwicklung der elekt-
ronischen Kommunikation (Internet) beigetragen hat. Instabilitäten und Konflikte in zum 
Teil weit entfernten Gebieten wirken sich direkt auf die innere Sicherheit der Schweiz aus. 
Die Abgrenzung zwischen innerer und äusserer Sicherheit wird dadurch schwieriger. Die 
Bekämpfung von Terrorismus, gewaltbereitem Extremismus und organisierter Kriminalität, 
wie überhaupt die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit, verlangen nach einer Verstär-
kung der polizeilichen Mittel und nach einer grundsätzlichen Prüfung neuer Zusammenar-
beitsformen zwischen Bund und Kantonen. Zudem werden sie vermehrt zur gemeinsamen 
Aufgabe der Staatengemeinschaft. Daraus ergibt sich neben der Pflicht zum Selbstschutz 
eine Mitverantwortung der Schweiz über die Landesgrenzen hinaus und somit die Notwen-
digkeit zur Kooperation. In Richtung einer „kollektiven inneren Sicherheit“ weisen ver-
schiedene internationale Abkommen wie jene von Schengen (Sicherheitsraum ohne Grenz-
kontrollen) und Dublin (Erstasyl) oder die im Aufbau begriffene Polizeiorganisation Euro-
pol in der EU. Gleichzeitig besteht aber die Gefahr, dass sich wegen der verstärkten Si-
cherheitszusammenarbeit in der EU Bedrohungen auf die nicht daran teilnehmenden euro-
päischen Staaten, darunter die Schweiz, verlagern. 

Eine besondere Bedeutung im Bereich der inneren Sicherheit kommt dem Schutz diploma-
tischer Vertretungen und internationaler Organisationen zu. Gerade in bezug auf die Rolle 
Genfs als Sitz internationaler Organisationen und als wichtiger internationaler Verhand-
lungsplatz sowie jener Berns als Hauptstadt mit zahlreichen diplomatischen Vertretungen 
ist dieser Aspekt besonders wichtig. 

 

Terrorismus und gewalttätiger Extremismus 

Beim Terrorismus sind die staatlich orchestrierten und ideologisch motivierten Formen der 
Gewaltanwendung eher zurückgegangen. In manchen langjährigen Konfliktgebieten wer-
den vermehrt politische Lösungen angestrebt. Viele Ursachen von Terrorismus, Extremis-
mus und Fanatismus wie soziale Ungerechtigkeiten, Minderheitenprobleme, ökologische 
Probleme und religiöse Spannungen bestehen aber weiter oder haben sich sogar verschärft.  

Die Schweiz ist zurzeit kein primäres Ziel des internationalen Terrorismus. Sie muss sich 
aber dagegen wehren, als Stützpunkt für die logistische Versorgung terroristischer Gruppie-
rungen und als Aufenthalts- bzw. Transitland für Terroristen verwendet zu werden. Ein 
Hauptgrund für ihre diesbezügliche Gefährdung ist neben dem Abseitsstehen von der EU-
Sicherheitszusammenarbeit ihre geografische Lage im Schnittpunkt von Verkehr, Kommu-
nikation, Finanzwesen und Welthandel. Stets möglich bleiben Anschläge auf in der 
Schweiz befindliche ausländische Ziele wie Botschaften oder internationale Organisationen 
sowie Aktionen von Gruppierungen wie Endzeit-Sekten. 



 

23 

Mit dem Terrorismus verwandt und teilweise schwer davon abgrenzbar ist der gewalttätige 
Extremismus. Auch dieser ist oft international vernetzt. Die Lage im Bereich Rechtsextre-
mismus und Fremdenfeindlichkeit wird in der Schweiz primär von den Skinheads und ver-
wandten Gruppierungen geprägt. Während deren Anschläge in den letzten Jahren tenden-
ziell zurückgingen, könnten sie bei stark steigenden Zahlen von Asylbewerbern wieder 
zunehmen. Gewaltbereite Gruppierungen nehmen auch die Globalisierung und ihre Er-
scheinungsformen zum Anlass für Ausschreitungen. Eine beträchtliche Gefahr bildet in der 
Schweiz auch der Ausländerextremismus. Streitigkeiten unter verfeindeten Ausländergrup-
pen und Gewaltakte gegen Dritte (namentlich gegen offizielle Repräsentanten und Einrich-
tungen der Konfliktstaaten) ereignen sich häufig.  

 

Spionage 

Seit dem Ende des Kalten Kriegs hat sich die Spionage weltweit vermehrt vom militäri-
schen auf den politischen und wirtschaftlichen Bereich verlagert. Neben die staatlichen 
Nachrichtendienste sind als neue Akteure private Firmen getreten, wobei sich ihnen oft 
ehemalige Nachrichtendienstspezialisten als Mitarbeiter anbieten. Durch die Möglichkeiten 
elektronischer Netzwerke verwischen sich die Grenzen zwischen legaler Nachrichtenbe-
schaffung und illegaler Wirtschaftsspionage.  

In der Schweiz spielen die diversen Formen des politischen Nachrichtendienstes (Ausfor-
schung von in der Schweiz ansässigen Exilgruppen durch ihren Heimatstaat, Beschaffung 
von Lageanalysen und Planungsunterlagen, aber auch Fahndungslisten) nach wie vor eine 
beträchtliche Rolle. Die wichtigsten Angriffsziele der Spionage sind derzeit aber Wirt-
schaft, Wissenschaft, Forschung und Technik. 

 

Kriminalität 

Die Bevölkerung ist von Gewalt und Kriminalität direkt betroffen und deshalb für Fragen 
der öffentlichen Sicherheit höchst sensibilisiert. Die Zahl der angezeigten Delikte in der 
Schweiz entwickelte sich in den letzten Jahren statistisch gesehen uneinheitlich: Der Trend, 
der nach einem Höchststand im Jahr 1991 nach unten zeigte, zeigte seit 1995 wieder auf-
wärts, 1998 ging die Gesamtkriminalität aber wieder leicht zurück. Besonders die Zunah-
men bei den Gewalt- und Diebstahlsdelikten deuten auf eine wachsende Gewaltbereitschaft 
hin. Überproportional nahm die Zahl der von Ausländern begangenen Straftaten zu. Die 
Verschlechterung der Situation betrifft hauptsächlich die Städte und Agglomerationen so-
wie zunehmend die Gebiete entlang den Hauptverkehrsachsen. Im internationalen Ver-
gleich kann die Sicherheitslage der Schweiz trotz ernstzunehmender lokaler Störungen na-
mentlich in Ballungsräumen und teils subjektiven Gefühlen von Unsicherheit der Bevölke-
rung insgesamt noch als befriedigend bezeichnet werden. Sie bedarf aber sowohl auf Bun-
des- als auch auf Kantonsebene der steten Aufmerksamkeit und der laufenden Verbesse-
rung der Mittel zur Bekämpfung der Kriminalität. 
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Organisiertes Verbrechen 

Das organisierte Verbrechen hat globale Ausmasse angenommen und könnte sich zu einer 
der grössten Bedrohungen für Gesellschaft, Staat und Wirtschaft entwickeln. Seine Einnis-
tung in das normale Geschäftsleben durch Geldwäscherei, Korruption sowie den Aufkauf 
von Firmen und Immobilien bedroht die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilität 
besonders in den jungen Demokratien in Osteuropa. Auch Staaten selbst, bzw. ihre Wirt-
schaftspolitik oder ihr Polizei- und Gerichtswesen, sind Infiltrationsziele der organisierten 
Kriminalität. Schwerpunkte der zum Teil untereinander vernetzten Gruppierungen der or-
ganisierten Kriminalität sind Drogen-, Menschen- und Waffenhandel, Korruption, Erpres-
sung sowie die damit verbundene Geldwäscherei. Anlass zur Sorge geben mögliche Quer-
verbindungen zwischen ihnen und terroristischen Gruppierungen. 

Hochentwickelte und international stark vernetzte Volkswirtschaften bieten kriminellen 
Organisationen viele Möglichkeiten zur Einnistung und zur Reinwaschung von Gewinnen. 
Die Schweiz gehört zu den gefährdeten Staaten. Das föderalistische System, die zu knap-
pen Polizeimittel und das Abseitsstehen von wichtigen europäischen Institutionen erschwe-
ren die Bekämpfung dieser Gefahr. 

 

3.1.9. Demographische Entwicklungen, Migrationen 

Obwohl die Fruchtbarkeitsrate weltweit bereits markant und stärker als erwartet zurückge-
gangen ist, wächst die Weltbevölkerung noch immer jährlich um rund 100 Millionen Men-
schen. Im Jahre 2025 werden nach gegenwärtigen Schätzungen etwa 8 Milliarden Men-
schen die Erde bevölkern, davon 80 Prozent in den Entwicklungsländern. In den südlichen 
und östlichen Mittelmeer-Anrainerstaaten sind schon jetzt zu wenig Arbeitsplätze für die 
stark wachsende Bevölkerung vorhanden, und dieses Problem wird noch zunehmen. Politi-
sche, wirtschaftliche und soziale Instabilität in Osteuropa, auf dem Balkan und in verschie-
denen Teilen der ehemaligen Sowjetunion hat auch Migration zur Folge und kann im Fall 
von Bürgerkriegen, Missachtung von Menschenrechten, wirtschaftlicher Notlage und Um-
weltzerstörung zu Massenfluchtbewegungen führen.  

Die Schweiz ist eines der Zielländer der Migration aus Südosteuropa, Nordafrika und Süd-
asien. Die stark wachsende Zahl von Personen, die in der Schweiz Asyl suchen, belastet die 
Aufnahmestrukturen und Ressourcen und leistet fremdenfeindlichen und rassistischen Ten-
denzen Vorschub.  

Die Wohnbevölkerung mit schweizerischer Staatsbürgerschaft in unserem Land stagniert, 
und es gibt keine Anzeichen, dass sich dies in absehbarer Zeit verändern wird. Bevölke-
rungswachstum wird selbst bei einer restriktiven Einwanderungspolitik in Zukunft voraus-
sichtlich nur im ausländischen Bevölkerungsteil zu verzeichnen sein. Die Verteilung der 
ausländischen Bevölkerung über das Land ist sehr unterschiedlich. Die Aufgabe der Integ-
ration dieser Bevölkerungsgruppe wird sich weiter stellen und wahrscheinlich sogar inten-
sivieren. Dies verlangt nach konkreten Anstrengungen, um die Verschärfung von Gefah-
renpotentialen, z.B. durch Ghetto-Bildung, zu vermeiden. 
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3.1.10. Natur- und zivilisationsbedingte Katastrophen  
Zu den Gefährdungen durch Naturgewalten zählen Erdbeben, Überschwemmungen, Lawi-
nen, Stürme, Kältewellen und anhaltende Trockenheit. Zusätzlich sind radioaktive Ver-
strahlungen zu berücksichtigen, die etwa durch Störfälle verursacht werden können, Über-
flutungen infolge von Talsperrenbrüchen sowie Epidemien und Tierseuchen, die das Ge-
sundheitswesen während längerer Zeit überfordern. 

Natur- und zivilisationsbedingte Katastrophen sind sicherheitspolitisch relevant, wenn sie 
mit den auf die normale Lage ausgelegten Strukturen und Mitteln – z.B. Polizei, Feuer-
wehr, Sicherheitsdienste der technischen Werke und Betriebe sowie öffentliches Gesund-
heitswesen – nicht bewältigt werden können. Solche Ereignisse sind durch grosse Zerstö-
rungskraft und schwerwiegende Störungen gekennzeichnet. Es kann Wochen, Monate oder 
gar Jahre dauern, bis das soziale, wirtschaftliche und technische Umfeld wieder instand 
gestellt ist und sich die betroffene Gemeinschaft erholt hat. 

Die höhere Nutzungsintensität in den Siedlungsgebieten steigert die Wertdichte, was im 
Vergleich zu früher zu höheren Schäden führt. Da die moderne Gesellschaft stark von 
Netzwerken (Energie, Telekommunikation, Logistik) abhängig ist, treten im Ereignisfall 
zudem immer höhere Folgeschäden auf. Ereignisse mit einem derart hohen Schadenpoten-
tial, dass sie das Funktionieren grösserer Gemeinschaften gefährden, treten selten oder sehr 
selten ein. Dennoch müssen solche Ereignisse bei der Katastrophenvorsorge berücksichtigt 
und die zu ihrer Bewältigung notwendigen Mittel bereitgestellt werden. 

 

3.2. Internationale Sicherheitsstrukturen 
3.2.1. Vereinte Nationen 
Die Organisation der Vereinten Nationen (UNO) wurde u.a. geschaffen, um den Weltfrie-
den und die internationale Sicherheit mittels kollektiver Massnahmen zu gewährleisten und 
die friedliche Beilegung von Streitigkeiten unter den Staaten zu fördern. Das in der UNO-
Charta festgehaltene System der kollektiven Sicherheit macht die UNO zum einzigen legi-
timierten global tätigen Akteur im Bereich der Sicherheitspolitik, dessen Entscheidungen 
den Willen der Staatengemeinschaft ausdrücken. Grundsätzlich rechtfertigen nur Beschlüs-
se des Sicherheitsrates, bzw. von diesem gutgeheissene Entscheide regionaler Sicherheits-
organisationen wie der OSZE, militärische Gewaltanwendung, die über die Selbstverteidi-
gung hinausgeht. Die zentrale Rolle des Sicherheitsrates und der UNO als Ganzes erfuhr in 
den Jahren 1989 bis 1996 eine deutliche Aufwertung: 

 



26 

Übersicht über die Entwicklung der Massnahmen der UNO unter Kapitel 7 der Charta 

Art der Massnahmen 1945-1988 1989-1996 
 
Militärische Friedensaktionen (Blauhelm-Operationen mit Zustimmung der 13 29 
Konfliktparteien, Beschränkung des Waffengebrauchs auf den Selbstschutz)  

Ermächtigung für den Einsatz militärischer Mittel generell 1 8 

Wirtschaftssanktionen 2 10 

 
Der Sicherheitsrat interpretiert seit einigen Jahren seinen Aktionsbereich verstärkt im Sinne 
eines friedenspolitischen „Kontinuums“ (d.h. eines ganzen Spektrums friedenspolitischer 
Massnahmen, die ineinander übergehen und sich ergänzen). Dieses reicht heute von der 
diplomatischen Prävention über Gute Dienste und Vermittlung bis hin zum Wiederaufbau 
der zivilen Gesellschaft nach Konflikten, zur Unterstützung der Demokratisierung und zur 
langfristigen und nachhaltigen Förderung und Erhaltung des Friedens. Die Grundlage dafür 
ist die 1992 veröffentlichte „Agenda für den Frieden“. 

Die internationale Vernetzung erhöht die Notwendigkeit der multilateralen Zusammenar-
beit. Die in der UNO geleistete Grundlagenarbeit im Sicherheitsbereich, aber auch in den 
Bereichen des Humanitären, der Umwelt, der Entwicklung und der Menschenrechte, wird 
daher immer wichtiger. Zu erwähnen sind an dieser Stelle einerseits die sicherheitspolitisch 
direkt relevanten Themen wie Terrorismus, organisiertes Verbrechen und Drogenhandel, 
wo die UNO sich mit der Ausarbeitung globaler Konventionen, dem Informationsaustausch 
und dem Aufbau von Instrumenten beschäftigt, anderseits aber auch der Migrationsbereich 
und die Katastrophenhilfe, wo die UNO zusätzliche Frühwarnstrukturen und operationelle 
Netze geschaffen hat. Den gestiegenen Herausforderungen ist sie mit der Einleitung eines 
umfassenden Reformprozesses begegnet, der ihre Handlungsfähigkeit verbessern soll. 
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Mitgliedschaft europäischer und nordamerikanischer Staaten in internationalen Organisationen 

Belgien
Deutschland
Frankreich
Griechenland
Grossbritannien
Italien
Luxemburg
Niederlande
Portugal
Spanien
Dänemark +

Finnland +
Oesterreich +
Schweden +

Irland +

Bulgarien*
Estland*
Lettland*
Litauen*
Rumänien*
Slowakische R.*
Slowenien*

Island •
Norwegen •
Polen •
Tschech. R. •
Türkei •
Ungarn •

USA
Kanada

Russland
Ukraine
Moldawien
Georgien

Armenien
Aserbeidschan
Belarus
Kasachstan
Kirgistan
Tadschikistan
Turkmenistan
Usbekistan

Albanien
Mazedonien
Schweiz

Andorra
Kroatien
Liechtenstein
Malta
San Marino
Zypern

Bosnien-Herzegowina
Bundesrepublik Jugoslawien
Monaco
Heiliger Stuhl

OSZE

EAPC

NATO

WEU EU

Europarat
 • assoziiertes Mitglied WEU       + Beobachter WEU       * assoziierter Partner WEU

 

3.2.2. Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ist die umfas-
sendste regionale Organisation für gemeinsame Sicherheit und politische Konsultationen. 
Sie vereinigt Nordamerika, Europa und die zentralasiatischen ehemaligen Sowjetrepubliken 
zu einem Raum kooperativer Sicherheit. Die Zusammenarbeit in der OSZE und deren Ak-
tivitäten beruhen auf gemeinsamen Werten, zu denen Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gehören. Die Organisation hat keine völkerrechtlich 
verbindliche Rechtsgrundlage. Die von ihr geschaffenen Verpflichtungen sind jedoch poli-
tisch verbindlich und setzen Verhaltensstandards. 

Die Schwerpunkte der Tätigkeit der OSZE liegen in der Präventivdiplomatie, Kon-
fliktverhütung und Krisenbewältigung sowie in ihrem Beitrag zur Stärkung demokratischer 
Gesellschaften nach Konflikten. Sie geht von einer umfassenden Sicherheitskonzeption 
aus, wonach Sicherheit das Resultat von politischen, militärischen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Faktoren ist, die untereinander verflochten sind. Die Sicherheit aller Partner 
soll durch Kooperation gestärkt werden. 
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Im zivilen Bereich ihrer Tätigkeit stehen die Förderung von Demokratie, Menschenrechten 
und Rechtsstaatlichkeit sowie die Wahlbeobachtung im Vordergrund. Die OSZE hat ihre 
operationellen Fähigkeiten wesentlich ausgebaut. Sie kann in Krisen- oder Spannungsre-
gionen mit Kurz- und Langzeitmissionen tätig werden und damit zur Krisenbewältigung 
oder zur Normalisierung nach Konflikten beizutragen. 

Eckpfeiler des militärischen Bereiches der OSZE sind die vertrauens- und sicherheitsbil-
denden Massnahmen, die etwa mittels Informationsaustausch, Krisenbewältigungsmecha-
nismen und verschiedenen Verifikationsformen dazu beitragen, Offenheit, Transparenz und 
Berechenbarkeit bezüglich der Streitkräfte zu fördern, Spannungen abzubauen und dadurch 
das gegenseitige Vertrauen zu stärken.  

Die Schweiz setzt sich insbesondere für eine verbesserte Einhaltung der OSZE-Ver-
pflichtungen ein und unterstützt die weitere Stärkung der Organisation, um die Zusammen-
arbeit zu verbessern und um neue Risiken und Herausforderungen, namentlich auch im 
Minderheitenbereich, besser bewältigen zu können. 

 
3.2.3. Europäische Union und Westeuropäische Union 
Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik sowie Westeuropäische Union 

Mit dem Vertrag von Maastricht (1992) hat sich die Europäische Union (EU) die Grundla-
gen für eine Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik (GASP) gegeben. Auf längere 
Sicht wird auch eine gemeinsame Verteidigungspolitik der EU in Betracht gezogen, die 
operative Verteidigungsstrukturen einschliessen könnte. Dieser Prozess kann zu einer In-
tegration der Westeuropäischen Union (WEU) in die EU führen oder ihren Ersatz durch 
eine neue Struktur zur Folge haben. 

Mit der GASP will die EU längerfristig auch aussenpolitisch jenes Gewicht erhalten, das 
sie heute bereits auf wirtschaftlichem Gebiet hat. Die Beschlussfassung erfolgt im Rahmen 
der Zusammenarbeit der gleichberechtigten Regierungen. Die oberste Entscheidungsinstanz 
ist der Europäische Rat. Bei allen Grundsatzentscheidungen und für Entscheide, die militä-
rische oder verteidigungspolitische Bezüge haben, gilt das Prinzip der Einstimmigkeit. Der 
Amsterdamer Vertrag vom 2. Oktober 1997 stärkt die Handlungsfähigkeit in der Aussen- 
und Sicherheitspolitik, indem neu die Stimmenthaltung einzelner Mitgliedstaaten einer Be-
schlussfassung nicht mehr grundsätzlich blockiert. Ein Mitglied, das sich seiner Stimme 
enthält und seine Enthaltung förmlich begründet, ist dann nicht verpflichtet, die betreffende 
Entscheidung durchzuführen („konstruktive Enthaltung“). Dieser Mechanismus erleichtert 
die Teilnahme an der GASP insbesondere für neutrale Staaten. Zudem bleibt das Vetorecht 
bei Geltendmachung eines wichtigen nationalen Interesses erhalten. 

Aussen- und Sicherheitspolitik waren bisher nationale Domänen der Mitgliedstaaten; der 
Übergang zu einer gemeinsamen Politik ist ein langfristiger Prozess. Auf Grund der dyna-
mischen Entwicklung der EU ist aber mit einer schrittweisen Annäherung an diese Ziele in 
den nächsten Jahren zu rechnen. Angesichts der sicherheitspolitischen Herausforderungen 
in Europa (Bosnien, Kosovo) wird das Drängen, namentlich der grossen Mitgliedstaaten, 
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nach einer einsatzfähigen Verteidigungsstruktur und der Kompetenz zu Einsätzen im Kri-
senmanagement stärker. Gleichzeitig pochen die neutralen EU-Mitglieder und Dänemark 
auf den Erhalt ihrer Mitentscheidungsrechte in der GASP. Die Auseinandersetzung über 
diese zwei Grundströmungen wird die Entwicklung der GASP prägen. 

Die WEU bildet heute gleichzeitig den bewaffneten Arm der EU und den europäischen 
Pfeiler der NATO, ohne jedoch über eigene operative Strukturen zu verfügen. Sie kann 
aber für eigene Operationen im Rahmen von Combined Joint Task Forces mit Zustimmung 
der NATO auf Mittel der letzteren zurückgreifen. Mitglieder der WEU sind zehn EU-
Staaten, die gleichzeitig NATO-Mitglieder sind (Belgien, Deutschland, Frankreich, Grie-
chenland, Grossbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal und Spanien). Die 
übrigen europäischen NATO-Mitglieder (Island, Norwegen, Polen, Tschechische Republik, 
Türkei, Ungarn) sind assoziierte Mitglieder. Die EU-Beitrittskandidaten Bulgarien, Est-
land, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische 
Republik und Ungarn sind assoziierte Partner. Die neutralen EU-Staaten und EU-Staaten, 
die keine Vollmitgliedschaft in der WEU wollen (Dänemark, Finnland, Irland, Österreich 
und Schweden) haben einen Beobachterstatus. 

 

Zusammenarbeit im Bereich der inneren Sicherheit 

Ausgehend von einem Informations- und Erfahrungsaustausch zu Themen wie Terrorismus 
und Drogenbekämpfung wurde die Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten in den Berei-
chen Justiz und Inneres Schritt für Schritt intensiviert. So haben die im sogenannten Schen-
gener System, das bisher kein Instrument der EU war, zusammengeschlossenen Staaten den 
freien Personenverkehr ohne Grenzkontrollen verwirklicht. Sie vereinbarten aber gleichzei-
tig Massnahmen zum Schutz der inneren Sicherheit, um den Wegfall der Personenkontrolle 
an der Grenze zu kompensieren. Am Schengener System sind alle EU-Staaten, mit Aus-
nahme von Grossbritannien und Irland, sowie die EFTA- und EWR-Staaten Norwegen und 
Island beteiligt. Für Griechenland gilt das Schengener Abkommen gegenwärtig nur teilwei-
se. 

Kernpunkte des Schengener Systems bilden gemeinsame Grundsätze für die Einreise und 
den Aufenthalt von Ausländern aus Drittstaaten, eine einheitliche Visumpolitik und –
praxis, vereinheitlichte Personenkontrollen an den Aussengrenzen, die Regelung der Zu-
ständigkeit für die Behandlung von Asylgesuchen, gemeinsame Grundsätze für die grenz-
überschreitende polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit sowie die Errichtung des 
Schengener Informationssystems. Mit letzterem wird sichergestellt, dass alle Schengener 
Staaten auf den Datenbestand Zugriff haben, der für die Erteilung von Einreise- oder Auf-
enthaltsbewilligungen von Bedeutung ist. 

Der Amsterdamer Vertrag sieht als wichtigstes Ziel die Schaffung eines Raums vor, in dem 
Personen, Waren und Dienstleistungen frei zirkulieren können und allen Bürgern ein hohes 
Mass an Sicherheit geboten wird. Der gesamte Schengener Besitzstand wird in den Rah-
men der EU einbezogen. Das bedeutet, dass die Zusammenarbeit der dreizehn Staaten, wel-
che die Schengener Abkommen unterzeichnet haben, seit dem 1. Mai 1999, dem  Inkraft-
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treten des Amsterdamer Vertrages, innerhalb des institutionellen und rechtlichen Rahmens 
der EU erfolgt. 

 

3.2.4. NATO, Partnerschaft für den Frieden und Euro-Atlantischer Partner-
 schaftsrat 
Die NATO ist die wirksamste Organisation kollektiver Verteidigung Sie hat während eines 
halben Jahrhunderts alle politisch-militärischen Wechselfälle überdauert, von Situationen 
akuter politischer Konfrontation bis zum Zerfall des Warschauer Pakts und der Sowjetuni-
on, ihren Gegnern während des Kalten Krieges. Seit 1990 zog sie Konsequenzen aus der 
veränderten Konstellation von Bedrohungen und Gefahren, was sich im Wandel ihrer 
Funktionen niederschlägt: Sie behält ihre ursprüngliche Kernaufgabe (gemäss Artikel 5 des 
Washingtoner Vertrages), ihre Mitgliedstaaten gegen militärische Angriffe zu verteidigen, 
auch wenn die Wahrscheinlichkeit solcher Aggression stark gesunken ist. Seit einigen Jah-
ren hat sie zusätzlich die Aufgabe übernommen, ausserhalb des Territoriums ihrer Mit-
gliedstaaten mit militärischen Mitteln den Frieden zu erhalten oder zu erzwingen. Solche 
Einsätze fanden bis zum Frühjahr 1999 (Kosovo-Konflikt) nur unter einem Mandat des 
UNO-Sicherheitsrates statt. (Die NATO hat aber auch ihre Bereitschaft bekundet, Operati-
onen unter OSZE-Mandat zu unternehmen.) Die Debatte darüber, ob eine ausreichende 
völkerrechtliche Legitimation auch ohne Mandat des UNO-Sicherheitsrates möglich ist 
(z.B. bei Genozid), ist in der Staatengemeinschaft in vollem Gang. 

Die Absicht zahlreicher Staaten in Mittel- und Osteuropa, der NATO beizutreten, zeigt, 
dass der Allianz auch in Zukunft eine wesentliche Rolle zugemessen wird. Es liegt im Inte-
resse von Stabilität und Frieden ganz Europas, dass die Erweiterung der NATO, wie auch 
jene der EU, keine neuen Trennlinien auf einem Kontinent schafft, der den Eisernen Vor-
hang erst vor einem Jahrzehnt beseitigt hat. Der Abschluss der Grundlagenakte über gegen-
seitige Beziehungen, Zusammenarbeit und Sicherheit zwischen der NATO und der Russi-
schen Föderation sowie die Unterzeichnung einer Charta über eine Partnerschaft zwischen 
der NATO und Ukraine sind besonders zu begrüssen, auch wenn diese Beziehungen immer 
wieder politischen Belastungsproben ausgesetzt sein werden. 

Combined Joint Task Forces (CJTF) - massgeschneiderte, multinationale und aus verschie-
denen Teilstreitkräften zusammengesetzte Einsatzverbände - bilden wichtige Pfeiler der 
neuen NATO-Kommandostruktur. Sie können in einem breiten Spektrum zum Tragen 
kommen. Die CJTF bieten auch Staaten, die nicht der NATO angehören, sich aber an der 
Partnerschaft für den Frieden beteiligen, die Möglichkeit, an Friedensoperationen teilzu-
nehmen, die von der NATO geführt werden. 

Die Aktivitäten der NATO umfassen zunehmend auch verschiedene zivile Bereiche. Sie ist 
die wichtigste politisch-militärische Organisation, die das sicherheitspolitische Engagement 
der USA und Kanadas in Europa sicherstellt. Dazu trägt auch die Nordatlantische Ver-
sammlung für Parlamentarier bei. 

Die ständige Verteidigungsbereitschaft der NATO während des Kalten Krieges kam auch 
der Schweiz zugute. Die geografischen Gegebenheiten und der Umstand, dass unsere Werte 



 

31 

mit jenen der meisten Allianzmitglieder übereinstimmen, führten ohne unser Zutun dazu, 
dass die NATO auch unsere Sicherheit förderte. Aber auch in Abwesenheit einer akuten 
militärischen Bedrohung trägt der Einsatz der NATO in der Friedensförderung insgesamt 
zur europäischen Sicherheit bei. 

Mit der Partnerschaft für den Frieden (PfP), die 1994 lanciert wurde, sowie mit dem 1997 
gegründeten Euro-Atlantischen Partnerschaftsrat (EAPC) hat die NATO Strukturen und 
Foren geschaffen, um die politische und militärische Kooperation in ganz Europa auszu-
bauen und die Stabilität zu erhöhen. 

Die PfP dient dazu, die Fähigkeit der Streitkräfte der an der Partnerschaft beteiligten Staa-
ten zur Teilnahme an humanitären und friedensunterstützenden Aktionen sowie Ka-
tastrophenhilfeinsätzen zu erhöhen – ohne allerdings die souveräne Entscheidungsfreiheit 
jedes einzelnen Staates über die Teilnahme oder Nichtteilnahme an jeder konkreten Aktion 
einzuschränken. Die PfP trägt damit wesentlich dazu bei, die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass sich Staaten, die der NATO nicht angehören, an solchen Operationen wie 
IFOR/SFOR beteiligen können. Sie hat weiter zum Zweck, die Transparenz der Verteidi-
gungsbudgets zu erhöhen und die demokratische Kontrolle der Streitkräfte zu fördern. 
Schliesslich bekräftigen Staaten mit ihrer Teilnahme an der PfP auch ihr Engagement für 
Kernwerte wie Demokratie, Achtung der Menschenrechte und Befolgung der Grundsätze 
des Völkerrechts. 

Die Flexibilität der Partnerschaft, insbesondere die Wahrung der souveränen Freiheit jedes 
Teilnehmerstaates, über die Beteiligung an jeder einzelnen Aktivität zu entscheiden, trägt 
zum Erfolg dieser Initiative ebenso bei wie der Umstand, dass die Teilnahme an der PfP 
nicht der erste Schritt zu einer NATO-Mitgliedschaft ist. Die Zunahme der im jährlichen 
Partnerschafts-Arbeitsprogramm aufgeführten PfP-Aktivitäten (mittlerweile mehr als 2000 
pro Jahr), ebenso wie die breite Beteiligung am Planungs- und Überprüfungsprozess 
(PARP), belegen die Nutzung der Partnerschaft  für den Frieden durch die Teilnehmerstaa-
ten. 

Die hochrangigen Treffen, die im Rahmen des EAPC stattfinden – je zweimal jährlich 
Treffen der Aussenminister, der Verteidigungsminister und der Generalstabschefs, monatli-
che Treffen auf Botschafterebene – sind eine nützliche Plattform, um die sicherheitspoliti-
schen Interessen der Schweiz einzubringen. 

 

3.2.5. Europarat 
Der Europarat steht seit seiner Gründung im Jahre 1949 für europäische Grundwerte ein 
wie die pluralistische und parlamentarische Demokratie, die Unteilbarkeit und Universalität 
der Menschenrechte, den Rechtsstaat und das vielfältige kulturelle Erbe. Sein Ziel ist es, 
zwischen seinen Mitgliedern auf den Grundlagen der Gerechtigkeit und der internationalen 
Zusammenarbeit eine engere Verbindung herzustellen.  

Der Umbruch in Mittel- und Osteuropa hat den Europarat mit bedeutenden Herausforde-
rungen konfrontiert und seine politische wie operationelle Bedeutung verstärkt. 1989 zählte 
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er 23 Mitglieder – darunter auch die Schweiz -, heute sind es deren 40. Mit der Aufnahme 
mittel- und osteuropäischen Länder hat der Europarat einen wesentlichen Beitrag an die 
europäische Sicherheitsarchitektur geleistet. Seine praxisnah ausgerichteten Programme 
binden die neuen Mitglieder in die demokratische Wertegemeinschaft ein und bereiten die 
noch verbleibenden Nicht-Mitgliedstaaten auf deren Mitgliedschaft vor. Durch die Schaf-
fung eines europäischen Rechtsraumes wie auch durch den umfassenden Charakter seiner 
Aktionsebenen legt er damit die Grundlagen für ein Europa in Freiheit und Vielfalt. 

Der Beitrag des Europarates an die europäische Sicherheitszusammenarbeit liegt im Be-
reich der Demokratieförderung durch die Anwendung seiner eigenen normativen Instru-
mente, durch die Überprüfung der von seinen Mitgliedern eingegangenen Verpflichtungen 
auf deren Einhaltung und durch seine zwischenstaatlichen Kooperationsprogramme. Der 
Bundesrat legt das Schwergewicht seiner Politik im Europarat auf die konsequente Anwen-
dung und Durchsetzung der bestehenden Menschenrechtsnormen. Dabei spielen der Euro-
päische Menschenrechtsgerichtshof und die politischen Kontrollmechanismen der Parla-
mentarischen Versammlung, des Kongresses der Gemeinden und Regionen Europas und 
des Ministerkomitees entscheidende Rollen.  

 

3.2.6. Die Stellung der anderen neutralen Staaten Europas in der europäischen 
Sicherheitsstruktur 

Andere neutrale Staaten Europas - Finnland, Österreich, Schweden und Irland - haben in 
jüngerer Zeit sicherheitspolitische Grundsatzdokumente veröffentlicht, aus denen Art und 
Ausmass ihrer Anpassungen an die Veränderungen des strategischen Umfelds seit dem 
Ende des Kalten Krieges hervorgehen. Diese Anpassungen sind in Entwicklungen begrün-
det, die grösstenteils auch die Schweiz betreffen, und daher für unsere eigene Lagebeurtei-
lung von Interesse.  

Gemeinsam sind diesen vier Staaten - neben ihrer aktiven Rolle in der OSZE - ihre EU-
Mitgliedschaft und ihre Beteiligung an deren Gemeinsamen Aussen- und Sicherheitspolitik 
sowie der Beobachterstatus bei der Westeuropäischen Union. Zudem haben sie sich alle 
schon sehr früh an militärischen Friedenssicherungsaktionen im UNO-Rahmen beteiligt, 
ohne dass ihre Neutralität dadurch beeinträchtigt worden wäre. Dieses langjährige koopera-
tive Engagement für den Frieden hat ihnen die Umstellung auf das neue strategische Um-
feld erleichtert.  

Finnland, Österreich und Schweden haben sich insbesondere auch sehr rasch an der Part-
nerschaft für den Frieden beteiligt und eine ausgesprochen aktive Rolle übernommen. Finn-
land und Schweden koordinieren ihre Politik in der Absicht, für ihre militärischen Beiträge 
den vollen Einbezug in Planung und Umsetzung von NATO-geführten Friedensmissionen 
zu erhalten, aber auch die GASP in den neutralitätsrechtlich unproblematischen „Petersber-
ger Bereichen“ („humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze; friedenserhaltende Aufga-
ben; Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung, einschliesslich Massnahmen zur Herbei-
führung des Friedens“) mitzugestalten und voranzutreiben. Im Unterschied zu diesen zwei 
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Ländern, für deren Regierungen ein NATO-Beitritt bisher kein Thema war, ist in Öster-
reichs Regierungskoalition eine Debatte über einen allfälligen NATO-Beitritt im Gange. 

Hervorzuheben sind auch die von Schweden und Finnland - zusammen mit einigen NATO-
Mitgliedstaaten - massgeblich mitgestaltete Initiative für eine regionale militärische Zu-
sammenarbeit mit den baltischen Staaten sowie die Initiative Österreichs für eine zentral-
europäische Zusammenarbeit in friedensunterstützenden Operationen. Für beide Initiativen 
gilt das in der Partnerschaft für den Frieden herrschende „à la carte“-Prinzip, was es auch 
der Schweiz erlaubt, sich daran zu beteiligen. 

Finnland, Österreich und Schweden zeigen, dass ein kooperatives Engagement für den 
Frieden neutralitätspolitisch möglich und der Sicherheit dieser Länder zuträglich ist. 

 
3.2.7. Abrüstungsübereinkommen und internationale Kontrollmassnahmen 
Die wichtigsten Rüstungskontroll- bzw. Abrüstungsabkommen der Nachkriegszeit, an de-
nen sich die Schweiz beteiligt, befassen sich mit Kernwaffen (Atomsperrvertrag von 1968, 
in Kraft seit 1970, Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen, unterzeich-
net 1996), mit biologischen und toxischen Waffen (Biologiewaffenübereinkommen von 
1972, in Kraft seit 1975) und mit chemischen Waffen (Chemiewaffenübereinkommen von 
1993, in Kraft seit 1997). 

Eine wichtige Rolle bei der Umsetzung des Atomsperrvertrags kommt der Internationalen 
Atomenergiebehörde (IAEA) zu. Nicht-Kernwaffen-Staaten müssen mit der IAEA ein Ab-
kommen über die Kontrolle von Ausgangs- und besonderem spaltbaren Material abschlies-
sen. Diese Kontrollen sollen ermöglichen, eine allfällige Abzweigung von Materialien zur 
Herstellung von Kernwaffen oder Kernsprengkörpern rechtzeitig zu entdecken. Nach der 
Aufdeckung des irakischen Nuklearprogramms haben die Mitgliedstaaten der IAEA be-
schlossen, das Verifikationsregime der IAEA zu verstärken. 

Mit dem Biologiewaffenübereinkommen aus dem Jahre 1972 wurde erstmals eine ganze 
Kategorie von Massenvernichtungswaffen umfassend verboten. Ein Zusatzprotokoll mit 
Verifikationsmassnahmen, die in den Grundzügen jenem des Chemiewaffenübereinkom-
mens nachgebildet werden, soll bis 2001 das Übereinkommen ergänzen. 

Seit April 1997 ist das Chemiewaffenübereinkommen von 1993 in Kraft. Damit wird erst-
mals ein Verbot einer ganzen Kategorie von Massenvernichtungswaffen durch Verifikati-
onsmassnahmen ergänzt. Mit der Verifikation, namentlich den Inspektionen, ist die Interna-
tionale Organisation für das Verbot chemischer Waffen in Den Haag (OPCW) betraut. 

Ergänzt werden diese Abrüstungsmassnahmen durch drei internationale Gremien, die sich 
mit Kontrollmassnahmen im Bereich der Massenvernichtungswaffen befassen: die Gruppe 
der Nuklearlieferländer, die Australien-Gruppe (im B- und C-Waffen-Bereich) und das 
Raketentechnologie-Kontrollregime. Diesen Gremien ist gemeinsam, dass sie für bestimm-
te zur Ausfuhr gelangende Güter Kontrollmassnahmen festlegen, die für die Mitglieder 
zwar nicht völkerrechtlich verbindlich sind, sie jedoch in politischer Hinsicht verpflichten. 
Ergänzt werden diese drei Exportkontrollregimes durch die Wassenaar-Vereinbarung. Da-
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nach sollen durch eine erhöhte Transparenz und durch eine Harmonisierung der Ausfuhrbe-
stimmungen Staaten, die durch ihre Aufrüstung eine ernste Bedrohung der regionalen oder 
überregionalen Sicherheit darstellen, am Erwerb von konventionellen Waffen, anderen mi-
litärischen Gütern sowie von Dual-use-Gütern zur Herstellung konventioneller Waffen ge-
hindert werden. Die Schweiz beteiligt sich an allen vier Exportkontrollregimes. 

Auch Rüstungskontroll- und Abrüstungsabkommen, die nur einem beschränkten Staaten-
kreis offenstehen und an denen die Schweiz nicht beteiligt ist, tragen zur Sicherheit in un-
serem Umfeld bei. Dazu gehören insbesondere die verschiedenen Abkommen über strategi-
sche Waffen zwischen den USA und der Russischen Föderation sowie das Abkommen über 
konventionelle Streitkräfte in Europa, die für die globale und kontinentale Stabilität von 
erstrangiger Bedeutung sind. 
Abrüstungs- und Rüstungskontrollabkommen, denen die Schweiz beigetreten ist (Auswahl) 
 
Abkommen Ausarbeitung Ratifikation 

durch die 
Schweiz 

Vertrag über das Verbot der Erprobung von Nuklearwaffen innerhalb 
der Atmosphäre, im Weltall und unter Wasser 

1963 1963 

Vertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staa-
ten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschliesslich 
des Mondes und anderer Himmelskörper 

1967 1969 

Vertrag über die Nichtweiterverbreitung von Nuklearwaffen 1968 1977 

Vertrag über das Verbot, Nuklearwaffen und anderen Massen-
vernichtungswaffen auf dem Meeresboden und im Meeresgrund zu 
stationieren 

1971 1973 

Konvention über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lage-
rung von bakteriologischen (biologischen) Waffen oder Toxinen und 
über ihre Vernichtung (Konvention über biologische Waffen) 

1972 1973 

Uebereinkommen über das Verbot der militärischen oder einer sons-
tigen feindseligen Nutzung umweltverändernder Techniken. 

1976 1988 

Konvention über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes 
gewisser konventioneller Waffen, die übermässige Leiden verursa-
chen oder indiskriminierende Wirkung haben (Konvention über in-
humane Waffen) 

1982 1982 

Konvention über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung 
und des Einsatzes von chemischen Waffen und über ihre Vernich-
tung 

1993 1994 

Vertrag über das vollständige Verbot von Nukleartests 1996 hängig 

Konvention von Oslo über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, 
der Herstellung und der Weitergabe von Anti-Personen-Minen und 
über ihre Vernichtung (Ottawa-Konvention) 

1997 1998 
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3.2.8. Weitere sicherheitspolitisch relevante Strukturen 
Politische, soziale und wirtschaftliche Stabilität hängen eng zusammen. Die Demokratie ist 
in einem unsicheren wirtschaftlichen und sozialen Umfeld ebenso gefährdet wie die markt-
wirtschaftliche Entwicklung in einem Land ohne entsprechende rechtsstaatliche Grundla-
gen und Institutionen. Verschiedene internationale Organisationen, insbesondere des UNO-
Systems und der Bretton-Woods-Institutionen, leisten auf diesen Gebieten einen wichtigen 
Beitrag zur allgemeinen Konfliktverhütung.  

So fördert beispielsweise das Entwicklungsprogramm der UNO in Osteuropa ein Pro-
gramm zur Stärkung der Demokratie, der guten Regierungsführung und des Einbezugs von 
Bürgerinnen und Bürgern in öffentlichen Angelegenheiten. Im Umweltbereich treibt die 
Wirtschaftskommission der UNO für Europa (ECE/UNO) den Prozess „Umwelt für Euro-
pa“ voran, der zur Bewältigung der enormen Umweltaltlasten der früheren Regimes beitra-
gen soll. Zur Neugestaltung des Verhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und 
der Berufsbildungskonzepte im Übergang von der Planwirtschaft zu einer sozialen Markt-
wirtschaft leistet die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) wichtige Beiträge. Im Be-
reich des Gesundheitswesens und damit im Kampf gegen die sinkende Lebenserwartung 
und -qualität ist die Weltgesundheitsorganisation (WHO) besonders aktiv. 

Die grossen internationalen Finanzinstitutionen, insbesondere der Internationale Währungs-
fonds (IWF), die Weltbankgruppe und die regionalen Entwicklungsbanken wie die Europä-
ische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) leisten einen wichtigen Beitrag zur 
wirtschaftlichen Stabilisierung sowie zur Entwicklung und zum Wiederaufbau von Ländern 
und Regionen. 

 

3.3. Risiken und Chancen für die Sicherheit der Schweiz 

Das Spektrum der Bedrohungen und Gefahren ist breit und komplex. Stand früher die Ge-
fährdung der territorialen Integrität und staatlichen Souveränität im Vordergrund, so sind 
heute primär die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft und des Staates als schutzgebende 
Institution bedroht. Im Alleingang kann diesen Risiken nicht mehr begegnet werden. Dafür 
bieten sich heute vielfältige und teilweise sehr flexible multilaterale Sicherheitsstrukturen 
an, die es der Schweiz gestatten, ihre Interessen effizienter wahrzunehmen, als autonome 
Massnahmen dies erlauben würden. 

Die zunehmende Mitwirkung der Schweiz in den europäischen und weltweiten Sicherheits-
strukturen eröffnet unserem Land neue Handlungsräume zur Wahrung seiner Interessen. 
Die geringfügige Einbusse an Handlungsfreiheit auf Grund einer Mitgliedschaft wird mehr 
als kompensiert durch den Gewinn für unsere Sicherheit. Auch bei Organisationen, denen 
die Schweiz nicht als Mitglied angehört, lebt sie in Teilbereichen heute schon in Überein-
stimmung mit deren Grundsätzen und Massnahmen; auch finanziert sie diese mit. Sie kann 
aber nicht voll an der Bestimmung des Kurses teilnehmen. Die volle Mitbestimmung würde 
das zunehmende Dilemma der Schweiz beheben, von multilateralen Entscheidungen ausge-
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schlossen zu sein, ohne sich deren Auswirkungen entziehen zu können. Der autonome 
Nachvollzug kann gerade hier immer weniger befriedigen. Die sicherheitspolitische Koope-
ration mit dem befreundeten Ausland erleichtert im übrigen die weitere Annäherung an die 
EU, ohne die Frage des EU-Beitritts vorwegzunehmen. 

Auch der konkrete Nutzen, den die Schweiz aus dem Engagement der internationalen Ge-
meinschaft für Stabilität in Europa und in der Welt zieht, legt uns nahe, an deren politisch-
militärische Stabilisierungsaktionen einen grösseren, unseren Möglichkeiten angemessenen 
Beitrag zu leisten. Vor allem in jüngerer Zeit wurde deutlich sichtbar, dass die „internatio-
nale Solidaritätsbilanz“ eines einzelnen Landes von dessen Partnern gesamthaft aufgerech-
net wird und es nicht einfach auf Grund guter Leistungen in einem spezifischen Zusam-
menarbeitssektor (z.B. die Schweiz im humanitären Bereich) aus der Mitverantwortung in 
anderen Sektoren entlassen wird. Überdurchschnittliche Leistungen auf einem bestimmten 
Gebiet sind nur dann ein überzeugendes Argument zur Forderung allfälliger Gegenleistun-
gen, wenn die gesamte „Solidaritätsbilanz“ stimmt. 

Wir befinden uns also in einer besonderen sicherheitspolitischen Konstellation. Die her-
kömmliche militärische Bedrohung hat sich verringert. Gleichzeitig haben aber andere, z.T. 
nichtmilitärische Bedrohungen und Gefahren zugenommen, für deren Bekämpfung wir 
zwingend unsere eigenen Anstrengungen mit jenen der Völkergemeinschaft vereinen müs-
sen. Just zu dem Zeitpunkt, da internationale sicherheitspolitische Zusammenarbeit nötiger 
denn je geworden ist, haben sich infolge der politischen Entwicklung auch zahlreiche Mög-
lichkeiten für die Schweiz aufgetan, diese Kooperation zu realisieren. Strategische Not-
wendigkeit und strategische Gelegenheit ergänzen einander optimal.  

 

 

 

4. Interessen und Ziele 
Gemäss Artikel 2 der Bundesverfassung schützt die Schweizerische Eidgenossenschaft die 
Freiheit und die Rechte des Volkes und wahrt die Unabhängigkeit und Sicherheit des Lan-
des. Sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren Zu-
sammenhalt und die kulturelle Vielfalt des Landes. Sie sorgt für eine möglichst grosse 
Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern. Sie setzt sich ein für die dauerhafte 
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie für eine friedliche und gerechte inter-
nationale Ordnung. 

Massgeblich für die Ausrichtung und Gestaltung unserer Sicherheitspolitik sind unsere In-
teressen. Es geht um die Erhaltung demokratischer Werte und den Frieden in Europa, um 
Stabilität im ganzen für uns strategisch relevanten Umfeld, um möglichst wenig Gewaltan-
wendung diesseits und jenseits unserer Grenzen und um gesicherte Lebensgrundlagen für 
unsere Bevölkerung, indem im Innern des Landes wie europa- und weltweit vitale Systeme 
funktionsfähig bleiben. 
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Aus dem Verfassungsauftrag und diesen Interessen leiten sich folgende sicherheitspoliti-
schen Ziele ab: 

� Wir wollen über unsere eigenen Angelegenheiten, im Innern wie nach aussen, frei ent-
scheiden, ohne darin durch die Androhung oder Anwendung direkter oder indirekter 
Gewalt beeinträchtigt zu werden. 

Diese möglichst grosse Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit wollen wir in der nor-
malen Lage mit politischen Mitteln sichern. Damit ist durchaus vereinbar, dass wir in 
freier Entscheidung internationale Bindungen eingehen, wenn wir nach sorgfältiger 
Abwägung auf demokratischem Weg zur Überzeugung gelangen, dass diese den Inte-
ressen von Volk und Staat förderlich sind. Ausgeschlossen ist aber, dass wir unter 
Druck oder Zwang das Recht preisgeben, über unsere eigenen Angelegenheiten selber 
zu entscheiden. Wird direkte oder indirekte Gewalt gegen die Schweiz oder ihre de-
mokratischen Institutionen angedroht oder ausgeübt, werden wir die Unversehrtheit 
unseres Staatsgebiets, aber auch unsere weiteren staatspolitischen Interessen mit allen 
zur Verfügung stehenden und geeigneten Mitteln verteidigen. 

� Wir wollen unsere Bevölkerung und ihre Lebensgrundlagen vor existenziellen Gefah-
ren bewahren und schützen. 

Einerseits gilt es, die Bevölkerung vor Not grossen Ausmasses, z.B. infolge von natur- 
und zivilisationsbedingten Katastrophen, zu bewahren und ihr bei der Bewältigung sol-
cher Schadenfälle beizustehen. Anderseits, und längerfristig ausgerichtet, sind die Le-
bensgrundlagen der Bevölkerung zu schützen. Dazu zählen die Versorgung mit Nah-
rungsmitteln, Energie und Rohstoffen, das Funktionieren einer Wirtschaft, die das 
Wohlergehen des ganzen Volkes fördert, der unbenachteiligte Zugang zu den interna-
tionalen Märkten sowie eine intakte nationale und grenzüberschreitende Infrastruktur 
und Umwelt. Erhaltung und Schutz dieser Lebensgrundlagen sind weitgehend Gegens-
tand zahlreicher anderer Politikbereiche (z.B. Wirtschafts-, Sozial-, Umwelt-, Ver-
kehrs-, Energie und Kommunikationspolitik) und nicht der Sicherheitspolitik. 

� Wir wollen zu Stabilität und Frieden jenseits unserer Grenzen und zum Aufbau einer 
internationalen demokratischen Wertegemeinschaft beitragen, um das Risiko zu ver-
mindern, dass die Schweiz und ihre Bevölkerung von den Folgen von Instabilität und 
Krieg im Ausland selbst berührt werden, und weil wir damit gleichzeitig unsere inter-
nationale Solidarität zum Ausdruck bringen. 

Stabilität und Frieden sind dann am besten gewährleistet, wenn auch auf internationa-
ler Ebene jene Werte geteilt und gelebt werden sowie jene Strukturen und Institutionen 
bestimmend sind, für welche die Schweiz einsteht. Dazu gehören Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit, die Beachtung der Menschenrechte und der Rechte von Minderhei-
ten, aber auch eine prosperitätsfördernde und gerechte Wirtschaftsordnung. Es muss 
deshalb unser Ziel sein, diese Werte, Strukturen und Institutionen generell zu fördern 
und bei akuten Bedrohungen von Stabilität und Frieden Ansätze zur nachhaltigen Kon-
fliktlösung zu unterstützen. Bestimmend für unser Engagement zugunsten des interna-
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tionalen Friedens sind unser legitimes Eigeninteresse und unsere internationale Solida-
rität. 

 

 

 

5. Strategie 
5.1. Strategische Grundgedanken und Leitlinien 
Unter der sicherheitspolitischen Strategie der Schweiz verstehen wir das grundsätzliche 
Denken, Handeln und Verhalten in sicherheitspolitischen Fragen. Sie umfasst die ganzheit-
lich konzipierte Nutzung unserer Möglichkeiten zur Prävention von Gewalt sowie den Ein-
satz aller geeigneten zivilen und militärischen Kräfte gegen die Androhung oder Anwen-
dung von Gewalt, die unser Land, seine Bevölkerung und deren Lebensgrundlagen in be-
deutendem (strategischem) Ausmass gefährden. Dabei ziehen wir nicht nur den 
schlimmstmöglichen Fall direkter Angriffe in Betracht, sondern nutzen vielmehr alle Chan-
cen, um vorsorglich zur Krisenbewältigung und ganz allgemein zur Verteidigung unserer 
Werte und Interessen in unserem strategischen Umfeld beizutragen. 

Die Beurteilung dieses Umfeldes und des Spektrums der aktuellen und absehbaren Gefah-
ren und Risiken ergibt eine auch für uns positive Verbreiterung und Vertiefung wirksamer 
Sicherheitsbemühungen demokratischer Staaten und ihrer Zusammenarbeit im Rahmen 
internationaler Organisationen mit dem Ziel der Friedensförderung und der Stabilisierung 
unruhiger Regionen. Anlass zu Besorgnis gibt nach wie vor die selbst in Europa andauern-
de Bereitschaft zu kriegerischer oder krimineller Gewaltanwendung sowohl innerhalb von 
Staaten als auch grenzübergreifend. Auch sind nach Ausmass und Akteuren neuartige, 
kaum abschreckbare Arten von Gewalt im Zunehmen, was die hochtechnisierten westlichen 
Gesellschaften, zu denen auch die Schweiz gehört, ernstlich gefährdet. Vor dem Hinter-
grund dieses vielfältigen Bedrohungsspektrums reichen rein nationale Gegenstrategien, 
aber auch Nischenstrategien von Kleinstaaten, nicht aus. 

Im Vordergrund unserer Strategie stehen deshalb Initiativen und Massnahmen, unsere Si-
cherheit dadurch zu verstärken, dass wir nach Massgabe unserer spezifischen Qualitäten 
und Kräfte an erfolgversprechenden Bemühungen der demokratischen Staatengemeinschaft 
zur Krisenbewältigung und Stabilisierung unruhiger Regionen teilnehmen. Gezielte Investi-
tionen in die Absicherung unseres strategischen Vorfelds sind lohnend, obwohl einfache 
Lösungen der jeweils aktuellen Probleme kaum je zu haben sein werden. Mit unserem ver-
mehrten internationalen Engagement im Sicherheitsbereich schaffen wir bessere Voraus-
setzungen für die Verfolgung unserer allgemeinen Interessen und mindern zugleich unsere 
Verwundbarkeit gegenüber Erpressungen. Wir üben damit auch die unserer Tradition ent-
sprechende und von uns erwartete Solidarität. 

Ähnliches gilt für die Bewältigung von Gewaltdrohungen und Gewaltanwendung, die sich 
primär innerhalb der Schweiz auswirken. Auch hier ist ein grenzüberschreitender Verbund 
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von Gegenmassnahmen unerlässlich. Ebenso wichtig ist, dass die Schweiz über eine der 
neuen Lage entsprechende eigene Sicherheitsstruktur verfügt, in deren Rahmen sie ihre 
zivilen und militärischen Abwehrmittel je nach Art, Intensität und Entwicklung der Bedro-
hung bereithalten, fallbezogen bündeln und zeitgerecht einsetzen kann. Sie dient damit 
ebenfalls berechtigten Sicherheitsinteressen unserer Nachbarn auf unserem Territorium. 

Entsprechend verfolgt die Schweiz ihre sicherheitspolitischen Ziele mit einer Strategie der 
nationalen und internationalen Sicherheitskooperation. Diese beruht einerseits auf dem 
Willen und der Fähigkeit, den Gefahren und Risiken für unser Land und seine Bevölkerung 
soweit immer möglich und effizient mit geeigneten eigenen zivilen und militärischen Mit-
teln im umfassenden und flexiblen Verbund entgegenzutreten. Anderseits intensiviert sie 
dort, wo diese Mittel auf Grund des Bedrohungscharakters oder aus geografischen und ma-
teriellen Gründen nicht ausreichen, die Sicherheitszusammenarbeit mit befreundeten Staa-
ten und internationalen Organisationen. 

• Die Kooperation im Inland besteht in der Zuweisung spezifischer Aufgaben und ent-
sprechender Ressourcen an die verschiedenen sicherheitspolitischen Bereiche auf den 
Ebenen Bund, Kanton und Gemeinde sowie in deren Zusammenwirken in gegenseiti-
ger Abstimmung im Bedarfsfall. 

• Die Kooperation mit dem Ausland besteht im vorzugsweise präventiven, nötigenfalls 
aber auch reaktiven Engagement jenseits unserer Grenzen, um im abgestimmten multi-
nationalen Zusammenwirken Krisen zu bewältigen, Unruheregionen zu stabilisieren 
und allgemein Sicherheitsvorkehrungen wechselseitig zu verstärken. 

Beide Elemente der Kooperation, jene zwischen unseren eigenen sicherheitspolitischen 
Instrumenten und jene mit dem Ausland, verlangen nach Anstrengungen, unsere eigenen 
Mittel auf dem gebotenen Stand zu halten. Die Bewahrung der eigenen Stärke steht nicht 
im Gegensatz zu internationaler Zusammenarbeit; sie ist im Gegenteil Voraussetzung da-
für, die Kooperation wirksam zu gestalten und die eigenen Interessen selbstbewusst ein-
bringen zu können.  

Diese Strategie verlangt eine teilweise Verlagerung bisheriger Schwergewichte unserer 
Sicherheitsvorkehrungen und entsprechend auch der Ressourcen zugunsten vorbeugender 
Massnahmen, der Erweiterung unseres Sicherheitsraumes und der Abwehr von Gewalt un-
terhalb der Kriegsschwelle. Die nach wie vor nötigen Rückfallpositionen für niemals völlig 
auszuschliessende Verschärfungen der Gefahrenlage werden durch Beibehaltung wichtiger 
Kernfunktionen der Armee und des Bevölkerungsschutzes, laufende Lagebeurteilungen, 
Variantenplanungen und Aufwuchskapazitäten sichergestellt. 

 
5.1.1. Strategische Aufgaben 
Für unsere staatliche Sicherheit ergeben sich drei gegenüber dem Bericht 90 neu gewichtete 
strategische Aufgaben, die hier in der Reihenfolge der Eintretenswahrscheinlichkeit aufge-
führt werden. 
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Friedensförderung und Krisenbewältigung  

Die Schweiz nimmt unter Einsatz ihrer dafür geeigneten sicherheitspolitischen Instrumente 
ihre Möglichkeiten wahr, den Frieden in ihrem strategischen Umfeld zu fördern, zur mög-
lichst gewaltfreien Bewältigung internationaler Krisen sowie zum Wiederaufbau kriegsge-
schädigter Regionen beizutragen. 

Friedensförderung und Krisenbewältigung finden in einem von der Diplomatie gesetzten, 
auf völkerrechtliche Verträge und politisch verbindliche Vereinbarungen gestützten Rah-
men statt. Es wird aber vermehrt auch auf darüber hinausgehende Mittel zurückgegriffen, 
namentlich auf personelle und materielle Mittel der Aussenpolitik und der Streitkräfte, Zi-
vilpolizei, humanitäre Aktionen und Wiederaufbauhilfe sowie sicherheitspolitische und 
militärtechnische Expertise und Material verschiedenster Art. In der langfristig angelegten 
Friedensförderung und Konfliktverhütung spielen die auf die Beseitigung von Kon-
fliktursachen ausgerichteten entwicklungspolitischen Instrumente eine wichtige Rolle. 

Zur Erfüllung dieser strategischen Aufgabe arbeitet die Schweiz in der Regel mit anderen 
Staaten, Staatengruppen und Organisationen zusammen. Sie nutzt die Möglichkeiten der 
multilateralen Strukturen globaler wie regionaler Art, sowohl im Rahmen ihrer Mitglied-
schaft in solchen als auch durch fallweise Kooperation. Die Schweiz ergreift in diesem 
Rahmen auch eigene Initiativen. Daneben hält sie sich für bilaterale Beiträge bereit, wo 
diese Erfolg versprechen. Bei diesen Aktivitäten stützt sich die Schweiz auf ihre Erfahrung 
in der Leistung Guter Dienste. 

Kriterien für unser Engagement sind die Landesinteressen, die völkerrechtliche Abstüt-
zung, die demokratische, menschenrechtliche und humanitäre Werteorientierung solcher 
Aktionen, ihre möglichst präventive Wirkung und Nachhaltigkeit, die komparativen Vortei-
le der Schweiz in Können und Ausrüstung sowie die ressourcenbedingte Schwerpunktbil-
dung im Rahmen entsprechender Prioritäten. Es versteht sich, dass das so definierte Enga-
gement echten Bedürfnissen der Völkergemeinschaft entsprechen muss. 

 

Prävention und Bewältigung existenzieller Gefahren 

Die sicherheitspolitischen Instrumente tragen zur Prävention und Bewältigung existenziel-
ler Gefahren bei, namentlich bei natur- und zivilisationsbedingten Katastrophen und Stö-
rungen der inneren Ordnung strategischen Ausmasses. 
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Schematische Darstellung unserer sicherheitspolitischen Strategie 
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Potentielle Beeinträchtigungen unserer Interessen und Ziele müssen frühzeitig erkannt und 
ihre möglichen Auswirkungen auf unsere Bevölkerung und deren Lebensgrundlagen analy-
siert werden, um im Verbund aller zur Verfügung stehenden Kräfte fristgerecht die not-
wendigen Vorkehrungen zu treffen. 

Diese Beurteilung veranlasst uns, vermehrt auch sicherheitspolitische Mittel zur Prävention 
und Bewältigung existenzieller Gefahren heranzuziehen. Sie sollen nicht nur zum Schutz 
von lebenswichtigen und risikobehafteten Objekten, sondern auch zur Bewältigung von 
natur- und zivilisationsbedingten Katastrophen eingesetzt werden. Darüber hinaus gilt es, 
dem organisierten Verbrechen im grossen Stil, der Sabotage, dem Terrorismus und gewalt-
tätigen Störungen der inneren Sicherheit strategischen Ausmasses entgegenzutreten sowie 
dafür zu sorgen, dass informationstechnologisch gesteuerte Netzwerke von strategischer 
Bedeutung nicht ausfallen bzw. die nötige Redundanz besteht. Grenzüberschreitenden exi-
stenziellen Gefahren werden wir ebenfalls im internationalen Rahmen begegnen. Für Hilfe-
leistungen der Armee in diesem Bereich gilt unverändert, dass sie subsidiär, das heisst auf 
Begehren und unter der Einsatzverantwortung von zivilen Behörden erbracht werden. 

 

Verteidigung 

Die Schweiz bewahrt die Fähigkeit, ihre Souveränität, ihr Territorium, ihren Luftraum und 
ihre Bevölkerung gegen die Androhung und Anwendung von Gewalt strategischen Ausmas-
ses zu schützen und zu sichern. 

Die Art, wie diese strategische Aufgabe erfüllt wird, muss der Entwicklung vielfältiger 
Bedrohungen und Gefahren Rechnung tragen und wird sich daher nicht ausschliesslich 
gegen eine militärische Bedrohung richten. Trotz der heute feststellbaren markanten Ab-
nahme der militärischen Bedrohung sind aber im Hinblick auf eine fernere Zukunft Rück-
fälle in machtpolitische Grosskonfrontationen nicht auszuschliessen. Eine glaubwürdige 
militärische Sicherungs-, Schutz- und Verteidigungsfähigkeit ist deshalb permanent auf-
recht zu erhalten, auch wenn eine graduelle Verlagerung von einer vollen Einsatzbereit-
schaft von Truppen in Richtung einer Armee mit kleineren Beständen und differenzierter 
Bereitschaft sicherheitspolitisch vertretbar und auch aus demografischen, wirtschaftlichen 
und finanziellen Gründen angezeigt ist. Die zeitlichen Vorgaben dieser Verlagerung – so-
wohl die Reaktions- wie die Aufwuchsfähigkeit – haben sich an realistischen Vorwarnzei-
ten zu orientieren, die auch den Zeitbedarf der politischen Entscheidfindung berücksichti-
gen. 

Der Erhaltung einer glaubwürdigen Schutz- und Verteidigungsfähigkeit dienen in erster 
Linie Armee und Bevölkerungsschutz. Beide stellen mit Bereitschafts- und Reserveele-
menten eine lagegerechte Schutz- und Verteidigungsbereitschaft sicher und sind auch für 
eine internationale Friedensunterstützung wesentlich. Sie fördern damit bereits in der nor-
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malen Lage Sicherheit und Stabilität im Raum Schweiz. Bei wachsender Spannung oder 
direkter Bedrohung können sie sowohl zentral geführte Massnahmen ergreifen wie auch zu 
subsidiären Sicherungsmassnahmen herangezogen werden. Damit tragen sie nicht nur zur 
Sicherheit unseres Landes bei; ihre Anstrengungen kommen auch unseren Nachbarstaaten 
zugute, z.B. dadurch, dass die Mitbenutzung der strategisch relevanten schweizerischen 
Infrastruktur (Transversalen, Transport, Telekommunikation, Energienetz usw.) möglich 
bleibt. 

Im Falle von direkten militärischen Angriffen auf die Schweiz wird unser Neutralitätsstatus 
hinfällig. In einer solchen Lage wird sich die Schweiz je nach Stärke des Angriffs allein 
oder zusammen mit Verbündeten verteidigen. Im Hinblick auf eine solche Entwicklung 
sind frühzeitige Vorbereitungen für eine allfällige Zusammenarbeit mit ausländischen 
Streitkräften unbedenklich, sofern dabei keine unwiderruflichen Bindungen und Abhängig-
keiten für den Verteidigungsfall präjudiziert werden. Der Aufbau der Fähigkeit zu einer 
gemeinsamen Verteidigung benötigt Zeit, und auch das Tempo der modernen Kriegfüh-
rung, vor allem in der Luft, ist zu hoch, um ein Zusammenwirken von Verbündeten erst in 
akuten Notlagen improvisieren zu können. 

 
5.1.2. Beibehaltung der Neutralität unter konsequenter Nutzung des neutrali-

tätsrechtlichen Spielraums 
Aus der Neutralität ergeben sich eine Reihe von Rechtspflichten, die in den Haager Kon-
ventionen von 1907 über die Rechte und Pflichten der Neutralen im Land-, bzw. im See-
krieg, sowie im Völkergewohnheitsrecht niedergelegt sind. Der völkerrechtliche Anwen-
dungsbereich des Neutralitätsrechts ist allerdings beschränkt. Er regelt im wesentlichen das 
Verhalten des Neutralen in bewaffneten Konflikten zwischen Staaten. Dem Neutralen ist 
untersagt, an einem solchen internationalen bewaffneten Konflikt teilzunehmen oder eine 
Partei militärisch zu unterstützen. Die Pflichten des dauernd Neutralen in Friedenszeiten 
ergeben sich einzig aus dem Völkergewohnheitsrecht. Ursprünglich bestand die wesent-
lichste Einschränkung für den dauerhaft neutralen Staat darin, zum vornherein auf den 
Krieg als Mittel zur Durchsetzung seiner politischen Ziele zu verzichten. Spätestens seit der 
Errichtung der Vereinten Nationen gilt dieses Gewaltverbot allerdings für alle Staaten. 
Heute beschränkt sich die Rechtspflicht des dauernd Neutralen darauf, in Friedenszeiten 
keine unwiderruflichen Bindungen einzugehen, die ihm im Konfliktfall die Einhaltung sei-
ner Neutralitätspflichten verunmöglichen würden. Dies bedeutet namentlich ein Verbot der 
Einrichtung ausländischer Truppenstützpunkte auf neutralem Territorium und ein militäri-
sches Bündnisverbot. Die Ausgestaltung der Politik, die der dauernd Neutrale führt, um die 
Glaubwürdigkeit seiner Neutralität aufrecht zu erhalten, liegt völlig in seinem eigenen Er-
messen. 

Die Neutralität, an der die Schweiz festhält, steht heute in einem stark veränderten Umfeld: 
Auf der einen Seite nimmt die Häufigkeit der herkömmlichen militärischen Konflikte zwi-
schen Staaten, denen die Neutralitätskonzeption zugrunde liegt, in dem Masse ab, als ein 
kollektives System der Sicherheit im Einklang mit der UNO-Charta funktioniert. Zum an-
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deren spielen sich gewaltsame Auseinandersetzungen, welche die Sicherheit der Schweiz 
direkt oder indirekt berühren, heute grösstenteils nicht mehr zwischen Staaten, sondern in-
nerhalb von Staaten ab. Auf solche Konflikte ist jedoch das Neutralitätsrecht nicht zuge-
schnitten. Das Gefühl der Sicherheit, das die Neutralität der Schweizer Bevölkerung über 
eine sehr lange Zeit vermittelte, ist daher trügerisch geworden. Die Neutralität allein, be-
sonders wenn sie mit einem Verzicht auf sicherheitspolitische Kooperation mit dem Aus-
land gleichgesetzt würde, genügt nicht, um die Sicherheit der Schweiz zu gewährleisten. 
Sie bietet auch keine Orientierungshilfe für unsere Politik in bezug auf Konflikte, bei denen 
das Neutralitätsrecht nicht anwendbar ist. 

Für die Zukunft ist es wichtig, dass sich die Neutralität nicht zum Hindernis für unsere Si-
cherheit entwickelt. Auch unter kompromissloser Einhaltung des Neutralitätsrechts verfü-
gen wir über einen erheblichen Handlungsspielraum, der mehr als bisher im Sinne einer 
partizipativen Aussen- und Sicherheitspolitik konsequent genutzt werden muss. Der Neut-
ralitätsbericht vom 29. November 1993 im Bericht des Bundesrates über die Aussenpolitik 
der Schweiz in den 90er Jahren legt die erforderlichen Grundlagen fest: Die Fortführung 
unserer dauernden Neutralität hindert uns nicht daran, aktiv und solidarisch an Massnah-
men gegen gemeinsame Bedrohungen und am Aufbau tragfähiger internationaler Sicher-
heitssysteme mitzuwirken. Gerade als kleiner Staat hat die Schweiz ein eminentes Interesse 
an einem funktionierenden System der kollektiven Sicherheit. Würde sie aber trotz der be-
stehenden Ungewissheiten auf ihre Neutralität verzichten oder ihre Neutralitätspraxis derart 
ändern, dass wichtige Staaten sie nicht mehr als dauernd neutral betrachten würden, wäre 
dies ohne rasch realisierbare sicherheitspolitische Alternativen (EU, NATO) gefährlich. 

Sowohl ein Beitritt der Schweiz zur UNO als auch eine institutionalisierte Zusammenarbeit 
mit regionalen Sicherheitsorganisationen und –strukturen wie die OSZE und die Partner-
schaft für den Frieden sind mit unserer Neutralität vereinbar. Einer Beteiligung mit schwei-
zerischen Truppen an internationalen Friedensoperationen im Ausland steht die Neutralität 
genauso wenig im Weg wie einer Zusammenarbeit mit befreundeten Staaten im Bereich der 
Truppenausbildung oder der militärischen Technologieentwicklung. Das Neutralitätsrecht 
gestattet in diesen Bereichen auch vertragliche Vereinbarungen mit der NATO oder WEU 
ausserhalb einer Mitgliedschaft, zum Beispiel im Rahmen der Ausführung von Mandaten 
des UNO-Sicherheitsrates. 

Trotz der konsequenten Nutzung des neutralitätsrechtlichen Spielraums darf jedoch nicht 
ausser acht gelassen werden, dass auch im ausgehenden 20. Jahrhundert dem aussenpoliti-
schen Handeln eines dauernd neutralen Staates Grenzen gesetzt sind. Gerade die Ereignisse 
im Kosovo-Konflikt im Jahr 1999, als sich die NATO-Staaten für ein militärisches Eingrei-
fen zur Eindämmung und Beendigung schwerster Völker- und Menschenrechtsverletzun-
gen entschlossen, haben gezeigt, dass die Schweiz in bestimmten Fällen neutralitätsrecht-
lich gehalten ist, die Unterstützung von Massnahmen anderer Staaten zu verweigern, selbst 
wenn diese Massnahmen mit den aussen- und sicherheitspolitischen Zielen der Schweiz 
vereinbar sind. Insofern lässt es der Status der dauernden Neutralität nicht zu, in Fällen, in 
denen das Neutralitätsrecht zur Anwendung kommt, eine umfassende Abwägung aller in 
Frage stehenden Interessen vorzunehmen. 
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Die Nichtbeachtung des Neutralitätsrechts in einem konkreten Konfliktfall hätte für die 
Schweiz wohl die Abkehr von der dauernden Neutralität zur Folge, was allerdings nicht 
ausschliesst, dass unser Land – ähnlich wie z.B. Schweden oder Irland – den Status eines 
gewöhnlich Neutralen (ad-hoc-Neutralität) beibehalten könnte. Das Festhalten an der dau-
ernden Neutralität wird somit selbst bei der grösstmöglichen Ausnützung des neutralitäts-
rechtlichen Spielraums auch in Zukunft dahingehend kritisch zu hinterfragen sein, ob die-
ses Element unserer sicherheitspolitischen Strategie auch im 21. Jahrhundert der bestmög-
lichen Wahrnehmung der aussen- und sicherheitspolitischen Interessen der Schweiz zu ge-
nügen vermag. 

Die Neutralität unseres Landes schliesst die Mitgliedschaft in einem Militärbündnis aus. 
Die Abwägung, ob unsere Sicherheit besser durch die Neutralität oder die Mitgliedschaft in 
einer Verteidigungsallianz geschützt wird, kann indessen - auch angesichts der Limiten 
unserer eigenen technologischen und finanziellen Ressourcen - nicht ein für allemal getrof-
fen werden. Sie ist im Lichte der aktuellen und absehbaren Bedrohungen und Gefahren 
immer wieder vorzunehmen. Zur Wahrung unserer Handlungsfreiheit gehört, die Möglich-
keit eines Bündnisbeitritts offenzuhalten. 

 

5.2. Hauptkomponenten der Strategie 
5.2.1. Umfassende flexible Sicherheitskooperation im Inland (UFS) 

Die Organisation der Gesamtverteidigung wird durch eine umfassende flexible Sicherheits-
kooperation unter unseren eigenen sicherheitspolitischen Instrumenten abgelöst. Umfas-
send muss diese Kooperation sein, weil sie den Einsatz und das Zusammenwirken ver-
schiedener, in mehreren Departementen des Bundes und auf verschiedenen Ebenen (Bund, 
Kantone, Gemeinden, private Organisationen) angesiedelter Organe, Bereiche und Elemen-
te zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt strategischen Ausmasses, namentlich auch 
zur Meisterung von natur- oder zivilisationsbedingten Katastrophen und anderen Notlagen 
heranzieht. Flexibel muss sie sein, weil, gestützt auf das aktuelle Bedürfnis, nur die jeweils 
optimale Kombination der Massnahmen und Mittel zum Einsatz gebracht werden soll. 

Grundsätzlich treffen alle Verantwortlichen in ihrem Bereich die nötigen Vorbereitungen 
für die Prävention und Bekämpfung von strategischer Gewalt sowie für die Bewältigung 
von Katastrophen. Sie halten sich bereit, allein oder in gemeinsamen bzw. kombinierten 
Aktionen eingesetzt zu werden. Alle staatlichen Organe, Bereiche und Elemente der umfas-
senden flexiblen Sicherheitskooperation sowie bezeichnete private Organisationen sind zur 
bereichs- und elementsübergreifenden Zusammenarbeit verpflichtet. Sie unterstützen und 
informieren sich gegenseitig. Sie erteilen anderen Trägern von Aufgaben die Auskünfte, 
die für deren Aufgabenerfüllung erforderlich sind, und kooperieren soweit sinnvoll in der 
Ausbildung. 

Voraussetzung für das Funktionieren dieser Kooperation ist eine klare Zuordnung von Auf-
trag und Führungsverantwortung. Vorbereitung und Einsatz sind zu koordinieren, um die 
Wirksamkeit und Effizienz sicherzustellen. Bund, Kantone und Gemeinden behalten ihre 
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Verantwortungen und Kompetenzen. Im Lichte der geforderten Flexibilität werden diese 
aber in Zusammenarbeit mit den Betroffenen überprüft und nötigenfalls angepasst. 

Geführt werden Einsätze im Auftrag des Bundesrats oder kantonaler Behörden von den 
dafür am besten geeigneten Stellen im Bund oder in den Kantonen. Bei Einsätzen mit 
grenzüberschreitendem Charakter oder bei Notlagen mit landesweiter Dimension überneh-
men Bundesinstanzen die Oberleitung.  

Zur Sicherstellung der umfassenden flexiblen Sicherheitskooperation wird auf Bundesebe-
ne eine Lenkungsgruppe Sicherheit eingesetzt (vgl. Ziffer 8.1.). In dieser sollen nach Be-
darf auch die Ansprechpartner der Kantone für den Bevölkerungsschutz und die innere Si-
cherheit, bzw. Vertreter der Kantone aus diesen Bereichen Einsitz nehmen. Die Lenkungs-
gruppe Sicherheit berät den Bundesrat bei der Ausgestaltung der umfassenden flexiblen 
Sicherheitskooperation und bei der Überführung der bisherigen Gesamtverteidigung in die-
se. 

Die Koordination von Vorbereitungen und Massnahmen der Ebenen Bund, Kantone und 
Gemeinden für besondere und ausserordentliche Lagen wurde bisher in wichtigen Fach-
bereichen durch die  Organisation der „Koordinierten Dienste“ sichergestellt. Grund-
sätzlich sollen in Zukunft vermehrt die ordentlichen Organisations- und Verwaltungsstruk-
turen verwendet sowie die üblichen Verantwortlichkeiten respektiert werden. Wie weit 
auch in Zukunft besondere Koordinationsgremien (Ausschüsse/Kommissionen) nötig sind, 
wird überprüft. 

 

5.2.2. Sicherheitskooperation mit dem Ausland 
Die gegenwärtigen und absehbaren Bedrohungen und Gefahren sind grenzüberschreitend, 
treffen unsere Nachbarn und Partner gleichermassen wie uns und sind nur in internationa-
lem Zusammenwirken, in dem wir eigene Stärken einbringen, erfolgreich zu bekämpfen. 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer vermehrten Sicherheitskooperation der Schweiz 
mit dem Ausland. Die Schweiz wird darum in Zukunft vermehrt jenseits ihrer eigenen 
Grenzen wirksame Beiträge zur internationalen Friedenssicherung und Krisenbewältigung, 
aber auch zur Sicherung der Lebensgrundlagen, der Bewältigung der Folgen von Krieg und 
Katastrophen und zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Sie verstärkt damit die Anstren-
gungen anderer Staaten sowie der internationalen Gemeinschaft und unterstützt damit den 
Aufbau eines wirksamen Systems der kollektiven Sicherheit. Gleichzeitig kann sie davon 
ausgehen, dass in die gleiche Richtung weisende Bemühungen anderer Staaten auch der 
Sicherheit der Schweiz zugute kommen. Es geht somit um eine wechselseitige Stärkung der 
Bemühungen, die Sicherheit in unserem strategischen Umfeld zu gewährleisten. 

Während die Schweiz in der Vergangenheit oft als Einzelstaat Gute Dienste geleistet hat, 
werden solche Leistungen nunmehr weitgehend innerhalb multilateraler Strukturen er-
bracht. Vor allem in diesem Rahmen wird die Schweiz weiterhin eigene Initiativen einbrin-
gen. Die Erfolgsaussichten solcher Initiativen steigen, wenn es gelingt, dafür die Unterstüt-
zung der EU-Länder oder einer anderen einflussreichen Gruppe zu gewinnen. Dies gilt 
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auch für Massnahmen im Bereich der inneren Sicherheit (Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität und des Terrorismus). 

Wir können von einer ganzen Reihe weltweiter und europäischer multilateraler Kooperati-
onsstrukturen Gebrauch machen. UNO, OSZE, NATO, EAPC, PfP, EU, WEU, Europarat 
und weitere Organisationen und Foren, auch solche nichtstaatlicher Art, entfalten sicher-
heitspolitisch relevante Aktivitäten, in denen die Schweiz – als Mitglied oder auf ad-hoc-
Basis – mitwirken will und dies in beträchtlichem Mass auch bereits tut. Eine vollwertige 
und gleichberechtigte Teilnahme und Mitentscheidung ist allerdings nur dort möglich, wo 
die Schweiz Mitglied ist. 

Voraussetzung für eine beiden Seiten Nutzen bringende Zusammenarbeit mit dem Ausland 
ist eine gemeinsame Ausbildung. Sie wird in Zukunft im Rahmen der Partnerschaft für den 
Frieden entsprechend intensiviert werden. Sollten sich wider Erwarten neue Bedrohungsla-
gen ergeben, in denen die heute eingeschlagene Kooperationsstrategie zur Selbstbehaup-
tung nicht ausreichen würde, liesse sich auf Grund dieser Erfahrungen auch die Verteidi-
gung im Rahmen einer Koalition rascher und wirksamer organisieren. 

Die Schweiz nützt auch alle Möglichkeiten bilateraler Zusammenarbeit mit befreundeten 
Staaten und Streitkräften. Diese Kooperation erstreckt sich primär auf Informationsaus-
tausch, sicherheitspolitische und fachtechnische Ausbildung, gemeinsame Übungen und 
Zusammenarbeit in weiteren Bereichen - z.B. Katastrophenhilfe -, die für beide Partner von 
Interesse sind. Genau definierte Einsätze schweizerischer Friedenstruppen im Rahmen von 
friedensfördernden Einsätzen kommen ebenfalls in Frage, sofern ihre Legitimität und ihre 
Zielsetzung im schweizerischen Interesse ausgewiesen sind. 

Die Grenzen unserer Sicherheitskooperation werden im wesentlichen durch zwei Faktoren 
gesetzt. Einerseits müssen Einsätze zur Friedensunterstützung, an denen sich die Schweiz 
beteiligt, völkerrechtlich legitimiert sein (in der Regel Mandat des UNO-Sicherheitsrates 
bzw. der OSZE). Anderseits sind die neutralitätsrechtlichen Einschränkungen zu beachten. 
Gerade der Kosovo-Konflikt von 1999 hat die Grenzen gezeigt, welche die Schweiz zu 
beachten hat, solange sie neutral ist.  

 

5.3. Begründung unserer Strategie gegenüber Alternativen 
Rückkehr zu einer autonomen Selbstbehauptung der Schweiz? 

Die Prävention und Bekämpfung der bestehenden und absehbare Bedrohungen und Gefah-
ren erst ab den eigenen Grenzen und unter Verzicht auf jede sicherheitspolitische Koopera-
tion mit dem Ausland wäre selbst mit überdimensioniertem Aufwand nicht möglich oder 
zumindest unverhältnismässig kostspielig. Weder technisch noch finanziell wäre auf diese 
Weise jene Sicherheit zu schaffen, auf die unsere Bevölkerung Anrecht hat. Auch die tat-
kräftige Förderung unserer Sicherheitsinteressen ist im Alleingang nicht mehr zu gewähr-
leisten. 

Unser Beitrag an die gemeinsamen Sicherheitsbemühungen ist nicht zuletzt auch der von 
unseren Partnern erwartete Solidaritätsbeweis. Er muss entsprechend überzeugend ausfal-
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len. Ein Verharren auf den bisherigen Leistungen oder eine bloss behutsame sicherheitspo-
litische Öffnung, die lediglich das anbietet, was wir ohne besondere Anstrengung leisten 
können, während wir gemeinsame Risiken nicht zu akzeptieren bereit sind, können nicht 
mehr genügen. Beistand können wir im Bedarfsfall nur erwarten, wenn wir schon heute 
dem neuen Gefahrenspektrum entsprechende, für alle Partner wertvolle Sicherheitsleistun-
gen erbringen. 

 

Beitritt der Schweiz zur NATO? 

Ein Beitritt der Schweiz zur NATO ist für die Gewährleistung unserer Sicherheit und der 
Stabilität unseres Umfeldes heute nicht nötig. Unser Bekenntnis zur kooperativen Sicher-
heit, ohne aber der euro-atlantischen kollektiven Verteidigung beizutreten, wird der heuti-
gen und absehbaren Bedrohungslage gerecht. Soweit wir mit der NATO zusammenarbeiten 
wollen und dies neutralitätsrechtlich auch können, findet diese Kooperation über unseren 
Sitz im Euro-Atlantischen Partnerschaftsrat und im Rahmen der Partnerschaft für den Frie-
den statt. Die NATO ist zunehmend bereit, Partnerstaaten, die - wie etwa Finnland und 
Schweden – dazu willens und fähig sind, Möglichkeiten intensiverer Beteiligung an der 
Vorbereitung und Durchführung von friedensunterstützenden und humanitären Operationen 
sowie Such- und Rettungseinsätzen anzubieten, ohne irgendwelchen Zwang zum Bündnis-
beitritt. So kann auch die Schweiz, wenn sie es will, in operationellen Aktivitäten der 
NATO ihre Interessen wahren und ihre Beiträge einbringen. Dass sie als Nichtmitglied 
anderseits von Aktivitäten im Rahmen von Artikel 5 des Washingtoner Vertrages (kollekti-
ve Verteidigung) ausgeschlossen bleibt, bedeutet angesichts der heutigen Bedrohungen und 
Gefahren keine Einbusse von Sicherheit. 

 

5.4. Auswirkungen eines EU-Beitritts 
5.4.1. Sicherheitspolitische Auswirkungen 
Die Schweiz ist umgeben von Staaten, die ihre Werte, Ziele und Interessen in sicherheits-
politischen Belangen weitgehend teilen. Diese demokratische Wertegemeinschaft ist daran, 
schrittweise die Grundlagen für einen gemeinsamen Sicherheitsraum zu schaffen. Der be-
grenzte Nutzen einer autonomen schweizerischen Verteidigung an der Grenze wird vor 
diesem Hintergrund augenfällig; sie entspricht nicht einer optimalen Chancennutzung. Eine 
enge Kooperation mit dem sich gerade auch im Rahmen der EU bildenden europäischen 
Sicherheitssystem drängt sich auf. In Abhängigkeit von der allgemeinen integrationspoliti-
schen Ausrichtung der Schweiz bestehen die Optionen der sektoriellen Kooperation als 
EU-Nichtmitglied und der vollen Teilnahme als EU-Mitglied. 

Als EU-Mitglied könnte die Schweiz bei der Gestaltung der europäischen Sicherheitspolitik 
voll mitwirken und mitentscheiden. Im Gegenzug wäre sie gehalten, gemeinsame Politiken 
mitzutragen. Durch die konstruktive Enthaltung könnte sie aber erreichen, dass sie an ge-
meinsamen Massnahmen, die sie mit ihrer Politik für nicht vereinbar hält, nicht teilnehmen 
muss. Die Schweiz erhielte - falls sie dies wünschen sollte - als Nicht-Mitglied der NATO 
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einen Beobachterstatus in der WEU. Insgesamt dürfte die Mitgliedschaft in der Europäi-
schen Union zu einer erhöhten Sicherheit, namentlich gegenüber wirtschaftlichen Druck-
versuchen, unkontrollierbarer Migration und organisierter Kriminalität führen und durch 
unsere Mitsprache in der Aussen- und Sicherheitspolitik zur besseren Wahrnehmung unse-
rer sicherheitspolitischen Interessen beitragen. 

Die Frage der Vereinbarkeit der Neutralität mit einer EU-Mitgliedschaft wurde bereits im 
Bericht zum Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft vom 18. Mai 1992, im Bericht über 
die Aussenpolitik der Schweiz in den 90er Jahren, im Bericht zur Neutralität vom 29. No-
vember 1993 sowie im Integrationsbericht 1999 untersucht. Diese Berichte kommen über-
einstimmend zur gleichen Einschätzung: Ein Staat, welcher der EU beitreten will, hat die 
nötigen Anpassungen seiner Aussenpolitik vorzunehmen, der Neutralitätsstatus bedeutet 
dabei aber kein Hindernis. Mit einem Beitritt zur Europäischen Union würde die Schweiz 
gegen keine ihrer neutralitätsrechtlichen Verpflichtungen verstossen, da die EU-
Mitgliedschaft nach wie vor keine militärischen Verpflichtungen mit sich bringt. Das Prin-
zip, dass Beschlüsse im Bereich der Gemeinsamen Aussen- und Sicherheitspolitik ein-
stimmig gefasst werden müssen, stellt sicher, dass kein neutrales EU-Mitglied ungewollt 
Partei eines neutralitätsrelevanten Konfliktes wird. Mit dem EU-Beitritt ist zudem keine 
Rechtspflicht verbunden, einer möglichen zukünftigen europäischen Verteidigungsgemein-
schaft später einmal beizutreten. 

Dass eine EU-Mitgliedschaft und die Neutralität miteinander vereinbar sind, haben Schwe-
den, Finnland, Irland und Österreich gezeigt. Weder die anderen Mitgliedstaaten noch die 
EU-Organe verlangen von diesen Staaten, ihre Neutralität aufzugeben. Das EU-Recht 
nimmt sogar auf die besondere Lage neutraler Mitgliedstaaten Rücksicht, indem in Artikel 
17 Absatz 1 EU-Vertrag ausdrücklich festgehalten wird: „Die Politik der Union (...) berührt 
nicht den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mit-
gliedstaaten.“  

An der Glaubwürdigkeit und Berechenbarkeit unserer Neutralitätspolitik würde sich auch 
bei einem EU-Beitritt nichts ändern. Die Schweiz könnte als EU-Mitglied im wesentlichen 
jene Neutralitätspolitik weiterführen, die sie seit dem Ende des Ost-West-Konfrontation in 
Europa praktiziert. Wie dies bereits heute der Fall ist, würde die Schweiz somit Wirt-
schaftssanktionen der EU grundsätzlich mittragen, wenn die konkrete Massnahme dem 
internationale Frieden oder der Verhinderung oder Ahndung einer schweren Völkerrechts-
verletzung dient. Die Mitwirkung an diesen Massnahmen widerspiegelt unsere überlappen-
den sicherheits- und aussenpolitischen Interessen sowie die enge wirtschaftliche Verflech-
tung der Schweiz mit der EU. Im Bereich Exportkontrollen für Rüstungsmaterial, besonde-
re militärische Güter und Dual-use-Güter strebt die Schweiz wo möglich bereits heute eine 
Harmonisierung ihrer Bestimmungen mit der EU an. Exportkontrollen sind ebenso wie 
Wirtschaftsmassnahmen nur dann effizient, wenn sie international abgesprochen und har-
monisiert sind.  

Ein EU-Beitritt bedeutet indessen eine gegenseitige politische Verpflichtung, alle Anstren-
gungen zur Stärkung der Sicherheit der Union und ihrer Mitglieder zu unterstützen. Loyali-
tät und Solidarität zwischen den EU-Mitgliedern sind Grundregeln, die auch für das Stre-
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ben nach mehr Sicherheit gelten. Sollte sich eines Tages ein tragfähiges Sicherheitsdisposi-
tiv im Rahmen der Europäischen Union bewähren, das der Schweiz mehr Sicherheit bieten 
würde als die Neutralität, so könnte die Schweiz zugunsten eines solchen Sicherheitssys-
tems auf ihre Neutralität verzichten. Diesen Entscheid würde die Schweiz in jedem Falle 
autonom treffen können. 

Auf Wunsch der neutralen EU-Mitglieder Finnland und Schweden wird es allen Mitglied-
staaten der EU mit der jüngsten Vertragsrevision möglich sein, über friedensunterstützende 
Aktionen (Katastrophenhilfe, humanitäre Operationen, militärische Friedensunterstützung) 
im Rahmen der EU zu beschliessen. Die Teilnahme an solchen Operationen ist für EU-
Staaten, die nicht WEU-Mitglieder sind, freiwillig. Die Schweiz könnte als EU-Mitglied, 
und selbst als WEU-Beobachterin, folglich frei entscheiden, ob und wenn ja in welcher 
Form sie sich an solchen Friedensoperationen beteiligen möchte. Solche Aufgaben stehen 
auch im Zentrum der Partnerschaft für den Frieden mit der NATO, an der sich die Schweiz 
seit 1996 beteiligt. 

Als Nichtmitglied der EU bliebe der Schweiz einerseits ein etwas grösserer aussenpoli-
tischer Spielraum erhalten. Anderseits entginge ihr der Sicherheitsgewinn durch eine Mit-
gliedschaft und die Möglichkeit, die aussen- und sicherheitspolitische Plattform, welche die 
EU gegenwärtig schafft, mitzugestalten, zu nutzen und für ihre Anliegen einzusetzen. Dies 
wäre insofern nachteilig, als die Schweiz und die EU in vielen Bereichen gleiche aussen- 
und sicherheitspolitische Ziele verfolgen. Die Möglichkeiten zur Kooperation wären wei-
terhin fallweise abzuklären. 

 

5.4.2. Auswirkungen auf die Bereiche Justiz und Inneres 
Die Schweiz ist eine Insel inmitten der EU, was gerade im Bereich der inneren Sicherheit 
negative Konsequenzen hat, ist sie doch von der europäischen Sicherheitszusammenarbeit 
im Rahmen von Schengen bzw. der EU ausgeschlossen. Um eine Marginalisierung bei der 
europäischen Sicherheitszusammenarbeit zu verhindern, hat die Schweiz seit 1995 mit al-
len Nachbarstaaten bilaterale Verhandlungen aufgenommen, um die grenzüberschreitende 
polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit zu verstärken und auf neue Grundlagen zu stel-
len. Zudem sollten die Abkommen über die Rückübernahme von illegal Eingereisten den 
aktuellen Entwicklungen angepasst werden. Entsprechende Abkommen mit Frankreich und 
Italien konnten bereits ratifiziert werden, mit Deutschland und Österreich wurden die Ab-
kommen im April 1999 unterzeichnet. 

Alle diese Bemühungen werden es der Schweiz allerdings noch nicht gestatten, in das ei-
gentliche Kooperationssystem der Schengener bzw. der EU-Staaten eingebunden zu wer-
den. Von der bilateralen Zusammenarbeit ausgeschlossen bleiben insbesondere die Grenz-
kontrollen, die Visumpolitik, die Asylpolitik sowie ein Anschluss an das Schengener In-
formationssystem. Diese Bereiche können von den einzelnen Schengener bzw. EU-
Mitgliedstaaten nicht zum Gegenstand von bilateralen Abkommen mit der Schweiz ge-
macht werden. Damit verknüpfen sich gewichtige Nachteile. Für die Gewährleistung der 
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inneren Sicherheit wäre ein möglichst homogener grenzüberschreitender Sicherheitsraum 
von wesentlicher Bedeutung. 

Die Bemühungen der Schweiz, mindestens partiell an der multilateralen europäischen Si-
cherheitszusammenarbeit teilzunehmen, führten trotz intensiver Anstrengungen bisher nicht 
zu einem vollen Erfolg. So versuchte die Schweiz z.B. Verhandlungen über ein Parallelab-
kommen zur Dubliner Konvention aufzunehmen, mit Europol zusammenzuarbeiten und 
sondierte sogar die Möglichkeit einer institutionalisierten Zusammenarbeit mit der Schen-
gener Gruppe, insbesondere im Bereich der Visumpolitik, der Grenzkontrollen, der konsu-
larischen Zusammenarbeit und des Schengener Informationssystems. 

Ein EU-Beitritt würde für die Bereiche Justiz und Inneres die Übernahme des EU-acquis 
bedeuten. Damit könnten z.B. unsere sicherheits- und migrationspolitischen Interessen ge-
währleistet werden. Die Schweiz könnte ihre Mittel bei der Bekämpfung der Ursachen von 
Migrationsbewegungen in enger Kooperation mit den anderen EU-Staaten einsetzen. So 
erhielte sie z.B. Zugang zu den einschlägigen Rechtsinstrumenten der EU und würde in die 
Zuständigkeitsordnung des Dubliner Erstasylabkommens eingebunden. Dies würde aber 
ebenfalls bedeuten, dass die Schweiz keine Personenkontrollen an den Grenzübergängen zu 
den EU-Mitgliedstaaten (EU-Binnengrenzen) mehr vornimmt. Bestehen bleiben würden die 
Aussengrenzkontrollen an den internationalen Flughäfen, soweit es um Kontrollen von 
Einreisen aus Nicht-EU/EWR-Staaten geht. Einer uneingeschränkten Beteiligung an Euro-
pol würde nichts entgegenstehen. 

 

5.5. Sicherheitspolitische Auswirkungen eines UNO-Beitritts 
Mit dem Beitritt der Schweiz zur UNO würde unser Land Mitglied mit allen Rechten und 
Pflichten. Die Schweiz könnte somit auch in Sicherheitsfragen mitentscheiden. Mitglied 
sein heisst aber auch, die UNO-Charta anzunehmen und die Beschlüsse des Sicherheitsrates 
mitzutragen. Wirtschaftssanktionen müssten automatisch, als Rechtspflicht aus der Mit-
gliedschaft, umgesetzt werden und nicht mehr nur als Akt des autonomen Nachvollzugs. 
Was die militärischen Friedensoperationen betrifft, verpflichtet die blosse Mitgliedschaft 
keinen Staat, bewaffnete Truppen für friedenserhaltende Aktionen oder sonstige militäri-
sche Operationen zur Verfügung zu stellen. Hingegen entstünde für die Schweiz mit dem 
UNO-Beitritt eine finanzielle Verpflichtung für den obligatorischen Beitrag an das Budget 
der Friedensoperationen. 

Als UNO-Mitglied hätte die Schweiz verbesserte Möglichkeiten in verschiedenen Berei-
chen. Sie könnte bei den Friedensmissionen mitbestimmen und erhielte die Möglichkeit 
vermehrter personeller Einsätze (Mitglieder von UNO-Missionen, Sonderrepräsentanten 
des Generalsekretärs und andere Emissäre für Gute Dienste). Sie hätte besseren Zugang zu 
den entsprechenden Schlüsselstellen der UNO. Die Schweiz könnte auch Mitglied des Si-
cherheitsrates werden und damit direkten Einfluss bei der Beschlussfassung über militäri-
sche Operationen, friedenserhaltende und -fördernde Massnahmen und Wirtschaftssanktio-
nen erhalten. Der Schweiz vergleichbare Staaten der westlichen Wahlgruppe kamen bisher 
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auf Grund des Rotationsprinzips durchschnittlich ein- bis zweimal innert rund 25 Jahren für 
eine zweijährige Amtsperiode zum Zug. 

 

 

 

6. Instrumente 
6.1. Aussenpolitik 
6.1.1. Sicherheitspolitischer Auftrag 
Die Aussenpolitik ist ein zentrales Instrument zur aktiven Wahrnehmung unserer sicher-
heitspolitischen Interessen und zur Erreichung unserer sicherheitspolitischen Ziele. Sie 
trägt zur Förderung und nachhaltigen Sicherung des Friedens, zur Prävention von Konflik-
ten und zur Bewältigung von Krisen bei, stärkt die Respektierung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten und setzt sich für die Beachtung der Bestimmungen des humanitären Völ-
kerrechts ein. In Rüstungskontroll- und Abrüstungsverhandlungen wahrt sie die Interessen 
des Landes, fördert Massnahmen zur Erhöhung der militärischen Transparenz, engagiert 
sich zugunsten der Verhinderung bzw. Kontrolle der Weiterverbreitung von Massenver-
nichtungswaffen, weitreichenden Trägermitteln und kritischen Technologien und wirkt bei 
der Verifizierung abgeschlossener Vereinbarungen mit. Weiter unterstützt die Aussenpoli-
tik die Entwicklungsländer sowie die Länder Osteuropas in ihrem Bestreben, die Lebens-
bedingungen ihrer Bevölkerungen zu verbessern, und leistet bei Katastrophen oder bewaff-
neten Konflikten humanitäre Hilfe. Im Rahmen der Aussenpolitik wird eine Neutralitätspo-
litik verfolgt, die es der Schweiz ermöglicht, aktiv am Aufbau tragfähiger Sicherheitsstruk-
turen mitzuwirken. 

Das Ende des Kalten Krieges hat die Bedeutung der Aussenpolitik als Teil unserer Sicher-
heitspolitik erhöht. Die Aussagen des Berichts des Bundesrates über die Aussenpolitik der 
Schweiz in den 90er Jahren von 1993 und seines Anhangs zur Neutralität behalten ihre 
Gültigkeit. 

 

6.1.2. Friedensförderung, präventive Diplomatie und Krisenbewältigung 
Aktionen zur nachhaltigen Friedensförderung werden in der Regel im Rahmen internatio-
naler Organisationen unternommen, weil auf diese Weise die Beiträge einzelner Staaten 
vereint und aufeinander abgestimmt werden können. Die Schweiz unterstützt insbesondere 
die Massnahmen der OSZE und der UNO im Bereich der Friedensförderung, präventiven 
Diplomatie und Krisenbewältigung. Sie legt dabei ihren Schwerpunkt auf konkrete Beiträ-
ge, indem sie Experten und Wahlbeobachter zur Verfügung stellt, sich an Projekten zum 
Aufbau demokratischer Strukturen beteiligt und materielle sowie logistische Unterstützung 
leistet. Thematisch legt sie einen Schwerpunkt auf den Schutz von Minderheiten, etwa 
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durch die Förderung freier Medien, die Stärkung von Lokalverwaltungen und des Justiz- 
und Polizeiwesens sowie Ausbildung. 

Um die Wirksamkeit nicht-militärischer Zwangsmassnahmen der UNO zu erhöhen und 
negative humanitäre Folgen zu mildern, setzt sich die Schweiz in Zusammenarbeit mit der 
UNO dafür ein, dieses Instrument dahingehend fortzuentwickeln, dass es gezielt gegen eine 
verantwortungslos handelnde Elite eingesetzt und von den Mitgliedstaaten effizient umge-
setzt werden kann („Smart Sanctions“-Initiative). 

Ergänzt werden die Beiträge zur Friedensförderung im Rahmen internationaler Organisati-
onen durch bilaterale Anstrengungen. Die Schweiz beteiligt sich an Bemühungen zur fried-
lichen Lösung von Konflikten und konzentriert sich dabei auf die Förderung von Vertrauen 
und Dialog zwischen verfeindeten Parteien, auf Vermittlungsbemühungen, Aussöhnung 
und den Aufbau demokratischer Strukturen. Sie arbeitet dafür mit nichtstaatlichen Organi-
sationen wie Hilfswerken, humanitären und Menschenrechtsorganisationen sowie wissen-
schaftlichen Institutionen zusammen. 

Auch die schweizerische Kulturpolitik trägt dazu bei, das Verständnis zwischen verschie-
denen kulturellen Gruppen, und damit auch den Frieden, durch wechselseitigen Austausch 
zu fördern. 

 

6.1.3. Menschenrechtspolitik 
Frieden und Sicherheit können auf Dauer nur in einer Gemeinschaft von Staaten garantiert 
werden, die auch im Innern die Menschenrechte und Grundfreiheiten achten, den Vorrang 
des Rechtes vor politischer Willkür anerkennen und politische Macht demokratischer Kon-
trolle unterstellen. Die Förderung der Respektierung der Menschenrechte liegt darum auch 
in unserem eigenen sicherheitspolitischen Interesse. Es handelt sich dabei nicht um Einmi-
schung in die inneren Angelegenheit anderer Staaten, weil die Menschenrechte Bestandteil 
des Völkerrechts und ihre Achtung ein berechtigtes Interesse der Völkergemeinschaft sind. 
Entsprechend setzt die Schweiz politische, diplomatische, rechtliche und wirtschaftliche 
Mittel ein, um die Achtung der Menschenrechte zu stärken oder Angriffen gegen diese ent-
gegenzutreten. Dazu gehören insbesondere auch die Instrumente der Entwicklungs- und 
Osteuropa-Zusammenarbeit.  

 

6.1.4. Abrüstung und Rüstungskontrolle 
Mit ihrer Abrüstungs- und Rüstungskontrollpolitik unterstützt die Schweiz die Bemühun-
gen zur Nichtweiterverbreitung bzw. vollständigen Vernichtung von Massenvernichtungs-
waffen nuklearer, biologischer und chemischer Art. In bezug auf konventionelle Waffen 
fördert sie die Transparenz und setzt sich für stabile, ausgewogene Kräfteverhältnisse ein. 

In diesem Bemühen ist die Schweiz allen ihr offenstehenden multilateralen Verträgen bei-
getreten. Sie fördert den Abschluss und die Einhaltung ausgewogener, nicht-
diskriminierender, universeller und überprüfbarer Abkommen. Sie nimmt aktiv an Ver-
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handlungen in verschiedenen internationalen Foren teil, so etwa in der Abrüstungskonfe-
renz, in der OSZE, in der Internationalen Atomenergie-Agentur, in der Organisation für das 
Verbot chemischer Waffen, in der vorbereitenden Kommission der künftigen Organisation 
für das umfassende Verbot der Nuklearversuche, in der Sondergruppe der Mitgliederstaaten 
des Biologiewaffenübereinkommens sowie im Rahmen von ad-hoc-Initiativen (z.B. im 
Rahmen des Ottawa-Prozesses, der 1997 zum Übereinkommen über das Verbot des Einsat-
zes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Anti-Personen-Minen und über 
deren Vernichtung geführt hat, oder im Bereich der Kleinkaliberwaffen). 

Die Schweiz unterstützt im Rahmen der UNO und der OSZE auch die Bemühungen um 
Transparenz, die darauf abzielen, grössere Klarheit über die sicherheitspolitischen und mi-
litärischen Absichten und Handlungen von Staaten zu schaffen und damit die Risiken über-
raschender militärischer Aktivitäten zu verringern. Der Transparenz, der Verhinderung der 
Weiterverbreitung von Waffen und der Kontrolle sowohl zivil als auch militärisch ver-
wendbarer Technologie dient die Schweizer Teilnahme an verschiedenen Exportkontrollre-
gimes (Gruppe der Nuklearlieferstaaten, Raketentechnologie-Kontrollregime, „Australien-
Gruppe“, Wassenaar-Vereinbarung). 

 

6.1.5. Humanitäres Völkerrecht 
Das humanitäre Völkerrecht, das heisst die Gesamtheit der Regeln zur Sicherung der Res-
pektierung und des Schutzes der menschlichen Person in bewaffneten Konflikten, besitzt  
im - staatlichen und privaten - Handeln der Schweiz auf internationaler Ebene schon seit 
langem einen besonderen Stellenwert. Oft wird es, in der Schweiz wie im Ausland, als in-
tegraler Teil der „schweizerischen Identität“ aufgefasst.  

Jenseits des vorrangigen Interesses an der Bewahrung gewisser grundlegender moralischer 
Werte ist das Engagement  der Schweiz für das humanitäre Völkerrecht eng mit der Erhal-
tung des Friedens und der internationalen Sicherheit verbunden. Es liegt im wohverstande-
nen Interesse der Staaten, dass das Verhalten der Streitkräfte bei Ausbruch eines bewaffne-
ten Konflikts im Sinne eines minimalen Respekts für die menschliche Person geregelt ist. 
Wenn  solche Regeln massiv und systematisch verletzt werden, besteht ein grosses Risiko, 
dass der betreffende Konflikt durch die ausgelösten Flüchtlingsströme die benachbarten 
Staaten destabilisiert. Das Ausbleiben der Bestrafung in grossem Massstab begangener 
Kriegsverbrechen trägt den Keim weiterer Konflikte und Verletzungen des humanitären 
Völkerrechts in sich. Aus diesem Grunde unterstützt die Schweiz entschlossen den Aufbau 
eines internationalen Strafgerichtshofes.  

Die gegenwärtige Entwicklung stellt das humanitäre Völkerrecht vor neue Herausforderun-
gen, nicht nur mit dem Aufkommen neuer Waffen, sondern auch neuartiger Konflikttypen: 
Identitätskonflikte, Konflikte im Zusammenhang mit der Auflösung staatlicher Strukturen 
und  Befehlsebenen und, vor allem, interne Konflikte, für welche das auf zwischenstaatli-
che Konflikte zugeschnittene humanitäre Völkerrecht ursprünglich nicht vorgesehen war. 
Gerade für die damit angesprochene Verstärkung dieser Regeln verfügt die Schweiz über 
eine grosse Erfahrung.        
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6.1.6. Entwicklungszusammenarbeit, Zusammenarbeit mit Osteuropa und hu-

manitäre Hilfe 
Die Schweiz verfügt mit der Entwicklungszusammenarbeit, der Zusammenarbeit mit Ost-
europa sowie der humanitären Hilfe über wichtige Instrumente, um Stabilität und nachhal-
tige Entwicklung zu fördern. Einerseits wirken diese Instrumente mit langfristig ausgerich-
teten Massnahmen (technische Zusammenarbeit, Finanzhilfe, handels- und wirtschaftspoli-
tische Massnahmen) stabilisierend, indem sie strukturelle Konfliktursachen wie Armut, 
Arbeitslosigkeit, Umweltzerstörung oder schlechte Regierungsführung bekämpfen. Ander-
seits dienen sie dazu, in schwelenden Konflikten oder nach bewaffneten Auseinanderset-
zungen akutes Konfliktpotential abzubauen (humanitäre Nothilfe, Wiederaufbauhilfe, tech-
nische Zusammenarbeit, Finanzhilfe). 

Entwicklungszusammenarbeit und die Zusammenarbeit mit Osteuropa sind auf die Be-
kämpfung von Konfliktursachen ausgerichtet (Generalprävention). Sie unterstützen den 
Aufbau stabiler Strukturen und Rahmenbedingungen in den Partnerländern durch Beiträge 
zur wirtschaftlichen, sozialen, politischen und institutionellen Stabilität und zum Schutz der 
Umwelt. Zu den langfristig konfliktverhütenden Einsatzgrundsätzen der internationalen 
Zusammenarbeit gehören der konsequente Einbezug der betroffenen Bevölkerung in die 
Gestaltung aller Entwicklungsvorhaben, die Stärkung der Fähigkeit benachteiligter Bevöl-
kerungsgruppen, ihre Anliegen geltend zu machen, und die Berücksichtigung der besonde-
ren Rolle der Frau im Entwicklungsprozess. 

Die Schweiz ist sich umgekehrt bewusst, dass Interventionen innerhalb einer Gesellschaft 
und eines Staatswesens auch negative Wirkungen auslösen können. Eine hohe diesbezügli-
che Sensibilität, gute Kenntnisse des lokalen Umfeldes und der Akteure sowie das Vertrau-
ensverhältnis, das sich auf Grund der langfristigen Zusammenarbeit mit Partnern auf natio-
naler wie lokaler Ebene aufbauen lässt, vermindern dieses Risiko.  

Zu den Massnahmen, welche die internationale Zusammenarbeit der Schweiz zum Abbau 
akuter Konfliktpotentiale ergreifen kann (Spezialprävention), gehören die Hilfe an Flücht-
linge und Vertriebene, Wiederaufbauhilfe, die Förderung von Menschenrechten, Rechts-
staatlichkeit und Demokratie, die Unterstützung von Reformen im Sicherheitssektor (z.B. 
Demobilisierung und Wiedereingliederung von Kämpfern, Polizeireformen), die insbeson-
dere in bezug auf Osteuropa wichtige Zusammenarbeit im polizeilichen Bereich sowie die 
Förderung lokal verankerter Formen der Konfliktbeilegung. Alle diese Massnahmen ver-
langen eine wirksame Koordination der zahlreichen Akteure vor Ort. 

 

6.1.7. Neutralitätspolitik 
Unter die Neutralitätspolitik fallen all jene Massnahmen, welche die Schweiz aus eigenem 
Antrieb trifft, um die Glaubwürdigkeit ihrer Neutralität zu erhalten. Je nach aussenpoliti-
scher Situation ist die Neutralität mehr oder weniger relevant. Die Neutralitätspolitik ist 
folglich, entsprechend dem aussen- und sicherheitspolitischen Umfeld, einem steten Wan-
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del unterworfen: Während der Nachkriegszeit bis zum Ende des Kalten Krieges führte die 
Schweiz eine sehr zurückhaltende Neutralitätspolitik. Die mit dem Ende des Ost-West-
Konfliktes verbundenen epochalen Umwälzungen schufen die Voraussetzungen für eine 
Kurskorrektur. Diese wurde nicht zuletzt deshalb notwendig, weil die Neutralität als Mittel 
zur Bewältigung der Gefahren und Risiken zusehends an Bedeutung eingebüsst hat. 

Als neutraler Staat mitten in Europa haben wir traditionell eine stabilisierende und frie-
densstiftende Funktion erfüllt. Unsere Verpflichtung als dauernd neutraler Staat, schon in 
Friedenszeiten dafür besorgt zu sein, nicht in einen internationalen Konflikt hineingezogen 
zu werden, erfordert heute ein ausgreifendes und gemeinsames vorbeugendes Handeln. Der 
Lösungsansatz liegt in einer partizipativen Politik, die es uns erlaubt, aktiv und solidarisch 
am Aufbau tragfähiger Sicherheitsstrukturen mitzuwirken und die bilaterale Zusammenar-
beit mit befreundeten Staaten zu intensivieren. Die neutralitätspolitischen Handlungsspiel-
räume müssen zu diesem Zweck konsequent genutzt werden. Die Zusammenarbeit der 
Schweiz in der OSZE, in der Partnerschaft für den Frieden und im Euro-Atlantischen Part-
nerschaftsrat kann aus neutralitätspolitischer Sicht unbedenklich weiter ausgebaut und ver-
festigt werden. 

Eine passive oder aktive Unterstützung internationaler Massnahmen unter Anwendung von 
Gewalt, in Europa oder anderswo, kommt für die Schweiz nur dann in Frage, wenn sich 
solche Massnahmen auf eine klare völkerrechtliche Rechtsgrundlage abstützen. 

 

6.2. Armee 
6.2.1. Sicherheitspolitischer Auftrag 
Der Auftrag der Armee umfasst Beiträge zur internationalen Friedensunterstützung und 
Krisenbewältigung, die Raumsicherung und Verteidigung sowie subsidiäre Einsätze zur 
Prävention und Bewältigung existenzieller Gefahren.1 Alle drei Teilaufträge sind von zent-
raler Bedeutung für die Sicherheit der Schweiz. 

Mit einer angemessenen Beteiligung an internationalen Bemühungen um Friedensunter-
stützung und Krisenbewältigung wird die Armee zu einem zentralen Instrument ausgreifen-
der schweizerischer Interessenwahrung und Solidarität in dem für unsere Sicherheit rele-
vanten strategischen Umfeld. Darunter fallen die Entsendung von Militärpersonal und 
Truppenkontingenten zur Stabilisierung und internationalen Krisenbewältigung im Rahmen 
von völkerrechtlich legitimierten Mandaten und die Vorbereitung auf solche Einsätze im 
multinationalen oder bilateralen Verbund mit anderen Streitkräften. Über die Beteiligung 
an solchen Einsätzen, über ihre Art und Dauer sowie über die Einsatzregeln entscheidet in 
jedem Fall der Bundesrat nach Anhörung der Armeeführung. Sie bedürfen der nachfolgen-
den Zustimmung des Parlaments. 

                                                           
1  Diese Reihenfolge der Armeeaufträge weicht von der Reihenfolge der strategischen Aufträge, die sich auf 
die Gesamtheit der sicherheitspolitischen Instrumente beziehen (Ziffer 5.1.1.), ab. Der Grund dafür liegt 
darin, dass der Auftrag „Beitrag zur Prävention und Bewältigung existenzieller Gefahren“ von der Armee – 
im Gegensatz zu den anderen zwei Aufträgen – subsidiär wahrgenommen wird. 
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Der Auftrag der Armee zur Raumsicherung und Verteidigung besteht im Schutz von Volk 
und Staat gegen Gewaltanwendung strategischen Ausmasses. Bereits unterhalb der Kriegs-
schwelle schützt die Armee strategisch wichtige Räume und Installationen und trägt damit 
zu Sicherheit und Stabilität im Inland und in unserem Umfeld bei. Wird die Schweiz militä-
risch bedroht, verteidigt die Armee Bevölkerung, Territorium und Luftraum und verschafft 
der Regierung ein Maximum an Handlungsfreiheit. Sofern notwendig, wird sie von den 
Bundesbehörden ermächtigt, die Verteidigung auch im Verbund mit anderen Staaten si-
cherzustellen. 

Der Beitrag der Armee zur Prävention und Bewältigung existenzieller Gefahren besteht in 
ihrer Mitwirkung bei der Katastrophenhilfe, Unterstützungseinsätzen (z.B. Betreuung), und 
Sicherungseinsätzen (z.B. Objektschutz, Entlastung von Polizei bzw. Grenzwachtkorps). 
Die geeigneten Mittel der Armee werden in allen diesen Fällen subsidiär, unter der Einsatz-
verantwortung der zivilen Behörden und in erster Linie dann eingesetzt, wenn die zivilen 
Mittel nicht ausreichen oder wenn eine Schwergewichtsaufgabe ansteht. In diesem Rahmen 
wird die Armee zu einem Teil der umfassenden flexiblen Sicherheitskooperation.  

Damit vollzieht die Armee den Übergang von der Strategie der Abhaltewirkung durch Ver-
teidigungs- und Durchhaltefähigkeit (Dissuasion) zu einer Mehrfachstrategie der Koopera-
tion, einerseits im Rahmen des sicherheitspolitischen Instrumentariums im Inland und an-
derseits mittels wechselseitiger Verstärkung der Sicherheitsdispositive mit Partnerstaaten 
und Stabilisierungsanstrengungen im gemeinsamen strategischen Umfeld. Zusätzlich 
nimmt sie permanent alle Aufgaben der Raumsicherung wahr und hält sich bereit, bei sich 
abzeichnender erhöhter militärischer Bedrohung des Landes ihre Verteidigungsfähigkeit zu 
steigern. Gleichzeitig bereitet sich die Armee auf eine noch weitergehende Zusammenar-
beit mit ausländischen Streitkräften vor. Eine solche kann notwendig werden, wenn sich die 
politisch-militärischen Verhältnisse grundlegend ändern. 

Diese auf hoher Eigenleistung und Kooperationsfähigkeit beruhende neue Konzeption ist 
die Konsequenz aus der gegenwärtig und mittelfristig absehbaren europäischen Sicherheits-
lage, die zunehmend durch grenzüberschreitende und im Alleingang nicht mehr abwendba-
re Risiken und Gefahren gekennzeichnet ist. 

 

6.2.2. Umsetzung des Auftrags 
Grundsätze und Voraussetzungen 

Die Armee ist das Machtmittel des Bundes zur verfassungsmässigen Gewährleistung von 
Selbstbestimmung und Verteidigung des Landes. Als demokratisch legitimierte und poli-
tisch kontrollierte Institution leistet sie auf Grund ihrer Präsenz und ihrer Fähigkeiten mass-
gebliche Beiträge für Frieden, Sicherheit und Stabilität. Grundsätzlich nach dem Milizprin-
zip organisiert, stärkt die Armee den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 

Die Erfüllung ihres dreiteiligen Auftrags erfordert eine solide militärische Grundausbildung 
aller Armeeangehörigen, ebenso wie eine Verbesserung ihrer Multifunktionalität, der Inte-
roperabilität in der internationalen Kooperation sowie weitgehende Struktur- und Qualitäts-
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anpassungen; sie hängt nicht zuletzt von den der Armee zur Verfügung gestellten Ressour-
cen ab.  

Multifunktionalität bedeutet konsequente Ausrichtung auf die Bewältigung mehrerer und 
unterschiedlicher Aufträge. Die Armee als Ganzes ist multifunktional. Hingegen ist auf 
Stufe Verband und für die einzelnen Angehörigen der Armee eine das gesamte Aufgaben-
spektrum abdeckende Multifunktionalität weder möglich noch notwendig. 

Mit dem Aufbau der Interoperabilität schafft die Armee die notwendige Voraussetzung zur 
multinationalen Zusammenarbeit. Sie erwirbt und festigt diese Fähigkeit durch die Anpas-
sung ihrer Gliederung, Struktur, Ausrüstung und Ausbildung der Stäbe, im Rahmen von 
gemeinsamen Truppenübungen der Partnerschaft für den Frieden sowie auf Grund ihrer 
Erfahrungen in Ernstfall-Einsätzen. 

Bedrohungslage und Technologieentwicklung gestatten, die Armee zahlenmässig weiter zu 
verringern. Gleichzeitig wird aber ein Teil der Armee in einer höheren Bereitschaft als bis-
her stehen, um im Rahmen der Friedensunterstützung und Krisenbewältigung, der Raumsi-
cherung und der Prävention und Bewältigung existenzieller Gefahren nach kurzer Vorbe-
reitung eingesetzt zu werden. Teile der Armee mit einer erhöhten Bereitschaft bestehen 
mehrheitlich aus längerdienenden Wehrpflichtigen sowie aus Berufspersonal. Die Fähigkeit 
zu einem raschen Einsatz erhält die Armee durch eine kontinuierliche strategische Lagebe-
urteilung, eine entsprechende mehrstufige Aufwuchsfähigkeit sowie durch eine zeitgerech-
te politische Entscheidung, diesen Aufwuchs vorzunehmen.  

Die Armee wird bezüglich Ausrüstung und Ausbildung kontinuierlich modernisiert. Es 
müssen, zumindest für Teile der Armee, Waffensysteme und Geräte beschafft werden, die 
interoperabel sind und im europäischen Vergleich modernsten technologischen Anforde-
rungen entsprechen.  

 

Rüstung 

Die Rüstungsbeschaffung hat sich darauf auszurichten, der Armee das für die Erfüllung 
ihres sicherheitspolitischen Auftrags erforderliche Material in ausreichender Menge und 
Qualität zeitgerecht zur Verfügung zu stellen. Rüstungsbeschaffungen sind langfristig an-
gelegt und verlangen Kontinuität und Konstanz in der Planung. Der Beschaffungsumfang 
richtet sich nach den bei der Armee in Betrieb stehenden Gesamtsystemen und der definier-
ten Aufwuchsfähigkeit.  

Unser industrielles Potential erlaubt es, Waffen und Ausrüstung mit einer hohen Autono-
mie zu unterhalten. In ausgewählten Bereichen wird das für Unterhalt, Kampfwerterhal-
tung, Kampfwertsteigerung und Entsorgung erforderliche industrielle Wissen und Können 
sichergestellt. Im Munitionsbereich wird eine angemessenen Fertigungskapazität aufrecht-
erhalten. 

Kosten-Nutzen-Betrachtungen über die gesamte Lebensdauer erhalten bei der Beurteilung 
von Beschaffungsvorhaben noch stärkeres Gewicht. Die Beschaffungen sollen einen breit 
abgestützten Wettbewerb zulassen und Lösungen anstreben, die sowohl erprobt wie auf 
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dem Markt erhältlich sind. Die technischen Komponenten sollen handelsüblichen und in-
ternationalen Standards entsprechen. 

Internationale Kooperationen auf Firmenebene und ein intensiver Erfahrungsaustausch im 
Gesamtbereich der Rüstung sind für die Erhaltung der Glaubwürdigkeit der Armee wichtig, 
indem sie den Erhalt eigener industrieller Fähigkeiten auf einem konkurrenzfähigem Ni-
veau und ein effektives und effizientes Rüstungsmanagement ermöglichen. 

 

6.2.3. Von der Armee zu erbringende Leistungen 
Beiträge zur internationalen Friedensunterstützung und Krisenbewältigung 

Die Armee ist in der Lage, den Auftrag Friedensunterstützung und Krisenbewältigung zu 
erfüllen, indem sie in einem Krisengebiet, vor allem in Europa und in Kooperation mit an-
deren Streitkräften, modulartig aufgebaute Verbände nach kurzer Vorbereitung über länge-
re Zeit einsetzen kann.  

Zu diesem Zweck wird die Armee ihre Fähigkeit zur internationalen Sicherheitskooperation 
in den nächsten Jahren konsequent weiterentwickeln, indem sie ihre Aktivitäten im Rah-
men der Partnerschaft für den Frieden mittels multinationaler Stabs- und Truppenübungen 
und bei ähnlichen bilateralen Gelegenheiten intensiviert. Sie beteiligt sich auf Grund eines 
vom Parlament zu billigenden Entscheids des Bundesrates, nach Massgabe unserer Sicher-
heitsinteressen und nach dem Stand ihrer jeweiligen Bereitschaft, an Friedensunterstüt-
zungsaktionen der Staatengemeinschaft (Peace support operations). Die dafür bestimmten 
Verbände werden für die Erfüllung ihres jeweiligen Auftrages nach Bedarf zusätzlich aus-
gebildet sowie angemessen bewaffnet und ausgerüstet.  

Zur Wahrung schweizerischer Interessen wird die Armee ferner in Rüstungskontroll-, 
Abrüstungs- und Nonproliferationsverhandlungen zu weiterer Transparenz, Berechenbar-
keit und Verifikation militärischer Aktivitäten und Potentiale beitragen. Sie wird Bemü-
hungen zur Proliferationskontrolle unterstützen sowie Projekte zur besseren Verankerung 
des humanitären Kriegsvölkerrechts und der demokratischen Kontrolle von Streitkräften 
fördern. Ferner stellt sie Ausbildungskapazität, Fachkenntnisse und Material für Verifikati-
onseinsätze zur Verfügung. Die von der Schweiz bisher angebotene PfP-
Ausbildungskapazität wird erweitert.  

 

Raumsicherung und Verteidigung 

Die Armee ist fähig, den Auftrag Raumsicherung und Verteidigung zu erfüllen, indem sie 
gleichzeitig und nach kurzer Vorbereitung mehrere Raumsicherungseinsätze durchführen 
kann, wie: Kontrolle und Schutz des Luftraums, Sicherung grösserer Grenzabschnitte, 
Schutz von Schlüsselräumen, Offenhalten von Transversalen (Strasse, Schiene, Energieträ-
ger, Übermittlungsstränge) sowie Schutz von Alarm-, Informations- und Führungs-
einrichtungen. Militärische Angriffe wehrt die Armee aus eigener Kraft oder im Rahmen 
einer von den Bundesbehörden bewilligten Koalition ab. Sie kontrolliert den Luftraum 
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permanent, wahrt die Lufthoheit, verteidigt den Luftraum und kooperiert für diese Aufga-
ben, soweit nötig und neutralitätsrechtlich möglich, bereits im Frieden mit Partnerstaaten. 

 

Beiträge zur Prävention und Bewältigung existenzieller Gefahren 

Die Armee ist in der Lage, ihren Auftrag im Rahmen der Prävention und der Bewältigung 
existenzieller Gefahren zu erfüllen, indem sie nach kurzer Vorbereitung gleichzeitig mehre-
re subsidiäre Einsätze über längere Zeit durchführen kann. Dabei liegt die Einsatzverant-
wortung bei den zivilen Behörden. Im Inland leistet die Armee solche Einsätze im Rahmen 
der umfassenden flexiblen Sicherheitskooperation. Sie stützt die Handlungsfähigkeit der 
politischen Behörden, sichert wichtige Räume, Orte und lebenswichtige Einrichtungen, 
schützt die Bevölkerung vor massiver Gewalt und leistet Hilfe bei Katastrophen und ande-
ren Notlagen. Im Vordergrund stehen subsidiäre Sicherungseinsätze. Sie dienen in erster 
Linie der Entlastung und Unterstützung der Polizeikorps. Bei grossräumigen, die Bevölke-
rung schwerwiegend treffenden Ereignissen wird auch künftig militärische Katastrophen-
hilfe nötig sein. 

International leistet die Armee Katastrophenhilfe vor allem im Rahmen der Rettungskette 
Schweiz. Sie hält sich ferner bereit, am Schutz schweizerischer Staatsbürger und Einrich-
tungen im Ausland mitzuwirken. 

 
6.3. Bevölkerungsschutz 
6.3.1. Sicherheitspolitischer Auftrag 
Der Bevölkerungsschutz ist eine zivile Struktur für Führung, Schutz und Hilfe in besonde-
ren und ausserordentlichen Lagen. Er schützt die Bevölkerung, ihre Lebensgrundlagen und 
Kulturgüter bei natur- und zivilisationsbedingten Katastrophen und in anderen Notlagen 
sowie bei machtpolitischen Bedrohungen und bewältigt Ereignisse vor allem mit modular-
tig aufgebauten Mitteln der Kantone, der Gemeinden und privater Institutionen. Er ist Teil 
der umfassenden flexiblen Sicherheitskooperation. Im grenznahen Ausland kann, gestützt 
auf bilaterale Abkommen, mit Mitteln des Bevölkerungsschutzes Katastrophenhilfe geleis-
tet werden. International trägt der Bevölkerungsschutz auch im Rahmen der Partnerschaft 
für den Frieden zur Krisenbewältigung bei.  

 

6.3.2. Organisation und Wirkungsweise 
Der Bevölkerungsschutz deckt auf Ebene Kanton und Gemeinde folgende Aufgabenberei-
che ab: Rettung und Brandbekämpfung sowie Instandstellung, Sicherstellung der techni-
schen Infrastruktur, Schutz und Betreuung, Gesundheit und Sanität sowie Logistik. Diese 
Aufgaben werden in erster Linie eigenverantwortlich durch die in der normalen Lage vor-
handenen Mittel  wahrgenommen: Feuerwehr, technische Werke oder Betriebe, öffentliches 
Gesundheitswesen und sanitätsdienstliches Rettungswesen sowie logistische Elemente. 



 

61 

Dazu kommen Mittel für den Schutz und die Betreuung der Bevölkerung sowie für den 
Schutz von Kulturgütern. 

Bei Grossereignissen, bei Katastrophen und im Falle bewaffneter Konflikte treten auf der 
Stufe Kanton, Region und Gemeinde politisch legitimierte und sachlich zuständige Füh-
rungsorgane in Aktion. Diese sind den einzelnen Mitteln übergeordnet, stellen die Verbin-
dung zu vorgesetzten Behörden, zu benachbarten Stellen sowie zur Verwaltung sicher und 
koordinieren den Einsatz der Mittel. Den Führungsorganen stehen Elemente der Führungs-
unterstützung zur Verfügung, z.B. für die Information, für die Alarmierung und die 
Verbreitung von Verhaltensanweisungen an die Bevölkerung, für das Lagewesen, die 
Übermittlung und den AC-Schutz. In besonderen und in ausserordentlichen Lagen werden 
auch Mittel der Polizei zur Wahrung von Sicherheit und Ordnung in diesem Rahmen einge-
setzt. 

Die Struktur des Bevölkerungsschutzes ermöglicht im Einsatzfall einen modulartigen Auf-
bau. Dies gilt sowohl für die Führungsorgane und die Führungsunterstützung als auch für 
die Mittel der einzelnen Aufgabenbereiche sowie für die bereichsübergreifende Kooperati-
on. Die Mittel des heutigen Zivilschutzes werden in den Bevölkerungsschutz integriert. 
Auch private Institutionen werden einbezogen; vor allem im Bereich Gesundheit und Sani-
tät. Beim Aufbau ist von der normalen Lage auszugehen; sodann sind Grossereignisse, 
schliesslich Katastrophen und bewaffnete Konflikte zu berücksichtigen. Die Bewältigung 
von Katastrophen und Notlagen bildet das Einsatz- und demzufolge das Ausbildungs-
schwergewicht. In bezug auf machtpolitische Bedrohungen werden aus der gegenüber frü-
her wesentlich erhöhten Vorwarnzeit Folgerungen für die Bereitschaft der Mittel gezogen. 

Für alle im Bevölkerungsschutz zusammengefassten Mittel liegt die Zuständigkeit grund-
sätzlich bei den Kantonen. Sie sind verantwortlich für die Führungsorganisation und die 
Bereitschaft der Mittel. Der Bund regelt in seiner Gesetzgebung grundsätzliche Fragen 
(z.B. die Dienstpflicht). In bestimmten Bereichen legt er einheitliche Normen fest (z.B. bei 
den Schutzbauten) oder wirkt er mit (z.B. in der Ausbildung). 

Die Koordinations- und Führungsebene Bund kommt dann zum Tragen, wenn mehrere 
Kantone, das ganze Land oder das benachbarte Ausland in einer Art betroffen sind, die eine 
übergeordnete Führung erfordert. Erdbeben, Verstrahlungslagen, Migrationsprobleme, Epi-
demien und Tierseuchen stehen dabei im Vordergrund, vor allem aber der bewaffnete Kon-
flikt. 

Damit der Bevölkerungsschutz seine optimale Wirkung erzielen kann, ist er in der Len-
kungsgruppe Sicherheit (vgl. Kapitel 8.1.) vertreten und somit über die Entwicklung von 
Bedrohungen und Gefahren laufend informiert. Damit sind auch die Voraussetzungen ge-
geben für die rechtzeitige Warnung der Führungsorgane, für die situationsgerechte Alar-
mierung der Bevölkerung, für die Sicherstellung der differenzierten Einsatzbereitschaft der 
benötigten Mittel und für die Kooperation mit anderen Bereichen. 

Im Hinblick auf Drohungen mit Massenvernichtungswaffen und für den Fall bewaffneter 
Konflikte wird die Schutzinfrastruktur grundsätzlich erhalten. Dies gilt insbesondere be-
züglich der Schutzräume für die Bevölkerung. Zudem werden das vorhandene Netz zur 
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Alarmierung und zur Verbreitung von Verhaltensanweisungen sowie die Übermittlungssys-
teme auf einen modernen technischen Stand gebracht. 

 

6.4. Wirtschaftspolitik 
6.4.1. Sicherheitspolitischer Auftrag 
Die Wirtschaftspolitik stärkt die internationale Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen 
Volkswirtschaft und trägt dadurch wesentlich zum Wohlstand und zur politischen Stabilität 
des Landes bei. Dabei soll ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum gefördert werden, das 
namentlich die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen, die Berücksichtigung der 
Umwelt und die Sicherstellung des sozialen Ausgleichs und damit des gesellschaftlichen 
Zusammenhangs einschliesst. 

Die Wirtschaftspolitik fördert generell den Wirtschaftsstandort Schweiz in seiner Attrakti-
vität für Investitionen. Sie wird dabei durch die Nationalbank mit einer stabilitätsorientier-
ten Geld- und Währungspolitik unterstützt. Die Aussenwirtschaftspolitik im speziellen 
sorgt über die Öffnung der Märkte für eine Diversifikation bei der Herkunft und Destinati-
on der Exporte und Importe. Sie schafft damit günstige Voraussetzungen für die Versor-
gung der Schweiz in ausserordentlichen Lagen. Indem sich Handel in aller Regel zum 
wechselseitigen Vorteil der beteiligten Staaten auswirkt, verringert die Aussenwirtschaft 
zudem das wirtschaftliche Gefälle als eine wesentliche Quelle sicherheitspolitischer Prob-
leme. 

Die Wirtschafts- und namentlich die Aussenwirtschaftspolitik erfüllen damit auch spezi-
fisch sicherheitspolitische Aufgaben. Sie fördern globale Stabilität durch die Vertiefung der 
internationalen Wirtschaftszusammenarbeit, die Sicherung eines offenen Welthandelssys-
tems und die Verbesserung des Marktzuganges, namentlich auch für Entwicklungs- und 
Transitionsländer, und durch die Unterstützung internationaler vertraglicher Vereinbarun-
gen und Schiedsgerichte zur Vermeidung oder Beilegung von Streitigkeiten wirtschaftli-
cher Natur. 

6.4.2. Organisation und Wirkungsweise 
Mit der Vertiefung der internationalen Arbeitsteilung und des weltwirtschaftlichen Bezie-
hungsgeflechts sind neue Risiken und Abhängigkeiten entstanden, welche die Sicherheit 
unseres Landes gefährden können und deren Bewältigung nach neuen Instrumenten ver-
langt. So sind als Folge der Mexiko-Krise und der Ostasien-Krise von 1998 die zwischen-
staatlichen Bestrebungen zur Korrektur von Gleichgewichtsstörungen bzw. zur Festlegung 
berechenbarer Rahmenbedingungen für die Weltwirtschaft verstärkt worden. Die Schweiz 
unterstützt diese Bestrebungen als Mitglied internationaler Organisationen, z.B. in der 
WTO, in der OECD, im Internationalen Währungsfonds oder in der Weltbank. 

Das rasante Wachstum der Weltwirtschaft macht eine nachhaltige Nutzung der vorhande-
nen Ressourcen notwendig und verstärkt den Druck, durch harmonisierte Massnahmen auf 
globaler Ebene das ökologische Gleichgewicht zu erhalten. Die Schweiz unterstützt solche 
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Bemühungen, z.B. zum Schutz unserer Atmosphäre, zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt oder zur Kontrolle von Transfers von gefährlichen Abfällen. 

Von der Globalisierung der Märkte ist auch die Rüstungsindustrie betroffen. Die Konzent-
ration auf dem Rüstungsmarkt und die internationale Arbeitsteilung sind in den letzten Jah-
ren markant fortgeschritten. Parallel dazu ist der internationale Druck zugunsten einer Har-
monisierung und grösseren Transparenz im Bereich der Kontrolle des Rüstungshandels 
gewachsen. Solche Kontrollen wurden zudem auf den Bereich der strategisch heiklen Güter 
ausgeweitet. International harmonisierte Exportkontrollen für zivil und militärisch ver-
wendbare Güter sind heute ein wichtiges Instrument im Kampf gegen die Weiterverbrei-
tung von Massenvernichtungswaffen. Ganz generell setzt sich die Schweiz überall dort, wo 
der freie Handel durch sicherheitspolitisch bedingte Massnahmen eingeschränkt wird, dafür 
ein, dass die getroffenen Massnahmen so effizient wie möglich sind, dass sie nicht diskri-
minierend umgesetzt werden und nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führen. 

Eine friedensfördernde Wirtschaftspolitik legt schliesslich die Fortsetzung der Annäherung 
an die EU nahe. Die Integration in Europa bleibt für die Schweiz unabdingbar, um unserer 
Wirtschaft Stabilität und Entwicklungsmöglichkeiten zu sichern. In einer globalisierten 
Wirtschaft mit wenigen mächtigen Wirtschaftsblöcken kann ein Abseitsstehen die Schweiz 
für wirtschaftliche Druckversuche aller Art verwundbar machen. Dies gilt ebenfalls im Be-
reich der Währungs- und Finanzpolitik, wo durch die fortschreitende Integration Europas 
und die Einführung des Euro Herausforderungen für eine stabilitätsorientierte Geld- und 
Währungspolitik auf die Schweiz zukommen. Allerdings leiten nicht nur Kosten-Nutzen-
Erwägungen, sondern auch gemeinsame Wertvorstellungen und Solidarität die schweizeri-
sche Politik. So muss die Schweiz am zentralen Anliegen der dauerhaften Friedenssiche-
rung in Europa mitarbeiten, z.B. mit der Fortsetzung der technischen und finanziellen Zu-
sammenarbeit mit den Staaten Osteuropas. 

 

6.5. Wirtschaftliche Landesversorgung 
6.5.1. Sicherheitspolitischer Auftrag 
Die wirtschaftliche Landesversorgung ist Teil der Wirtschaftspolitik. Angesichts der hohen 
Auslandabhängigkeit der Schweiz bei Rohstoffen und Energieträgern, der insgesamt unzu-
reichenden eigenen Ernährungsbasis und des fehlenden Zuganges zu den Weltmeeren ist es 
ihre Aufgabe, die Versorgung des Landes mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen 
für den Fall sicherzustellen, dass die Wirtschaft auf Grund äusserer Umstände dazu nicht 
mehr selber in der Lage ist. Als Folge des verschärften internationalen Wettbewerbs wird in 
Handel, Industrie und Landwirtschaft nur noch ein Minimum an Vorräten gehalten. Das 
Schwergewicht des Auftrags der wirtschaftlichen Landesversorgung liegt deshalb bei der 
Behebung von Versorgungsstörungen, die durch wirtschaftliche, politische und technische 
Ursachen, Sabotage- und Terrorakte oder durch Naturkatastrophen hervorgerufen werden. 
Die Versorgungssicherung für den Fall eines die Schweiz direkt berührenden Krieges oder 
gar einer Umzingelung ist entsprechend den längeren Vorwarnzeiten in den Hintergrund 
getreten. 
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6.5.2. Organisation und Wirkungsweise 
Die Versorgung des Marktes ist Sache der Wirtschaft. Das gilt nicht nur für normale Zei-
ten, sondern ebenso im Fall einer Krise, da der Staat in der Regel weder Güter und Dienst-
leistungen des täglichen Bedarfs produziert, noch selber deren Verteilung vornimmt. Er 
greift nur dann subsidiär ein, wenn die Voraussetzungen für ein ordnungsgemässes Funkti-
onieren der privaten Wirtschaftsstrukturen nicht mehr gegeben sind und dadurch die Gefahr 
einer schweren Versorgungsstörung droht. Durch gezielte Eingriffe schafft er Rahmenbe-
dingungen, die es der Wirtschaft erlauben, eine möglichst ausgewogene Versorgung auf 
reduziertem Niveau zu gewährleisten, so dass keine wirtschaftlichen Ungleichgewichte und 
sozialen Spannungen entstehen. 

Die ordnungspolitischen Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Versorgungssicherung ver-
langen die Zusammenarbeit von Staat und Wirtschaft, die sich im besonderen Milizsystem 
der wirtschaftlichen Landesversorgung widerspiegelt. Diese Organisation umfasst auf Bun-
desebene neben einem kleinen ständigen Stab von Beamten auch Vertreter der Wirtschaft. 
Beim Vollzug von umfangreicheren Massnahmen, die den Konsumenten unmittelbar 
betreffen, wirken Organe der Kantone und Gemeinden mit, die ihrerseits teilweise ebenfalls 
nach dem Milizsystem organisiert sind. 

Das Schwergewicht der Tätigkeit der wirtschaftlichen Landesversorgung liegt in Zeiten 
ungestörter Versorgung bei der laufenden Lagebeurteilung in Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaft, der Sicherstellung einer angemessenen Vorratshaltung an lebenswichtigen Gü-
tern (Pflichtlagerhaltung), der Sicherstellung sensibler Transportmittel und -wege, der Si-
cherung von Kommunikationsmöglichkeiten, der Freistellung unentbehrlicher Arbeitskräfte 
von Armee und Bevölkerungsschutz sowie bei der Vorbereitung von Bewirtschaftungs-
massnahmen zur Bewältigung von Versorgungsstörungen (Krisenmanagement). Im Fall 
einer Krise gilt es, Angebot und Nachfrage mit möglichst differenzierten Eingriffen wieder 
in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Bei Störungen der Güterversorgung werden auf 
der Angebotsseite in erster Linie Pflichtlager zur Behebung von Versorgungslücken heran-
gezogen. Gleichzeitig wird der Import gefördert. und schliesslich wird eine Anpassung der 
Inlandproduktion angestrebt, wo die Voraussetzungen dafür bestehen. Einschränkungen des 
Konsums kommen hingegen nur bei einer Unterversorgung von einem bestimmten Aus-
mass in Frage. Ziel dieser Versorgungspolitik ist angesichts der veränderten sicherheitspo-
litischen Lage nicht die Erreichung einer weitgehenden Versorgungsautonomie, sondern 
die Überwindung sektorieller Versorgungsengpässe. 

Durch die zunehmende Globalisierung der Märkte und die weltweite Arbeitsteilung erhal-
ten Versorgungskrisen immer häufiger eine internationale Dimension. Die Einbindung der 
Schweizer Wirtschaft in die globalen Märkte verlangt somit eine Krisenbekämpfung auf 
internationaler Ebene, wo immer dies möglich ist. Eine solche ist zurzeit aber nur im Mine-
ralölbereich institutionalisiert, für den die Internationale Energieagentur (IEA), eine auto-
nome Organisation der OECD, das entsprechende Forum bietet. 
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Ansätze für gemeinsame Anstrengungen in der zivilen Versorgungssicherung zeichnen sich 
auch im Rahmen des zivilen Teils der Partnerschaft für den Frieden ab, indem die wirt-
schaftliche Landesversorgung in den Gremien für Landtransporte, Hochseeschifffahrt, Zi-
villuftfahrt, Erdölversorgung, Ernährung, Industrie und Kommunikation seit 1997 mitwirkt. 
Dabei stehen der Informationsaustausch sowie Bestrebungen zur Koordination von Bewirt-
schaftungsmassnahmen im Vordergrund. 

 

6.6. Staatsschutz und Polizei 
6.6.1. Sicherheitspolitischer Auftrag 
Staatsschutz und Polizei sind die Instrumente zur Gewährleistung der inneren Sicherheit. 
Sie sind insoweit Gegenstand unserer Sicherheitspolitik, als sie der Bekämpfung von Ge-
walt strategischen Ausmasses dienen, die erhebliche Teile von Land und Bevölkerung be-
einträchtigt. Die Aktivitäten der Polizei zur Kriminalitätsbekämpfung und für die Aufrecht-
erhaltung von Recht und Ordnung sind von grösster Bedeutung und sollen – unter Zutei-
lung der notwendigen Mittel, wobei auch Umverteilungen geprüft werden müssen - auf 
allen Stufen verstärkt werden. Bekämpfung von Gewalt nicht-strategischen Ausmasses ist 
Teil kantonaler Sicherheitspolitik. 

Eine vom Vorsteher des EJPD eingesetzte interdepartementale Arbeitsgruppe unter Mit-
wirkung der Kantone hat in ihrem vom Bundesrat zur Kenntnis genommenen Zwischenbe-
richt festgehalten, dass unsere föderalistische Staatsstruktur im Polizeibereich namentlich 
bei der internationalen Verbrechensbekämpfung und der Bewältigung der Migrati-
onsprobleme an ihre Grenzen stösst. Das gesamte System der inneren Sicherheit und na-
mentlich auch die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen wird deshalb darauf hin 
überprüft, ob die heutigen Strukturen hinsichtlich der aktuellen und künftigen Bedrohungen 
noch zweckmässig sind. Zur Diskussion steht dabei auch die künftige Rolle des Grenz-
wachtkorps. 

Eine ganze Reihe von Ereignissen im Zusammenhang mit Konflikten im Ausland haben 
gezeigt, dass die schweizerischen Polizeikorps bei der Bewältigung mehrerer zeitlich zu-
sammenfallender Grossereignisse an ihre Kapazitätsgrenzen stossen, wenn sich die Not-
wendigkeit einer längeren Einsatzdauer ergibt. Diesem Umstand muss bei der laufenden 
Überprüfung des schweizerischen Systems der inneren Sicherheit gemeinsam mit den Kan-
tonen Rechnung getragen werden. 

Der Staatsschutz umfasst die Massnahmen zur Wahrung der Sicherheit im Innern, nament-
lich zur Sicherung der demokratischen und rechtsstaatlichen Grundlagen der Schweiz so-
wie zum Schutz der Freiheitsrechte der Bevölkerung. Er sammelt Erkenntnisse über mögli-
che Gefährdungen der Sicherheit oder kriminelle Handlungen und trifft oder beantragt ge-
eignete Abwehrmassnahmen. Er ist gesetzlich streng geregelt und unterliegt einer engen 
politischen Führung und Kontrolle. Mit der Staatsschutztätigkeit verknüpft und deshalb 
organisatorisch gemeinsam ausgeübt werden bestimmte, dem Bund übertragene polizeili-
che Ermittlungskompetenzen (Staatsschutzdelikte, Sprengstoffdelikte, verbotener Nach-
richtendienst usw.). 
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Die sicherheitspolitischen Aufträge des Staatsschutzes und der Polizei sind die folgenden: 

• Der Staatsschutz trifft vorbeugende Massnahmen, um frühzeitig Gefährdungen durch 
Terrorismus, gewalttätigen Extremismus und verbotenen Nachrichtendienst sowie ver-
botenen Handel mit Waffen, radioaktiven Materialien und illegalen Technologietransfer 
zu erkennen. Der Staatsschutz unterstützt die zuständigen Polizei- und Strafverfol-
gungsbehörden mit Erkenntnissen über die organisierte Kriminalität. 

• Die hauptsächlich kantonaler Hoheit unterstehende Polizei gewährleistet die öffentliche 
Sicherheit, Ruhe und Ordnung sowie die Bekämpfung der Kriminalität. Der Bund koor-
diniert die Bekämpfung von Gewalt strategischen Ausmasses, namentlich Einsätze zur 
Bewältigung von Ereignissen, welche die Mittel und Möglichkeiten der Kantone über-
steigen. Erfordert es die Lage, so übernimmt er die Führung. 

 

6.6.2. Organisation und Wirkungsweise 
Die Leitung der schweizerischen Staatsschutztätigkeit liegt bei den Bundesbehörden, wel-
che diese Aufgabe in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen wahrnehmen. Dem Infor-
mationsaustausch zwischen Bund und Kantonen kommt dabei eine entscheidende Bedeu-
tung zu. Der Informationsaustausch mit dem Ausland wird durch den Bund wahrgenom-
men. Im Staatsschutz sind die Prävention und die Tätigkeit der gerichtlichen Polizei eng 
miteinander verknüpft. Unter Prävention versteht man alle administrativen und polizeili-
chen Massnahmen, die der Erkennung, Beobachtung und Verhütung von Handlungen die-
nen, welche die innere und äussere Sicherheit der Schweiz gefährden können. Die gericht-
liche Polizei des Bundes ermittelt bei den der Bundesgerichtsbarkeit unterstellten Delikten. 
Die Erkenntnisse der Prävention sind Grundlage und Voraussetzung für eine wirksame Be-
kämpfung und Verfolgung von Straftaten. 

In erster Linie gewährleisten die Polizeikräfte der Kantone die öffentliche Sicherheit, Ruhe 
und Ordnung und bekämpfen die Kriminalität. Diese der verfassungsrechtlichen Kompe-
tenz entspringende Subsidiarität des Einsatzes von Bundeskräften entspricht den Geboten 
der Bürger- und Sachnähe polizeilicher Arbeit. Die Bekämpfung der Kriminalität ist vorab 
Sache der Kantone. Der Bund schafft für sie in diesem Bereich auf internationalem und 
gesetzgeberischem Gebiet günstige Rahmenbedingungen und wirkt im Vollzugsbereich 
koordinierend, informierend und unterstützend mit. 

Übersteigen besondere Ereignisse (z.B. Katastrophen) die Möglichkeiten eines Kantons 
bzw. reichen seine Mittel zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen 
Sicherheit nicht aus, unterstützen sich die Kantone gegenseitig im Rahmen der Polizeikon-
kordate oder eines vom Bund organisierten und koordinierten interkantonalen Polizeiein-
satzes. In Ausnahmesituationen können die zivilen Behörden im Rahmen der umfassenden 
flexiblen Sicherheitskooperation auf ihr Begehren hin durch subsidiäre Beiträge der Armee 
bei der Wahrung der öffentlichen Sicherheit unterstützt werden. Die Erfahrungen der jün-
geren Zeit haben allerdings die Grenzen solcher Militäreinsätze aufgezeigt. Es besteht des-
halb ein ausgewiesener Bedarf für ein vielfältig einsetzbares polizeiliches Bundesinstru-
ment. 
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Mit der operativen Bekämpfung der organisierten Kriminalität im speziellen sind haupt-
sächlich die spezialisierten Justiz- und Polizeibehörden der Kantone und in besonderen 
Fällen die dafür bezeichneten Polizeistellen des Bundes betraut. Die organisierte Kriminali-
tät lässt sich nur dann effizient bekämpfen, wenn alle damit befassten Stellen - namentlich 
Prävention, Polizei und Strafverfolgung - zusammenwirken. Dem Bund kommt eine vor-
wiegend koordinierende und informierende Funktion zu. 

Bund und Kantone sind sich einig, dass im Bereich der organisierten Kriminalität bei inter-
national aktiven kriminellen Netzwerken die Mittel der einzelnen Kantone für eine wirk-
same Bekämpfung oft nicht ausreichen. Der grenzüberschreitende Charakter dieser Verbre-
chensform erschwert effiziente Ermittlungen. Deshalb soll der Bund in diesem Bereich 
mehr Kompetenzen bei der Strafverfolgung erhalten. Weiter sollen die koordinierende und 
informierende Funktion der zuständigen Polizeistellen des Bundes weiter ausgebaut und für 
die Kantone vermehrt Dienstleistungen erbracht werden. Auch die Schaffung eines polizei-
lichen Bereitschaftskonzeptes auf Bundesebene ist im Lichte der neueren Entwicklungen zu 
prüfen. 

Immer mehr lässt sich auch die innere Sicherheit nur in enger internationaler Zusammenar-
beit gewährleisten. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde ernsthafte Risiken schaffen. Die 
von der Schweiz angestrebte Sicherheitskooperation mit der EU im Bereich Justiz und Po-
lizei befindet sich in einer Aufbauphase.  

 
6.7. Information und Kommunikation 

6.7.1. Sicherheitspolitischer Auftrag 
Eine wahrheitsgetreue, rasche und verständliche Information der Öffentlichkeit ist in allen 
Lagen von grösster Wichtigkeit; und die Information und Kommunikation als Mittel der 
vorbeugenden Friedensförderung erhält einen höheren Stellenwert. Die staatlichen Infor-
mationsorgane sorgen dafür, dass die sicherheitspolitischen Entscheidungen und Massnah-
men der Behörden im In- und Ausland deutlich gemacht, die Bedürfnisse der Bevölkerung 
nach Informationen über Risiken und Chancen befriedigt werden und allfälliger Desinfor-
mation rechtzeitig durch lagegerechte und sachliche Information entgegengewirkt wird. 
Speziell in besonderen Lagen geht es darum, eine gegen die Interessen der Schweiz gerich-
tete fremde Informationsdominanz zu verhindern und den Anliegen unseres Landes gebüh-
rendes Gehör zu verschaffen. Aber auch in der normalen Lage sind die Interessen der 
Schweiz im Ausland zu kommunizieren und das Ansehen unseres Landes im Ausland aktiv 
zu pflegen; die Glaubwürdigkeit der Schweiz ist ein Wert, den es permanent zu fördern gilt. 
Dabei kommt auch dem Aufbau und der Pflege tragfähiger Beziehungsnetze Bedeutung zu, 
die in einer Krise, z.B. bei Druckausübung, zugunsten unseres Landes aktiviert werden 
können. 

Informationsrevolution und Globalisierung haben eine neue Lage geschaffen, der die staat-
liche Kommunikation Rechnung tragen muss. Allgemein wird es für den Staat immer 
schwieriger, behördliche Überlegungen, Anordnungen und Informationen ungefiltert zu 
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verbreiten. Die neuen Techniken erleichtern auch nichtstaatlichen Akteuren die Vernetzung 
ihrer Information. Werden dabei Partikulärinteressen verfolgt, kann das zur Entfremdung 
zwischen Staat und Gesellschaft, Politik und Wirtschaft beitragen. Die neuen Technologien 
bieten ausserdem mehr Möglichkeiten für gezielte, gegen die Interessen des Landes gerich-
tete Kampagnen. 

Die modernen Informationsmittel eröffnen aber auch neue Chancen. Die staatliche Kontrol-
le der Information wurde in manchen Ländern dafür benutzt, um das öffentliche Informati-
onsniveau tief zu halten und die Meinungspluralität zu unterdrücken. Die neuen Techniken 
erschweren solche politischen Eingriffe. 

 

6.7.2. Informationsorgane 
In der normalen Lage wird sicherheitspolitische Information der Behörden in erster Linie 
durch die zivilen Medien verbreitet. Sie basiert auf Verlautbarungen des Bundesrates, ein-
zelner Departementsvorsteher und des mit der Information beauftragten Vizekanzlers. In 
besonderen Fällen informieren Bund, Kantone und Gemeinden auch direkt. Der Stab Bun-
desrat Abteilung Presse und Funkspruch kann herangezogen werden, um den Bundesrat 
informationspolitisch zu beraten. Dieser Stab ist dem Eidgenössischen Justiz- und Polizei-
departement unterstellt, erhält jedoch seine Aufträge vom Bundesrat. 

In besonderen und ausserordentlichen Lagen wird Information zu einem der wichtigsten 
Führungsmittel. Sie setzt sowohl zeitgerechte Entschlüsse als auch eine sorgfältige Beurtei-
lung des nationalen wie internationalen politisch-psychologischen Umfeldes und entspre-
chend überzeugende Erläuterungen voraus. Besteht ein besonders hohes Informationsbe-
dürfnis, verfügt der Bundesrat neben den Mitteln für seine Direktansprache der Bevölke-
rung über die Informationszentrale der Bundeskanzlei und – im  Bereich der Warnung und 
technischer Anordnungen - die Nationale Alarmzentrale. Wenn die zivilen Medien ihren 
Auftrag nicht mehr voll erfüllen können oder ganz ausfallen, kann der Bundesrat seine Ab-
teilung Presse und Funkspruch aufbieten. Die Ernennung von besonderen Informationsbe-
auftragten (Pressesprecher) des Bundesrates und/oder der Armee kann sich je nach Lage 
aufdrängen. 

Für besondere und ausserordentliche Lagen verfügen auch die Kantone über geeignete In-
formationsmittel. Insbesondere stehen ihnen die Regionalstudios und Sendeanlagen der 
SRG zur Verfügung. Verschiedentlich hat sich auch bereits die enge Zusammenarbeit mit 
Privatsendern bewährt. 

 

6.7.3. Sicherheit der Informatik- und Kommunikations-Infrastruktur 
Die Informatik- und Kommunikations-Infrastruktur der Schweiz ist jederzeit und nicht nur 
in Krisenlagen vielen Bedrohungen und Risiken ausgesetzt. Oberstes Ziel des Bundesrates 
im Bereich der Sicherheit der Informatik- und Kommunikations-Infrastruktur ist es, die 
Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit der Schweiz aufrecht zu erhalten und Rahmenbe-
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dingungen zu schaffen, um das Funktionieren der Informationsgesellschaft Schweiz zu ge-
währleisten. 

Jeder Teilnehmer an der Informationsgesellschaft Schweiz trägt letztlich selbst die Verant-
wortung für die Sicherheit seiner eigenen Informatik- und Kommunikations-Infrastruktur. 
Wegen der hochgradigen Vernetzung und gegenseitigen Abhängigkeit der Systeme und der 
teilweise gemeinsamen Nutzung von Infrastrukturen reicht eine Einzelsystemsicht aber 
nicht aus, um das erforderliche Niveau an Sicherheit zu erreichen: Es bedarf einer Gesamt-
systemsicht. Auf Grund der strategischen Gesamtbedeutung der Informatik- und Kommu-
nikations-Infrastruktur für die Schweiz trifft der Bundesrat in diesem Bereich die notwen-
digen Massnahmen. Er kann dieses Ziel jedoch nur in einem koordinierten Vorgehen von 
Staat, Wirtschaft und Wissenschaft erreichen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich in man-
chen Bereichen die Gesamtsystemgrenzen nicht mit Landesgrenzen decken. Entsprechend 
kann in diesen Bereichen ein erhöhter Schutz nur durch internationale Kooperation erreicht 
werden. 

Ein gesamtschweizerisches koordiniertes Vorgehen verlangt nach einer zentralen Bearbei-
tungsinstanz. Dafür sind von Staat, Wirtschaft und Wissenschaft die notwendigen Struktu-
ren erst noch zu schaffen. Ein koordiniertes Vorgehen ist insbesondere bei der Identifikati-
on vitaler nationaler Infrastrukturen, bei der Sensibilisierung, bei der Ausbildung von Ex-
perten, bei der permanenten Erfassung und Verfolgung der Risikolage, bei der Früherken-
nung und Warnung, bei der schnellen Zusammenführung von Entscheidungsträgern sowie 
dem Aufbau gemeinsamer Sicherheitsinfrastrukturen unerlässlich. 

Gleichzeitig sollen nur dort übergreifende Aktivitäten und Massnahmen eingeleitet werden, 
wo eine effektive Erhöhung der Sicherheit erreichbar und sinnvoll erscheint. Die Verbesse-
rung der Sicherheit von Informatik- und Kommunikations-Infrastruktur durch einzelne 
Teilnehmer oder Gruppen von Teilnehmern der Informationsgesellschaft (z.B. Verbände) 
wird gefördert. Nachdem aber ein vollständiger Schutz mit vertretbarem Aufwand nicht zu 
erreichen ist, werden basierend auf fundierten Risikoanalysen angemessene Sicherheits-
massnahmen getroffen. 

 

 

 

7. Ressourcen 
7.1. Dienstpflichtsystem 
Dienstpflichten haben zum Zweck, in besonderen und ausserordentlichen Lagen die Erfül-
lung lebenswichtiger Grundbedürfnisse der Gemeinschaft und Aufgaben des Staates si-
cherzustellen, die auf andere Art (Arbeitsverträge, freiwillige Einsätze) nicht gewährleistet 
werden können. 

Auf Ebene Bund bestehen die Militärdienstpflicht und die Schutzdienstpflicht. Auch die 
Kantone können unter Beachtung des Bundesrechts Dienstpflichten anordnen. Am meisten 
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verbreitet ist die Feuerwehrdienstpflicht, teilweise auch für Frauen. Weitere Dienstpflichten 
bestehen in einigen Kantonen für die Katastrophenhilfe und den Sanitätsdienst. Zum 
Dienstpflichtsystem gehören auch Verpflichtungen, die angestammte berufliche Tätigkeit 
fortzusetzen (z.B. im Gesundheitswesen). Schliesslich bleibt es möglich, notrechtlich 
Dienstpflichten anzuordnen. Es wird keine umfassende allgemeine Dienstpflicht für alle 
Gemeinschaftsbereiche eingeführt, da keine Bedürfnisse bestehen, die einen solch eingrei-
fenden Schritt rechtfertigen würden. 

Die Reform der Armee und die Schaffung des Bevölkerungsschutzes führen zu wesentli-
chen strukturellen Änderungen sowie Bestandesreduktionen. Das Dienstalter soll gesenkt 
werden. Entsprechende Entscheide werden aber erst auf Grund der Leitbilder für diese bei-
den Bereiche möglich sein. Bei der Festlegung des künftigen Dienstpflichtsystems sind 
neben den Bedürfnissen von Armee und Bevölkerungsschutz auch staatspolitische, gesell-
schaftspolitische, demografische, rechtliche und finanzielle Aspekte zu berücksichtigen. 
Der notwendige Personalbestand ist sicherzustellen; grösstmögliche Dienstgerechtigkeit ist 
anzustreben. 

 

Elemente, die beibehalten werden 

Aus staats- und gesellschaftspolitischen Gründen, aber auch aus Gründen seiner Zweck-
mässigkeit, wird das Milizprinzip beibehalten. Es gewährleistet, dass die Schweiz auch in 
Zukunft über qualitativ und quantitativ ausreichende, mit unseren Mitteln finanzierbare 
Kräfte zur Gewährleistung ihrer sicherheitspolitischen Ziele verfügt. Das bedingt umge-
kehrt, dass Gesellschaft, Wirtschaft und sicherheitspolitische Instrumente milizfähig erhal-
ten werden und dass mit dem Milizprinzip die notwendige Anzahl qualifizierter Kader si-
chergestellt werden kann. 

Die Militärdienstpflicht bleibt bestehen. Ihre konkrete Ausgestaltung erfolgt im Rahmen 
des Projekts Armee XXI. Wer den Militärdienst mit seinem Gewissen nicht vereinbaren 
kann, leistet einen zivilen Ersatzdienst. 

Die Schutzdienstpflicht bleibt ebenfalls bestehen. Ihre konkrete Ausgestaltung erfolgt im 
Rahmen des Projekts Bevölkerungsschutz. 

Die Möglichkeit für Freistellungen von der Militärdienstleistung und von der Schutzdienst-
leistung zur Ausübung wichtiger im öffentlichen Interesse liegender Tätigkeiten wird bei-
behalten. 

Kantonale Dienstpflichten können weiterhin angeordnet werden. 

 

Reformelemente 

Die Veränderung der sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen der Schweiz erlaubt nicht 
nur Reformen; sie verlangt auch nach solchen. Die im folgenden skizzierten Reformele-
mente werden im Rahmen der Projekte Armee XXI und Bevölkerungsschutz weiter bear-
beitet. Entscheide über die konkrete Ausgestaltung des künftigen Dienstpflichtsystem kön-
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nen erst getroffen werden, wenn wesentliche Entscheidfaktoren (Aufgaben, Strukturen, 
Bestände, Personalrekrutierung, Dienstleistungssystem, Ausbildungskonzept) in den Berei-
chen Armee und Bevölkerungsschutz vorliegen. 

Mit dem Milizprinzip allein lassen sich in der Armee aus Gründen der in Teilbereichen 
erforderlichen Bereitschaft und der in gewissen Funktionen notwendigen technischen 
Kenntnisse nicht mehr alle Aufgaben und Funktionen effizient abdecken. Es empfiehlt sich 
darum ein angemessener Ausbau der Berufskomponente. 

Zusätzlich zum bisherigen Dienstleistungssystem der Armee mit Grundausbildung und 
Wiederholungskursen sollen die Möglichkeiten der Dienstleistung am Stück und der Ein-
führung sogenannter “Zeitsoldaten” geschaffen werden. Als Zeitsoldaten werden Mili-
tärdienstpflichtige bezeichnet, die sich nach Ableistung ihrer obligatorischen Dienstpflicht 
vertraglich verpflichten, für eine befristete Zeitspanne weiter Dienst zu leisten.  

Es ist anzustreben, dass die Dienstpflicht entweder in der Armee oder in einem Bereich des 
Bevölkerungsschutzes erfüllt werden kann. Minimal ist sicherzustellen, dass Militärdienst-
pflichtige, die ihre Dienstleistung vollumfänglich erbracht haben, nicht mehr schutzdienst-
pflichtig werden. Im Zusammenhang mit der Erarbeitung der Leitbilder Armee XXI und 
Bevölkerungsschutz sollen folgende drei mögliche Varianten geprüft werden; die Umset-
zung jeder von ihnen würde allerdings eine Revision der Bundesverfassung erfordern: 

Variante A: Bei der Aushebung würden, wie bisher, Dienstpflichtige, die aus gesundheitli-
chen Gründen keinen Militärdienst, wohl aber Schutzdienst leisten können, 
dem Bevölkerungsschutz zugeteilt. Alle Militärdiensttauglichen würden eine 
auf die Aufgaben der Armee ausgerichtete Grundausbildung (Rekrutenschule) 
leisten. Anschliessend würde aber ein Teil von ihnen dem Bevölkerungs-
schutz zugeteilt. Bei Bedarf wären zudem auch spätere Übertritte von der Ar-
mee in den Bevölkerungsschutz möglich, solange die Militärdienstpflicht 
noch nicht vollumfänglich erfüllt ist. 

Variante B: Die Zuteilung zur Armee bzw. zum Bevölkerungsschutz würde bei der Aus-
hebung erfolgen, wobei die Bedürfnisse der Armee den Vorrang vor jenen des 
Bevölkerungsschutzes hätten. Dienstpflichtige hätten keine Wahlfreiheit für 
ihre Zuteilung zu Armee bzw. Bevölkerungsschutz; ihre Neigungen und Eig-
nungen würden aber gebührend gewürdigt. Die Ausbildung für die Armee 
bzw. für den Bevölkerungsschutz würde in der Folge getrennt erfolgen. Das 
Schwergewicht für die Ausbildung des Bevölkerungsschutzes läge bei den 
Kantonen und Gemeinden. 

Variante C: Die Zuteilung zur Armee bzw. zum Bevölkerungsschutz würde bei der Aus-
hebung erfolgen, wobei für die Dienstpflichtigen Wahlfreiheit bestünde, aller-
dings unter dem Vorbehalt der Bestandesdeckung sowohl von Armee wie Be-
völkerungsschutz. Die Ausbildung für die Armee bzw. für den Bevölkerungs-
schutz würde in der Folge getrennt erfolgen. Das Schwergewicht für die Aus-
bildung des Bevölkerungsschutzes läge bei den Kantonen und Gemeinden. 
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Dienstpflicht für Frauen 

Frauen leisten in der Erziehung, in der Alters- und Behindertenpflege und in weiteren sozi-
alen Tätigkeiten einen grossen Einsatz zugunsten der Allgemeinheit. Sie werden auf eidge-
nössischer Ebene wie bisher keiner Dienstpflicht unterstellt. Auf kantonaler Ebene unter-
stehen sie teilweise auch der Feuerwehrdienstpflicht. 

Frauen können bestimmte Dienstpflichten freiwillig übernehmen. Für alle Dienstpflichtor-
ganisationen ist die Mitwirkung von Frauen zu fördern, nicht aus Bestandesgründen, son-
dern weil ihre spezifischen Erfahrungen und Berufskenntnisse für die Erfüllung der sicher-
heitspolitischen Aufträge unentbehrlich sind. Dienstleistende Frauen sind in Rechten und 
Pflichten den Männern grundsätzlich gleichgestellt. 

 

Zivildienst  

Die Zulassung militärdienstpflichtiger Personen zum Zivildienst erfolgt auf Grund eines 
Gesuchs, in dem die Gewissensgründe gegen den Militärdienst dargelegt werden müssen. 
Der Zivildienst ist ein Instrument des Bundes; er wird durch ein Bundesorgan zentral ge-
führt, im Vollzug aber weitestmöglich privatisiert. Einzeleinsätze haben Vorrang vor Grup-
peneinsätzen. 

In der normalen Lage trägt der Zivildienst zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit von 
Institutionen und zur Unterstützung von Personen bei, die im öffentlichen Interesse tätig 
sind. In besonderen und ausserordentlichen Lagen unterstützt er die zivilen Behörden in der 
Erbringung lebenswichtiger Dienstleistungen sowie in der Wiederherstellung normaler Zu-
stände. Der Zivildienst wird aber auch in Zukunft nur über eine geringe Einsatzbereitschaft 
aus dem Stand verfügen. Die zivildienstpflichtigen Personen werden weiterhin innert Wo-
chen, nicht innert Stunden aufgeboten werden. In Katastrophenfällen kommt der Zivildienst 
bei Instandstellungsarbeiten darum erst nach den Rettungsdiensten und fallweise erst nach 
den Mitteln von Bevölkerungsschutz und Armee zum Einsatz. Er wird durch die zivilen 
Behörden angefordert und kann unter der Leitung der zuständigen zivilen Behörden lang-
fristige Einsätze erbringen. 

 
7.2. Finanzen 
Die ausreichende Mittelzuteilung an die Sicherheitspolitik und ihre Instrumente bildet eine 
entscheidende Voraussetzung für deren Erfolg. Das heisst, dass zunächst geprüft werden 
muss, welches die Bedürfnisse der einzelnen Instrumente im Rahmen ihrer angepassten 
Aufträge sind. Die Verfügbarkeit der finanziellen Mittel, die darüber hinaus gehenden 
volkswirtschaftlichen Kosten ebenso wie beschäftigungs- und regionalpolitische Überle-
gungen dürfen, auch wenn sie bei der Umsetzung unserer Strategie wesentliche Parameter 
bilden, nicht von vornherein den Blick auf die effektiven Bedürfnisse präjudizieren und 
eine systematische sicherheitspolitische Analyse verhindern. 
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Darüber hinaus wird die Umsetzung der in diesem Bericht umrissenen Sicherheitspolitik 
auch davon abhängen, dass die Ressourcen innerhalb des Sicherheitssektors – unter Ein-
schluss der inneren Sicherheit - zweckmässig zugeteilt werden  Eine gewisse Umverteilung 
ist unvermeidlich, um die Strategie der „Sicherheit durch Kooperation“ – sowohl die um-
fassende flexible Sicherheitskooperation im Inland als auch die Sicherheitskooperation mit 
dem Ausland - erfolgreich umzusetzen. Die Ressourcenzuteilung muss in nachvollziehbarer 
Weise den effektiven Bedrohungen, Risiken und Gefahren entsprechen – einerseits um 
mehrheitsfähig zu sein, anderseits um die erstrebte Sicherheit zu gewährleisten. 

Im Rahmen des neuen Finanzausgleichs wird auch die Finanzierung der sicherheitspoliti-
schen Instrumente neu zu regeln sein. Verantwortungszuordnung und Finanzierungskompe-
tenzen sollen grundsätzlich übereinstimmen. In der Praxis ist dies aber nicht immer reali-
sierbar. In jedem Fall müssen Aufgabenzuordnung und Finanzierungskonzept eine effizien-
te Erfüllung des Auftrages erlauben. Besondere Fragen stellen sich bei der inneren Sicher-
heit und auch beim Bevölkerungsschutz, wo die angestrebte Lösung eine neue Lastentei-
lung zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden verlangt. 

 

8. Strategische Führung 
Die Wahrung unserer Sicherheit im Inland und im Ausland erfordert den Einsatz und das 
Zusammenwirken verschiedener, in mehreren Departementen und auf verschiedenen Ebe-
nen angesiedelter Instrumente. Deshalb ist es notwendig, unsere eigenen Massnahmen und 
Mittel, aber auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu koordinieren. 

Es geht darum, Veränderungen der sicherheitspolitischen Lage rechtzeitig zu erkennen, aus 
einer Gesamtsicht heraus Prioritäten für die Vorbereitungen festzulegen und im Ereignisfall 
besondere Anordnungen für die Bewältigung der Krise oder der ausserordentlichen Lage zu 
treffen, damit die zur Verfügung stehenden Mittel den Bedürfnissen entsprechend, zeitge-
recht und zweckmässig zum Einsatz kommen. 

Die zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt strategischen Ausmasses geeigneten In-
strumente des Landes werden deshalb durch eine einheitliche strategische Führung koordi-
niert, die sie in ihrem Zusammenwirken laufend überprüft, nötigenfalls Anpassungen ver-
anlasst und bei Bedarf die Instrumente lagegerecht einsetzt. Diese strategische Führung 
wird auf nationaler Ebene vom Bundesrat, auf kantonaler Ebene durch die Kantonsregie-
rungen wahrgenommen. Erfordert die Lage die gemäss Bundesverfassung durch das Par-
lament vorzunehmende Wahl eines Oberbefehlshabers der Armee, tritt dieser als ebenfalls 
strategische Instanz seiner besonderen Rechtsstellung entsprechend unter die Führung des 
Bundesrates. 

Noch nicht genau absehbar sind heute die im Zuge weiterer Integrationsschritte gegenüber 
der EU notwendigen Anpassungen unseres strategischen Führungssystems. Die Beschi-
ckung der entsprechenden Brüsseler Gremien und die volle Mitwirkung in der EU (GASP, 
Justiz und Inneres) würden weitere Reformschritte erforderlich machen. Die nachfolgend 
skizzierten Änderungen erleichtern deren allfällige Umsetzung. 
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Der Erfolg der Krisenbewältigung hängt wesentlich davon ab, ob die betroffenen Regie-
rungen und Organe mental und fachlich auf besondere und ausserordentliche Lagen vorbe-
reitet sind. Es ist deshalb notwendig, innerhalb der Strategischen Ausbildung kleinere, mo-
dulartige, aber regelmässig durchgeführte Führungsübungen durchzuführen, an denen die 
im Ereignisfall mit dem Krisenmanagement beauftragten Chefs geschult werden. Im Hin-
blick auf ein Krisenmanagement unterhalb der Kriegsschwelle und natur- und zivilisations-
bedingte Katastrophen ist für eine realistische Schulung der Einbezug der betroffenen Kan-
tonsregierungen und Gemeindebehörden bei der Vorbereitung und Durchführung unab-
dingbar. 

 
8.1. Schaffung einer Lenkungsgruppe Sicherheit 
Verschiedene Gründe sprechen für eine Verbesserung des Führungsinstrumentariums des 
Bundesrates im Sicherheitsbereich. Die Herausforderungen in den Bereichen der Sicher-
heitspolitik, aber auch im darüber hinausgehenden Polizei- und Justizbereich, der die Si-
cherheit des Individuums betrifft, sind vielfältiger und komplexer geworden. Die Bedeu-
tung einer frühen Erkennung potentieller Bedrohungen, Gefahren und Risiken hat zuge-
nommen, was erhöhte Anforderungen an die Wirksamkeit, aber auch Effizienz der Nach-
richtendienste und anderer Dienststellen mit Zugang zu sicherheitsrelevanter Information 
stellt. Der Ersatz der bisherigen Gesamtverteidigung durch eine umfassende flexible Si-
cherheitskooperation verlangt, dass auf hoher Ebene eine enge Koordination besteht, damit 
der Abbau von Koordinationsinstanzen auf untergeordneter Ebene nicht zu einer Beein-
trächtigung der Leistungsfähigkeit führt. 

Da der Bundesrat in seiner strategischen Führungsaufgabe permanent gestärkt werden soll, 
wäre es unzweckmässig, sich dazu auf ein verwaltungsexternes Organ abzustützen. Bei der 
verwaltungsinternen Anpassung ist zu beachten, dass die politische Führung beim Bundes-
rat bleibt und die Linienverantwortung und –kompetenzen der Departemente respektiert 
werden. 

Aus diesen Gründen wird als vorbereitendes Stabsorgan des Bundesrates eine Lenkungs-
gruppe Sicherheit geschaffen. Sie wird dem Sicherheitsausschuss des Bundesrates unter-
stellt und umfasst als ständige Mitglieder neben den obersten Linienchefs der für Sicher-
heitsfragen primär relevanten Departemente einen Koordinator für die nachrichtendienstli-
che Zusammenarbeit innerhalb der Bundesverwaltung. Dieser verfügt über ein Lage- und 
Früherkennungsbüro und stellt sicher, dass der Lenkungsgruppe Sicherheit rechtzeitig die 
relevanten Informationen vorliegen. 

Nach Bedarf werden nichtständige Mitglieder zu den Sitzungen der Lenkungsgruppe Si-
cherheit herangezogen, namentlich Chefbeamte der nicht permanent in ihr vertretenen De-
partemente sowie  Ansprechpartner für die Kantone in den Bereichen innere Sicherheit und 
Bevölkerungsschutz. Dazu können Experten aus Bund, Kantonen, Wirtschaft und Wissen-
schaft kommen. 

Der Vorsitz der Lenkungsgruppe Sicherheit wird im Jahresturnus von den höchsten ständi-
gen Mitgliedern der Lenkungsgruppe aus dem EDA, dem EJPD und dem VBS übernom-
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men. Der bzw. die Vorsitzende kann beantragen, direkt vom Bundesrat angehört zu wer-
den. 

Die Lenkungsgruppe Sicherheit nimmt folgende Aufgaben wahr: 

• laufende Lageverfolgung in allen sicherheitsrelevanten Bereichen, Analyse und Beurtei-
lung des Gewaltspektrums sowie der Entwicklungsmöglichkeiten im Innern und im stra-
tegischen Umfeld der Schweiz 

• Früherkennung von Chancen und Frühwarnung vor neuen Bedrohungsformen, Risiken 
und Gefahren 

• Erarbeitung von Szenarien, Strategien und Optionen zuhanden des Vorsitzenden der 
Lenkungsgruppe unter Nutzung sämtlicher Möglichkeiten zur Gewinnung von Syner-
gien in und ausserhalb der Verwaltung. 

Anträge an den Bundesrat für konkrete Massnahmen werden auch in Zukunft über die De-
partemente eingereicht, um den ordentlichen Geschäftsablauf sicherzustellen. Die Tätigkeit 
der Lenkungsgruppe Sicherheit wird dadurch nicht beeinträchtigt, weil die obersten Li-
nienverantwortlichen aus den Departementen in ihr vertreten sind. 

Infolge der Schaffung der Lenkungsgruppe Sicherheit  können der Rat für Gesamtverteidi-
gung, der Stab für Gesamtverteidigung, die bisherige Lenkungsgruppe des Sicherheitsaus-
schusses des Bundesrates und die Lagekonferenz aufgelöst werden.  

Durch die Schaffung der Lenkungsgruppe Sicherheit gewinnt der Bundesrat an strategi-
scher Übersicht und an Handlungsfähigkeit. Zunächst gilt dies für die Früherkennung und 
Frühwarnung, die durch die Einsetzung eines Koordinators der Nachrichtendienste mit 
Zugriff auf das Nachrichtenaufkommen der gesamten Bundesverwaltung gestärkt werden. 
Die umfassend aufbereitete Lage wird rasch an die obersten Linienverantwortlichen heran-
getragen und die zeitgerechte Sensibilisierung der Landesregierung für sicherheitsrelevante 
Entwicklungen gewährleistet. Gleichzeitig trägt die in der Lenkungsgruppe Sicherheit er-
zielte Gesamtsicht der zunehmend künstlich gewordenen Unterscheidung zwischen äusse-
rer und innerer Sicherheit Rechnung, die sich aus dem grenzüberschreitenden Charakter der 
meisten heutigen Bedrohungen ergibt. 
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Bundesrat

Sicherheitsausschuss des Bundesrates
Vorsitz: Vorsteher EDA, EJPD, VBS im Jahresturnus

Lenkungsgruppe Sicherheit

Lage- und Früherkennungsbüro

Nachrichtendienste und andere
Informationsquellen der Departemente

Vorsitz
Oberste Linienverantwortliche EDA, EJPD, VBS im Jahresturnus

ND-KoordinatorMitglieder Mitglieder

nichtständige Mitglieder 
und Experten

 
Auch die organisatorische und materielle Reaktionsfähigkeit und -geschwindigkeit der stra-
tegischen Führung wird gestärkt. Die Zusammensetzung der Lenkungsgruppe Sicherheit 
garantiert, dass die dort zuhanden des Bundesrats erarbeiteten Handlungsoptionen solid 
abgestützt und unverzüglich umsetzbar sind. Dabei geht es namentlich um die Konzentrati-
on der Kräfte und die Setzung von Schwergewichten durch auf den spezifischen Fall bezo-
gene ad-hoc-Strukturen. Der Bundesrat vermeidet damit die dauerhafte Bindung von Mit-
teln und die Verfestigung von Strukturen, was wegen der zunehmenden Veränderlichkeit 
des Profils der Bedrohungen und Gefahren unumgänglich ist. 

 
8.2. Normale, besondere und ausserordentliche Lage 
Um angemessen auf Bedrohungen und Gefahren reagieren zu können, ist es sinnvoll, sie 
nach Zeit, Eintretenswahrscheinlichkeit und dem für ihre Bewältigung erforderlichen Auf-
wand zu gliedern. 

Bisher geschah dies mit den Begriffen ordentliche Lage (Normalität), Krise (Störereignis 
mit beachtlichem strategischem Gefahren- bzw. Schadenpotential, das mit den herkömmli-
chen Problemlösungstechniken nicht bewältigt werden kann) und ausserordentliche Lage 
(Situation, die für eine grosse Zahl von Einwohnern eines Gebietes als bedrohlich erlebt 
wird, den normalen Lebensgang massiv stört oder verunmöglicht und daher Notrecht legi-
timieren kann). 
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Auch in Zukunft braucht es für die sicherheitspolitische Strategie-Erarbeitung, Planung und 
Ausführung von Massnahmen eine solche Begriffsskala. Allerdings hat sich deren Hinter-
grund seit Ende des Kalten Kriegs grundlegend gewandelt. Mit dem Wegfall der grossräu-
migen militärischen Bedrohung in Europa und der Zunahme punktueller, vielfach nicht-
militärischer Bedrohungen und Gefahren ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts der aus-
serordentlichen Lage soweit gesunken, dass sie für die sicherheitspolitische Struktur, Füh-
rung und Regelungstätigkeit nicht bestimmend sein kann. An Stelle der ausserordentlichen 
hat die sogenannte besondere Lage an Bedeutung gewonnen. Es handelt sich dabei um eine 
Situation, in der gewisse Staatsaufgaben mit den ordentlichen Verwaltungsabläufen nicht 
mehr bewältigt werden können. Im Unterschied zur „ausserordentlichen Lage“ ist aber die 
Regierungstätigkeit nur sektoriell betroffen. Typisch ist der Bedarf nach Straffung der Ver-
fahren und rascher Konzentration der Mittel. 

In Zukunft werden deshalb zur Einordnung von Bedrohungen und Gefahren sowie der ge-
eigneten Mittel(kombinationen) und Vorgehensweisen zu ihrer Bewältigung die Begriffe 
normale Lage, besondere Lage und ausserordentliche Lage verwendet. Die Strukturen, die 
für die normale Lage bestehen, werden solange wie möglich beibehalten. Die Ausarbeitung 
von Vorschlägen für die Vorbereitungen und Strukturen für die besondere und ausseror-
dentliche Lage ist Sache der Lenkungsgruppe Sicherheit. 

 
8.3. Rolle und Bedeutung der Kantone und Gemeinden 

Unser föderalistisches System erfordert eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von Bund, 
Kantonen und Gemeinden. Die Bundesverfassung regelt die Kompetenzen von Bund und 
Kantonen. Dabei sind die Kantone souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bun-
desverfassung beschränkt ist. Die Kantone bestimmen die Organisation der Gemeinden und 
deren Autonomie. 

Die Kantone haben in der Sicherheitspolitik eine wichtige Funktion, weil sie mit den Ge-
meinden das Bindeglied zwischen dem Bund und der Bevölkerung bilden. Ein wirksames 
Engagement von ihrer Seite ist für den Erfolg der sicherheitspolitischen Massnahme unab-
dingbar. Kantonale Sicherheitspolitik ist mit der eidgenössischen Sicherheitspolitik eng 
verbunden, aber nicht deckungsgleich. Für die Kantone stehen Bedrohungen wie Katastro-
phen und Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit im Vordergrund. Der kantonale Mit-
teleinsatz und die kantonalen Führungsorganisationen sind darauf ausgerichtet. 

Die geringe Wahrscheinlichkeit eines europäischen Grosskonflikts hat die Rolle der zentra-
len nationalen Führung für Einsätze im Inland relativiert. Nicht-machtpolitische Gefahren 
und Risiken mit vorwiegend lokalen und regionalen Auswirkungen sind in den Vorder-
grund getreten. Zentral geführte Einsätze militärischer oder ziviler Art zur Abwehr strategi-
scher Bedrohungen haben gegenüber subsidiären Einsätzen zugunsten kantonaler, regiona-
ler oder kommunaler Behörden an Wahrscheinlichkeit eingebüsst. Es besteht daher Spiel-
raum für eine vermehrte Aufgabendelegation an die Kantone und Gemeinden. 

Gleichzeitig besteht aber auf national-internationaler Ebene die umgekehrte Notwendig-
keit vermehrter Einheitlichkeit des Auftretens und erhöhter Kohärenz und Zentralisierung 
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in der strategischen Führung. Die Anforderungen an die Handlungsfähigkeit des Bundesra-
tes nach aussen haben zugenommen. Entscheidrhythmus und Entscheiddichte nehmen mit 
oder ohne neue institutionelle Bindungen der Schweiz rapide zu.  

Damit die Handlungsfreiheit der politischen Behörden in besonderen und in ausserordentli-
chen Lagen gewährleistet bleibt, bedarf es einer klaren Aufgabenteilung zwischen Bund, 
Kantonen und Gemeinden. Massgebend für die sicherheitspolitische Aufgabenzuordnung 
und damit für die Kompetenzhoheit sind Art und Dimension der sicherheitspolitischen Be-
drohung. Kompetenzhoheiten müssen aber auch, wenn eine ausserordentliche Lage dies 
verlangt, lageorientiert angepasst werden können. Dringlichkeitsrecht und Notrecht lassen 
dies zu. Für die wesentlichen sicherheitspolitischen Instrumente gilt folgende Aufgabenzu-
ordnung: 

 
Kompetenz-
hoheit 

Bereiche Bemerkungen 

Bund Strategische Führung auf natio-
naler Ebene 

 

 Aussenpolitik und Aussenwirt-
schaftspolitik 

Kantone wirken mit, wenn ihre Zuständigkei-
ten oder ihre Interessen betroffen sind. 

 Armee Angesichts des Milizprinzips ist eine kantona-
le Mitverantwortung aus staatspolitischen und 
wehrpsychologischen Überlegungen zu erhal-
ten. Ihre Ausgestaltung hängt von der Armee-
reform ab. 

 Wirtschaftliche Landesversor-
gung 

Kantone und Gemeinden haben Vollzugsauf-
gaben. 

 Staatsschutz (innere Sicherheit 
Bund) 

Polizeiliche Unterstützung durch die Kantone. 

Kantone Bevölkerungsschutz 
 

Dem Bund obliegt die übergeordnete Gesetz-
gebung. Er legt in gewissen Bereichen einheit-
liche Normen fest und wirkt in bestimmten 
Bereichen mit. Bei bestimmten Ereignissen 
liegt die Koordinations- oder Führungsfunkti-
on auf der Bundesebene. 

 Polizei (innere Sicherheit Kan-
tone) 

Koordination durch den Bund, soweit es um 
die Abwehr und Bekämpfung von Gewalt 
strategischen Ausmasses geht 

Beide für ihren 
eigenen Bereich 

Wirtschaftspolitik Kantonale Wirtschaftspolitik hat die Vorgaben 
des Bundes zu beachten.  

 Informationspolitik Grundkonzepte werden vom Bund erarbeitet. 

 Kommunikationssysteme Informationsaustausch ist wesentliche Vor-
aussetzung für eine gemeinsame Bewältigung 
ausserordentlicher Lagen. 
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Für die Führungsorganisation sind grundsätzlich jene Bereiche verantwortlich, die über die 
Einsatzkompetenz verfügen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sicherheitspolitische Massnahmen in der Regel im 
Verbund, unter Federführung des dafür kompetenten und dazu geeigneten Partners, wahr-
genommen werden und dass Spielraum für vermehrte Aufgabendelegation an Kantone und 
Gemeinden besteht, die Führung durch den Bund aber bei allen Ereignissen und Lagen na-
tionalen und internationalen Ausmasses sichergestellt wird. 

 

 

 

9. Ausblick 
Der letzte Bericht des Bundesrates über die Sicherheitspolitik der Schweiz, der 1990 er-
schien, trug den Titel „Schweizerische Sicherheitspolitik im Wandel“. Er stellte eine Reak-
tion auf die damals noch sehr junge strategische Wende in Europa dar. In vier sicherheits-
politischen Grundszenarien wurden die Lage und ihre mutmassliche Entwicklung zusam-
mengefasst. Das Szenario „Sicherheit durch Verständigung und Kooperation“ war damals 
nicht viel mehr als eine Hoffnung. Das Szenario „Rückfälle in die Konfrontation und Auf-
tauchen neuer Gefahren“ schien um einiges realistischer und verlangte, eine angemessene 
Verteidigungsbereitschaft aufrechtzuerhalten. Dennoch hat die Schweiz umgehend Schritte 
eingeleitet, um aus der bis 1989 sinnvollen und notwendigen Abwehrhaltung und damit aus 
der Isolierung des Kalten Krieges herauszutreten. Wir nahmen an friedlichen Initiativen der 
Staatengemeinschaft zur Krisenbewältigung und zur Stabilisierung unruhiger Regionen teil. 
Ohne die Möglichkeit von Rückfällen in die Konfrontation ausser acht zu lassen, wurde mit 
der Armee 95 eine massive Reduktion unseres militärischen Potentials eingeleitet. 

Heute gehen wir einen bedeutenden Schritt weiter. Er wird von der Bedrohungsentwick-
lung und vom haushälterischen Umgang mit Ressourcen bestimmt, aber auch von den 
Chancen, die uns das neue strategische Umfeld bietet. Wir setzen mit Überzeugung auf 
einen Ausbau der sicherheitspolitischen Kooperation mit internationalen Organisationen 
und ausländischen Staaten, soweit es die Neutralität, an der wir festhalten, gestattet. Der 
Hauptgrund für diese Ausrichtung liegt darin, dass Risiken primär von grenzüberschreiten-
der Gewalt ausgehen, die der einzelne Staat trotz grosser Anstrengungen nur teilweise oder 
überhaupt nicht abwenden kann. 

Die Wahrnehmung der sich heute dafür bietenden Möglichkeiten, und unsere darauf hin 
ausgerichteten Anstrengungen dürfen aber nicht zur Vernachlässigung wichtiger Sicher-
heitsaufgaben führen, die sich im nationalen Bereich stellen und die wir aus eigener Kraft 
erfüllen können. Diese sind im Gegenteil mit einer umfassenden und flexiblen Kooperation 
aller dafür geeigneten zivilen und militärischen Mittel zu lösen. Das im Kalten Krieg ge-
prägte System einer bis ins letzte ausgeformten Gesamtverteidigung muss und kann heute 
einem Verbund Platz machen, der die aktuellen Gefahren in den Mittelpunkt stellt und die 
jeweils am besten geeigneten und ausreichenden Mittel heranzieht. 
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Beide Komponenten der künftigen Sicherheitspolitik, die Kooperation im Inland wie jene 
mit dem Ausland, verlangen eine Neugewichtung und teilweise auch eine Neuorganisation 
von Teilen unseres sicherheitspolitischen Instrumentariums. Innerhalb des mit diesem Be-
richt vorliegenden Rahmens und auf Grund der erteilten Aufträge müssen bisher eingeleite-
te Reformen überprüft, neue Leitbilder entwickelt und so rasch, wie es die gesetzlichen 
Grundlagen und die Umstände erlauben, die geforderte Einsatzbereitschaft erreicht werden. 
Wir dürfen uns auch nicht scheuen, den mittels einer verbesserten Früherkennung identifi-
zierten Bedrohungen und Risiken mit neuen Führungsmethoden, Techniken und einer Ver-
lagerung des Ressourceneinsatzes zu begegnen. 

Der Bundesrat ist sich bewusst, dass der hiermit eingeleitete geistige und materielle Prozess 
geraume Zeit in Anspruch nehmen wird und insbesondere den Kantonen, die stärker als 
bisher sicherheitspolitische Mitverantwortung übernehmen werden, die Lösung schwieriger 
Einzelprobleme abverlangt. Er weiss auch, dass der rasche Wandel der heutigen Zeit die 
Erarbeitung auf Dauer angelegter Lösungen und Strukturen erschwert. Scheinbare sicher-
heitspolitische Gewissheiten müssen immer wieder überprüft werden. Um so mehr zählt 
der Bundesrat darauf, dass der Übergang zu einer neuen und zeitgemässen Sicherheitspoli-
tik unseres Landes von der ganzen Bevölkerung, Männern und Frauen, getragen wird, dass 
diese die weiterhin grossen Herausforderungen akzeptiert und nach ihrem jeweiligen Anteil 
an der Verantwortung bewältigen hilft. Die Aufrechterhaltung der Sicherheit von Land und 
Volk gegenüber einem vielfältigen und instabilen Spektrum von Risiken und Gefahren, 
aber auch die Nutzung der sich bietenden Chancen, rechtfertigen unseren hohen Einsatz. 
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Abkürzungsverzeichnis 

 

CENCOOP Central European Peace-Keeping Initiative 
CFE Conventional Forces in Europe (Konventionelle Streitkräfte in Europa) 
CJTF Combined Joint Task Force 
EAPC Euro-Atlantic Partnership Council (Euro-Atlantischer Partnerschaftsrat) 
EBRD European Bank for Reconstruction and Development (Europäische Bank für 

Wiederaufbau und Entwicklung) 
ECE Economic Commission for Europe (UNO-Wirtschaftskommission für Euro-

pa) 
EFTA European Free Trade Association (Europäische Freihandelsassoziation) 
EU Europäische Union 
EWR Europäischer Wirtschaftsraum 
GASP Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik (der EU) 
IAEA Internationale Atomenergie-Agentur 
IEA Internationale Energieagentur 
IFOR Implementation Force (Bosnien und Herzegowina) 
ILO International Labour Organisation (Internationale Arbeitsorganisation) 
INF Intermediate-Range Nuclear Forces 
ISN International Relations and Security Network 
IMF International Monetary Fund (Internationaler Währungsfonds) 
NATO North Atlantic Treaty Organisation 
OPCW Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (Organisation für das 

Verbot chemischer Waffen) 
OSZE Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
PfP Partnership for Peace (Partnerschaft für den Frieden) 
SALT Strategic Arms Limitation Talks 
SFOR Stabilisation Force (Bosnien und Herzegowina) 
START Strategic Arms Reductions Talks 
UNDP United Nations Development Programme (Entwicklungsprogramm der Ver-

einten Nationen) 
UNO United Nations Organisation (Vereinte Nationen) 
UNSCOM United Nations Special Commission (Abrüstung Irak) 
WBG Weltbank-Gruppe 
WEU Westeuropäische Union 
WHO World Health Organisation (Weltgesundheitsorganisation) 
WTO World Trade Organisation (Welthandelsorganisation) 
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Umschreibung von Kernbegriffen 
 

Aufwuchsfähigkeit 
Fähigkeit, die Präsenz, Einsatzbereitschaft, Verfügbarkeit und Durchhaltefähigkeit der Einsatz-
mittel insbesondere der Armee flexibel und zeitgerecht zu erhöhen, wenn die Lage es erfordert. 
Der Aufwuchs kann selektiv, gestaffelt oder auch in einem Zug erfolgen. 

Bedrohung 
Eine Gefährdung unserer sicherheitspolitischen Interessen und Ziele, die ihre Ursache in den 
Absichten oder Aktivitäten von Personen, Personengruppen, Staaten oder Staatengruppen hat. 
Solche Absichten oder Aktivitäten können in feindlicher Absicht erfolgen (z.B. militärischer An-
griff) oder in der Absicht, ohne Rücksicht auf schädliche Folgen unsere Infrastruktur zu benüt-
zen (z.B. organisierte Kriminalität). 

Bevölkerungsschutz 
Zivile Struktur für Führung, Schutz und Hilfe, welche die Bevölkerung, ihre Lebensgrundlagen 
und Kulturgüter bei natur- und zivilisationsbedingten Katastrophen und in anderen Notlagen 
sowie bei machtpolitischen Bedrohungen schützt. Der Bevölkerungsschutz fällt in erster Linie in 
die Zuständigkeit der Kantone und deckt folgende Aufgabenbereiche ab: Rettung und Brandbe-
kämpfung sowie Instandstellung, Sicherstellung der technischen Infrastruktur, Schutz und 
Betreuung, Gesundheit und Sanität sowie Logistik. 

Combined Joint Task Forces 
Bezeichnung für Streitkräftegruppen, die für bestimmte Einsätze zusammengestellt werden und 
Elemente aus mehreren Staaten und Teilstreitkräften (Heer, Luftwaffe, Marine) umfassen. Im 
Rahmen von Combined Joint Task Forces ist es auch Staaten, die der NATO und der WEU 
nicht angehören, möglich, sich an Operationen zu beteiligen, die von der NATO bzw. der WEU 
geführt werden. 

Dissuasion 
Strategie der Abhaltewirkung durch Verteidigungs- und Durchhaltefähigkeit. Damit soll jedem 
potentiellen Gegner klar gemacht werden, dass bei einem Angriff gegen die Schweiz ein kras-
ses Missverhältnis zwischen dem von ihm erstrebten Vorteil und dem einzugehenden Risiko 
entstehen würde. Die Schweiz verfolgte diese Strategie während des 20. Jahrhunderts, vor 
dem Kalten Krieg unausgesprochen, in der Folge explizit. 

Existenzielle Gefahren 
Schwere Gefährdungen der Identität, der Interessen und der Existenz des Staates, der Bevöl-
kerung und ihrer Lebensgrundlagen. 

Friedenspolitisches Kontinuum 
„Klaviatur“ sich gegenseitig ergänzender Massnahmen, die  Staaten bzw. die Völkergemein-
schaft ergreifen können, um bewaffnete Konflikte zu verhüten, Krisen zu bewältigen, bewaffnete 
Konflikte zu beenden und ihre Ausweitung zu verhindern. Umfasst namentlich Präventivdiplo-
matie, Gute Dienste, Vermittlung, den Einsatz von Militärbeobachtern, Zivilpolizeibeobachtern 
und Wahlbeobachtern, friedensunterstützende militärische Operationen, Unterstützung der 
Demokratisierung und des Wiederaufbaus kriegsgeschädigter Gesellschaften.  
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Friedensunterstützung 
Entspricht dem englischen „peace support operations„ und umfasst ein weites Spektrum ziviler 
und/oder militärischer Massnahmen, die geeignet sind, den Frieden zu festigen, bewaffnete 
Konflikte zu beenden und den erneuten Ausbruch bewaffneter Konflikte zu verhindern.  

Gefahr 
Eine Gefährdung unserer sicherheitspolitischen Interessen und Ziele, die ihre Ursache in natür-
lichen, technischen, gesellschaftlichen oder machtpolitischen Entwicklungen oder Ereignissen 
hat, die für Staaten, Menschen und deren Lebensgrundlagen Schäden bewirken können. Ge-
fahren können auch bestehen, ohne dass eine feindliche Absicht dahinter steht. 

Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik 
Element der Vertragswerke von Maastricht (1993) und Amsterdam (1997) über die Europäische 
Union, das die Aussen- und Sicherheitspolitik der einzelnen EU-Mitgliedstaaten harmonisieren 
und integrieren soll. Auf längere Sicht ist im Rahmen der gemeinsamen Aussen- und Sicher-
heitspolitik die Herausbildung eine gemeinsamen Verteidigungspolitik vorgesehen, die zu einer 
gemeinsamen Verteidigung führen kann. 

Generalprävention 
In der Regel langfristig angelegte Bemühungen, die verhindern sollen, dass sich Konfliktursa-
chen überhaupt erst herausbilden. Dazu gehört namentlich die Entwicklungszusammenarbeit. 

Gewalt strategischen Ausmasses 
Gegenstand der schweizerischen Sicherheitspolitik. Darunter wird jene Gewalt verstanden, die 
Staat und Gesellschaft erheblich betrifft. Sie umfasst namentlich militärische Operationen ge-
gen die Schweiz, die Ausübung wirtschaftlichen und politischen Drucks, organisierte Kriminali-
tät im grossen Stil, Terrorismus und gewalttätigen Extremismus, aber auch natur- und zivilisati-
onsbedingte Katastrophen. Gewaltakte, von denen Einzelpersonen betroffen werden (z.B. 
Mord, Einbruch, Diebstahl), gelten unter Vorbehalt des zweiten Satzes dieser Umschreibung 
nicht als Gewalt strategischen Ausmasses und fallen in den eigenständigen Politikbereich der 
Polizei. 

Globalisierung 
Ursprünglich ökonomischer Begriff für die zunehmende internationale Vernetzung von Güter-, 
Kapital- und Arbeitsmärkten. Der Begriff wird aber zunehmend auch für die wachsende Ver-
netztheit und gegenseitige Abhängigkeit in anderen Bereichen verwendet. Die Globalisierung in 
der Sicherheitspolitik drückt sich z.B. darin aus, dass bewaffnete Konflikte auch in geogra-
phisch entfernten Gebieten direkte Rückwirkungen auf die Schweiz haben können, z.B. durch 
einen erhöhten Anfall von Asylsuchenden oder Versorgungsstörungen. 

Interoperabilität 
Fähigkeit der Streitkräfte, mit Streitkräften anderer Staaten zu kooperieren. Diese Fähigkeit ist 
namentlich im Hinblick auf gemeinsame Einsätze wichtig. Interoperabilität bezieht sich nament-
lich auf Führung, Ausbildung, Ausrüstung, Struktur und Abläufe. 

Krisenbewältigung 
Summe aller politischen, wirtschaftlichen und militärischen Massnahmen, die ergriffen werden, 
um eine kritische Lage oder ernste Spannungen zwischen Staaten  zu meistern. 

Krisenmanagement 
Politische Bemühungen, akute Krisen einer längerfristigen Krisenbewältigung zuzuführen. 
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Lagen 
Normale Lage: Situation, in der ordentliche Verwaltungsabläufe zur Bewältigung der anstehen-
den Probleme und Herausforderungen ausreichen. 

Besondere Lage:  Situation, in der gewisse Staatsaufgaben mit den normalen Verwaltungsab-
läufen nicht mehr bewältigt werden können. Im Unterschied zur „ausserordentlichen Lage„ ist 
aber die Regierungstätigkeit nur sektoriell betroffen. Typisch ist der Bedarf nach rascher Kon-
zentration der Mittel und Straffung der Verfahren. 

Ausserordentliche Lage: Situation, in der in zahlreichen Bereichen und Sektoren normale Ver-
waltungsabläufe nicht genügen, um die Probleme und Herausforderungen zu bewältigen, bei-
spielsweise bei Naturkatastrophen, die das ganze Land schwer in Mitleidenschaft ziehen, oder 
bei kriegerischen Ereignissen. 

 

Lenkungsgruppe Sicherheit 
Vorbereitendes Stabsorgan des Bundesrates im Sicherheitsbereich mit folgenden Aufgaben: 
permanente Lageverfolgung in den sicherheitsrelevanten Bereichen, Beurteilung des Gewalt-
spektrums sowie der Entwicklungsmöglichkeiten im strategischen Umfeld; Früherkennung und 
Frühwarnung bezüglich neuer Bedrohungsformen und Gefahrenpotentiale für die Schweiz, un-
ser strategisches Umfeld und unsere Interessen; Erarbeitung von Handlungsoptionen im Si-
cherheitsbereich zuhanden des Bundesrates; Koordination der sicherheitspolitischen Belange 
innerhalb und ausserhalb der Bundesverwaltung (insbesondere Kantone), speziell in besonde-
ren Lagen; Überprüfung von Bedarf, Umfang, Effizienz und Erfolg von Vorkehrungen, Mass-
nahmen und Aktivitäten im Sicherheitsbereich. 

Menschenrechte 
Menschenrechte sind Rechte, die jedem Menschen zustehen. Menschenrechte bedeuten, die 
Würde und die Entscheidungsfreiheit eines Menschen anzuerkennen. Man unterscheidet tradi-
tionell zwischen bürgerlichen und politischen sowie wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechten. Diese sind allerdings als universell, unteilbar und als gegenseitig aufeinander bezo-
gen anerkannt. 

Milizarmee 
Armee, die überwiegend aus Angehörigen besteht, die den Dienst auf Grund der allgemeinen 
Militärdienstpflicht und nicht als Berufspersonal leisten, in der Regel über eine gewisse Zeit ge-
staffelt. 

Multifunktionalität 
Fähigkeit eines Instrumentes zur Bewältigung mehrerer und unterschiedlicher Aufträge. 

Neutralität 
Nichtbeteiligung eines Staates an zwischenstaatlichen bewaffneten Konflikten. Die dauernde 
Neutralität eines Staates ist der zu einer besonderen völkerrechtlichen Rechtsstellung erstarkte, 
ihn bereits in Friedenszeiten bindende Grundsatz seiner Aussenpolitik, kriegerischen Ausei-
nandersetzungen fernzubleiben. Sie ist unvereinbar mit der Beteiligung an Bündnissen, die un-
ter bestimmten Voraussetzungen zum militärischen Beistand und zur Zulassung fremder Stütz-
punkte zwingen. 

Petersberger Aufgabenspektrum 
Sicherheitspolitisches Aufgabenspektrum der EU, das humanitäre Aufgaben und Rettungsein-
sätze, friedenserhaltende Aufgaben und Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung einschliess-
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lich friedensschaffender Massnahmen umfasst. Das Petersberger Aufgabenspektrum deckt 
sich mit den im Amsterdamer Vertrag vom 2. Oktober 1997, Artikel J.7, Absatz 2, bezeichneten 
Fragen, welche die Sicherheit der EU betreffen, wobei die EU für die Erfüllung genannter Auf-
gaben auf die Dienste der WEU zurückgreifen kann. Die Bezeichnung geht zurück auf das 
WEU-Ministertreffen auf dem Petersberg bei Bonn vom 19. Juni 1992. 

Präventivdiplomatie 
Diplomatische Massnahmen mit dem Ziel, das Entstehen von Streitigkeiten zwischen einzelnen 
Parteien zu verhüten, die Eskalation bestehender Streitigkeiten zu offenen Konflikten zu verhin-
dern und, sofern es dazu kommen sollte, diese einzugrenzen. 

Raumsicherung und Verteidigung 
Teil des sicherheitspolitischen Auftrags der Armee. Bereits unterhalb der Kriegsschwelle über-
wacht die Armee den schweizerischen Luftraum, schützt gefährdete Grenzabschnitte und stra-
tegisch wichtige Räume sowie lebenswichtige Transversalen  und Installationen. Sie  trägt da-
mit zu Sicherheit und Stabilität im Inland und in unserem Umfeld bei. Wird die Schweiz militä-
risch bedroht, verteidigt die Armee Bevölkerung, Territorium und Luftraum und verschafft der 
Regierung ein Maximum an Handlungsfreiheit. Sofern notwendig, wird sie von den Bundesbe-
hörden ermächtigt, die Verteidigung auch im Verbund mit anderen Staaten sicherzustellen.  

Risiko 
Das Risiko ist das Produkt eines (von einer Gefahr oder Bedrohung verursachten) möglichen 
Schadens und der Wahrscheinlichkeit, mit der dieser eintreten kann. 

Schengen (Vertragswerk von) 
Ein nach dem Winzerort Schengen in Luxemburg benanntes Vertragswerk, das 1985 von Bel-
gien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und den Niederlanden unterzeichnet wurde. Das 
Übereinkommen und Durchführungsübereinkommen von ~ betreffen den schrittweisen Abbau 
der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen und zur Einführung des freien Personenverkehrs 
für die Angehörigen der Unterzeichnerstaaten, aller anderen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
sowie von Drittländern. Dem Schengener Übereinkommen sind weiter Italien (1990), Spanien 
und Portugal (1991), Griechenland (1992) Österreich (1995), Schweden, Finnland und Däne-
mark (1996) beigetreten. Mit dem Amsterdamer Vertrag wird dieses Vertragswerk in die Zu-
ständigkeit der EU überführt, d.h. „vergemeinschaftet„. 

Sicherheit 
Sicherheit kann mit einer gängigen Unterscheidung von innerer und äusserer Sicherheit ange-
sprochen werden. Die innere Sicherheit ist betroffen, wenn die Beständigkeit und Verlässlich-
keit der verfassungsmässigen politischen Staatseinrichtungen, die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung des Staates und das ordnungsgemässe Funktionieren dieser Einrichtungen so-
wie die Sicherheit der Bewohner der Schweiz bedroht sind. Die äussere Sicherheit ist betroffen, 
wenn die Beständigkeit und Verlässlichkeit der Unabhängigkeit eines Staates, seine Fähigkeit, 
seine Grenzen und seine verfassungsmässige Ordnung nach aussen zu verteidigen, sowie sein 
gutes Einvernehmen mit anderen Staaten bedroht sind. Fragen der inneren und äusseren Si-
cherheit greifen jedoch immer mehr ineinander über. Daraus ergibt sich eine wachsende Kom-
plexität der Sicherheitsfragen und ein Bedarf nach wirksamer Koordination. 

Sicherheitspolitik  
Gesamtheit aller staatlichen Massnahmen zur Prävention und Meisterung direkter und indirek-
ter Androhung oder Anwendung von Gewalt strategischen Ausmasses gegen die Schweiz, ihre 
Bevölkerung und deren Lebensgrundlagen. 
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Spezialprävention 
Massnahmen zum Abbau akuter Konfliktpotentiale. Die Mittel dazu umfassen u.a. die Hilfe an 
Flüchtlinge und Vertriebene, Wiederaufbauhilfe, die Förderung von Menschenrechten, Rechts-
staatlichkeit und Demokratie, Demobilisierung und Wiedereingliederung von Kämpfern, Polizei-
reformen. 

Strategie 
Grundsätzliches Denken, Handeln und Verhalten in sicherheitspolitischen Fragen. Vorgabe für 
die neue Strategie der umfassenden flexiblen Sicherheitskooperation im Inland und der interna-
tionalen Sicherheitskooperation sind unsere staatspolitischen Grundsätze sowie unsere sicher-
heitspolitischen Ziele und Interessen. 

Subsidiarität 
Das Prinzip der Subsidiarität  besagt, dass der Einsatz der sicherheitspolitischen Mittel im Lan-
desinnern auf einer möglichst tiefen und, was die Armee betrifft, möglichst zivilen Ebene erfol-
gen soll. Insbesondere wird stets geprüft, ob angesichts der übrigen nationalen, kantonalen 
oder kommunalen Handlungsmöglichkeiten ein Armeeeinsatz wirklich gerechtfertigt  ist. Mit der 
Subsidiarität gekoppelt sind die Grundsätze der Verhältnismässigkeit und der Notwendigkeit. In 
diesem Sinne können militärische Verbände auf Verlangen der zivilen Behörden dann zum Ein-
satz gelangen, wenn die zur Verfügung stehenden zivilen Mittel aller Stufen weder personell 
und materiell noch zeitlich in der Lage sind, die gegebene Bedrohungssituation zu meistern. 

Umfassende flexible Sicherheitskooperation 
Eine der Hauptkomponenten der schweizerischen sicherheitspolitischen Strategie. Sie um-
schreibt die fallweise Zusammenarbeit und Koordination der eigenen sicherheitspolitischen Mit-
tel, entsprechend den Bedürfnissen der konkreten Bedrohungssituation. In der umfassenden 
flexiblen Sicherheitskooperation soll ein präventiver oder reaktiver, lagegerecht dosierter Ein-
satz aller geeigneten Mittel der Schweiz im Zusammenwirken von Bund, Kantonen und Ge-
meinden, wo angezeigt auch zusammen mit Vorkehrungen der Wirtschaft zur Bekämpfung von 
Gewalt strategischen Ausmasses abgestimmt werden. 

 


